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Allgemeine Bedingungen

fur den vorlaufigen Versicherungsschutz

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
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mit den nachfolgenden Bedingungen wenden wir uns an Sie als Antragsteller und kiinftigen Versicherungsnehmer.

Was ist vorlaufig versichert?

Unter welchen Voraussetzungen besteht vorlaufiger Versicherungsschutz?

Wann beginnt und endet der vorlaufige Versicherungsschutz?

In welchen Fallen ist der vorlaufige Versicherungsschutz ausgeschlossen?

Was kostet Sie der vorlaufige Versicherungsschutz?

Wie ist das Verhaltnis zur beantragten Versicherung und wer erhalt die Leistungen

aus dem vorlaufigen Versicherungsschutz?
Was ist im Versicherungsfall zu beachten?

(1

)

Der vorlaufige Versicherungsschutz erstreckt sich auf
die beantragten Leistungen fiir den Todesfall sowie fiir
den Fall der Berufsunfahigkeit, Beeintrachtigung von
korperlichen Fahigkeiten, Invaliditat oder Pflegebedirf-
tigkeit, soweit eine solche Leistung im Rahmen des be-
antragten Tarifs vorgesehen ist.

Haben Sie den Abschluss einer Berufsunfahigkeits-Ver-
sicherung (BUV), einer Grundfahigkeits-Versicherung
(GFV), einer Kinderinvaliditats-Versicherung (KIV) oder-
einer Pflegerentenversicherung (PRV), den Einschluss
einer Berufsunfahigkeits-Zusatzversicherung (BUZV),
einer Grundfahigkeits-Zusatzversicherung (GFZV) oder
einer Kinderinvaliditats-Zusatzversicherung (KIZ) beantragt
und tritt eine Berufsunfahigkeit, Beeintrachtigung von
korperlichen Fahigkeiten, Invaliditat oder Pflegebedirf-
tigkeit im Sinne unserer jeweils malRgebenden Versiche-
rungsbedingungen wahrend der Dauer des vorlaufigen
Versicherungsschutzes ein, erbringen wir die beantrag-
ten Leistungen nur, wenn

a) die Berufsunfahigkeit, Beeintrachtigung von korperli-
chen Fahigkeiten, Invaliditédt oder Pflegebedurftigkeit
durch einen Unfall, den die zu versichernde Person
erleidet, verursacht wird, der wahrend der Dauer des
vorlaufigen Versicherungsschutzes eingetreten ist,
und uns die Berufsunfahigkeit, Beeintrachtigung von
korperlichen Fahigkeiten, Invaliditdt oder Pflegebe-
durftigkeit innerhalb von drei Monaten nach dem er-
littenen Unfall in Textform (z. B. Papierform oder
E-Mail) angezeigt worden ist. Ein Unfall liegt vor,
wenn die versicherte Person durch ein plétzlich von
aulen auf ihren Koérper wirkendes Ereignis (Unfaller-
eignis) unfreiwillig eine Gesundheitsschadigung er-
leidet. Nicht als Unfalle gelten Schlaganfalle und sol-
che Krampfanfalle, die den ganzen Korper der versi-
cherten Person ergreifen, sowie Gesundheitsschadi-
gungen durch medizinische Heilmalknahmen und
Operationen. Ausgeschlossen sind Unfalle infolge
von Geistes- oder Bewusstseinsstérungen, und zwar
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auch dann, wenn sie durch Trunkenheit verursacht
worden sind, sowie Unfélle bei Beteiligung an Fahrt-
veranstaltungen mit Kraftfahrzeugen, bei denen es
auf die Erzielung einer Hoéchstgeschwindigkeit an-
kommt, und den dazugehdrigen Ubungsfahrten.

b) der Vertrag, gegebenenfalls einschlief3lich einer Zu-
satzversicherung, zustande gekommen ist und zum
Zeitpunkt der Anzeige der Berufsunfahigkeit, Beein-
trachtigung einer korperlichen Fahigkeit, Invaliditat
oder Pflegebeduirftigkeit noch besteht. In jedem Fall
enden die Leistungen spatestens mit dem Ablauf der
fir den beantragten Versicherungsvertrag vereinbar-
ten Leistungsdauer.

Fir unsere Leistungen aufgrund des vorlaufigen Versi-
cherungsschutzes gelten einschlieRlich eines eventuel-
len Kundenbonus sowie einer eventuellen Bonusrente
aus der Uberschussbeteiligung folgende Begrenzungen,
auch wenn Sie hoéhere Leistungen beantragt haben oder
wenn mehrere Antrage auf das Leben derselben Person
bei uns gestellt worden sind:

a) Als Todesfall-Leistung zahlen wir hochstens 150.000 €.

b) Die Beitragsbefreiung bei Berufsunfahigkeit, Beein-
trachtigung einer kérperlichen Fahigkeit oder Eintritt
des Pflegefalls gilt hochstens fiir einen anfanglichen
jahrlichen Beitrag von 6.000 €; sind Versicherungs-
leistungen flr einen hoéheren Beitrag beantragt, ist
von lhnen der (bersteigende Beitragsteil zu entrich-
ten. Beitragsfreie Erhdhungen der Versicherungsleis-
tungen im Rahmen des Dynamikplans als zusétzli-
che Leistung der Berufsunfahigkeits-, Grundfahig-
keits- oder Pflegerenten-(Zusatz-)Versicherung sind
auf einen jahrlichen Dynamik-Prozentsatz von 6 %
begrenzt.

c) Die monatliche Berufsunfahigkeits-, Grundfahigkeits-,
Invaliditdts- oder Pflegerente betragt hochstens
1.500 €.
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Voraussetzung fur den vorlaufigen Versicherungsschutz
ist, dass

a) der beantragte Versicherungsbeginn nicht spéater als
zwei Monate nach der Unterzeichnung des Antrags
liegt;

b) uns ein SEPA-Lastschriftfmandat zum Beitragseinzug
erteilt worden ist;

c) Sie das Zustandekommen der beantragten Versiche-
rung nicht von einer besonderen Bedingung abhan-
gig gemacht haben;

d) Ihr Antrag nicht von den von uns gebotenen Tarifen
und Bedingungen abweicht;

e) die zu versichernde Person bei Unterzeichnung des
Antrags das 15. Lebensjahr (bei der Kinderinvalidi-
tats-Versicherung oder Kinderinvaliditats-Zusatzver-
sicherung den 4. Lebensmonat) bereits vollendet und
das 60. Lebensjahr noch nicht vollendet hat;

f) der Versicherungsnehmer und die zu versichernde
Person ihren Wohnsitz oder gewohnlichen Aufenthalt
in Deutschland haben.

Der vorlaufige Versicherungsschutz beginnt mit dem
3. Tag nach der Unterzeichnung des Antrags.

Soweit nichts anderes vereinbart ist, endet der vorlaufige
Versicherungsschutz, wenn

a) der Versicherungsschutz aus der beantragten Versi-
cherung begonnen hat;

b) Sie lhren Antrag angefochten oder zuriickgenommen
haben;

c) Sie von lhrem Widerrufsrecht nach § 8 Versiche-
rungsvertragsgesetz (VVG) Gebrauch gemacht ha-
ben;

d) Sie einer Ihnen gemaR § 5 Abs. 1 und 2 VVG mitge-
teilten Abweichung des Versicherungsscheins von
lhrem Antrag widersprochen haben;

e) der Einzug des Erstbeitrags aus von Ihnen zu vertre-
tenden Griinden nicht méglich war oder dem Einzug
widersprochen worden ist, sofern wir Sie durch ge-
sonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auf-
falligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese
Rechtsfolge aufmerksam gemacht haben.

Der vorlaufige Versicherungsschutz tritt rickwirkend au-
Rer Kraft, wenn

a) der Einzug des Erstbeitrags nicht moglich war und
der Versicherungsnehmer dies zu vertreten hat oder

b) der Versicherungsnehmer dem Einzug widerspro-
chen hat.

Jede Vertragspartei kann den Vertrag Gber den vorlaufi-
gen Versicherungsschutz ohne Einhaltung einer Frist
kiindigen. Unsere Kiindigungserklarung wird jedoch erst
nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang bei Ihnen
wirksam.

Unsere Leistungspflicht ist ausgeschlossen fir Versiche-
rungsfalle aufgrund von Ursachen, nach denen im An-
trag gefragt ist und von denen die versicherte Person vor
seiner Unterzeichnung Kenntnis hatte, auch wenn diese

(2)
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im Antrag angegeben wurden. Dies gilt nicht fir Um-
stdnde, die fur den Eintritt des Versicherungsfalls nur
miturséchlich geworden sind.

Bei vorsatzlicher Selbsttétung der versicherten Person
oder wenn der Versicherungsfall aus einer beantragten
Berufsunfahigkeits-Versicherung, Grundfahigkeits-Versi-
cherung, Kinderinvaliditats-Versicherung oder Pflegeren-
tenversicherung oder einer mitbeantragten Berufsunfa-
higkeits-, Grundfahigkeits-, Kinderinvaliditats- oder Pfle-
gerenten-Zusatzversicherung durch absichtliche Herbei-
fihrung des Unfalls im Sinne von § 1 Abs. 2 a), absicht-
liche Selbstverletzung oder versuchte Selbsttétung ver-
ursacht ist, besteht kein vorlaufiger Versicherungs-
schutz. Wenn uns jedoch nachgewiesen wird, dass die-
se Handlungen in einem Zustand krankhafter Stérung
der Geistestatigkeit begangen worden sind, der die freie
Willensbestimmung ausschlie3t und in den sich die ver-
sicherte Person nicht absichtlich versetzt hat, werden wir
eine fir den Todesfall nach § 1 versicherte Leistung er-
bringen.

Weitere Einschrankungen und Ausschlisse sind verein-
bart mit den Allgemeinen Versicherungsbedingungen
(AVB) fur den beantragten Versicherungsvertrag und
— beim Vermdgensaufbau & Sicherheitsplan — den jewei-
ligen Tarifbestimmungen der Komponenten zur Risiko-
absicherung, sowie gegebenenfalls den Besonderen
Bedingungen fir eine mitbeantragte Zusatzversicherung
(siehe § 6 Abs. 1).

Fir den vorlaufigen Versicherungsschutz erheben wir
zwar keinen besonderen Beitrag. Erbringen wir aber
Leistungen aufgrund des vorlaufigen Versicherungs-
schutzes, so behalten wir ein Entgelt ein. Das Entgelt
entspricht dem Beitrag fir eine Versicherungsperiode.
Bei Einmalbeitragsversicherungen ist dies der einmalige
Beitrag, ansonsten der Beitrag entsprechend der verein-
barten Zahlungsweise. Wir berechnen lhnen jedoch
nicht mehr als den Tarifbeitrag fur die HOchstbetrage
gemal § 1 Abs. 3. Bereits gezahlte Beitrage rechnen wir
an.

Soweit in diesen Bedingungen nichts anderes bestimmt
ist, finden auf den vorlaufigen Versicherungsschutz die
Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) fir den
beantragten Versicherungsvertrag und — beim Vermo-
gensaufbau & Sicherheitsplan — die jeweiligen Tarifbe-
stimmungen der Komponenten zur Risikoabsicherung,
sowie gegebenenfalls die Besonderen Bedingungen fir
eine mitbeantragte Berufsunféhigkeits-Zusatzversiche-
rung (BUZVB), Grundfahigkeits-Zusatzversicherung
(GFZVB), Kinderinvaliditats-Zusatzversicherung (KIZB)
oder Todesfall-Zusatzversicherung (TZVB) Anwen-
dung. Dies gilt insbesondere fiir die dort enthaltenen
Einschréankungen und Ausschlisse (siehe §4 Abs. 3).
Eine Uberschussbeteiligung erfolgt jedoch nicht — mit
Ausnahme eines eventuellen Kundenbonus oder einer
eventuellen Bonusrente aus der Uberschussbeteiligung.

Haben Sie im Antrag ein Bezugsrecht festgelegt, gilt

dieses auch fir die Leistungen aus dem vorlaufigen Ver-
sicherungsschutz.

Der Tod der versicherten Person ist uns unverziglich —
maoglichst innerhalb von 48 Stunden — mitzuteilen.
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Allgemeine Versicherungsbedingungen

fur die Riesterrente Strategie Plus nach Tarif 6RG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Ihre Riesterrente Strategie Plus nach Tarif 6RG ist eine Rentenversicherung, bei der es sich um einen
Altersvorsorgevertrag im Sinne des Gesetzes Uber die Zertifizierung von Altersvorsorge- und Basisren-
tenvertragen (Altersvorsorgevertrage-Zertifizierungsgesetz — AltZertG) handelt. Sie sind als Versiche-
rungsnehmer und versicherte Person unser Vertragspartner; fir unser Vertragsverhaltnis gelten die
nachfolgenden Bedingungen. In den Bedingungen werden die vertragsrechtlichen Leistungen beschrie-
ben, nicht aber, ob und inwieweit wir aufgrund steuerrechtlicher Regelungen Betrage einbehalten mis-
sen. Informationen zur steuerlichen Behandlung der Versicherung (auch zu den staatlichen Zulagen) fin-
den Sie in den Steuerhinweisen der ,Informationen fiir den Versicherungsnehmer zur Riesterrente Stra-
tegie Plus nach Tarif 6RG*.

Bedingungen, die zuséatzlich zu den Allgemeinen Versicherungsbedingungen fir lhren Vertrag malge-
bend sind, gelten nur, soweit sie den Regelungen des AltZertG nicht widersprechen bzw. diesen nicht
entgegenstehen (mafgeblich ist die zum Zeitpunkt des Abschlusses des Altersvorsorgevertrages gel-
tende Fassung des AltZertG).

Welche Leistungen erbringen wir? § 1
Wie erfolgt die Uberschussbeteiligung? § 2
Wie verwenden wir Ihre Beitrdge, und kdnnen Sie die Aufteilung der Anlagebeitrage auf fonds- § 3
gebundenes Guthaben mit Kapitalsicherung und nicht fondsgebundenes Guthaben andern oder
Guthaben umschichten?

Wie berechnet sich der Wert der auf das Fondsguthaben lhrer Versicherung entfallenden § 4
Anteileinheiten?

Konnen Sie die Aufteilung der fondsgebundenen Anlagebetrage (Anlagesplitting) andern oder § 5
Fondsguthaben Ubertragen (Fondswechsel), und was bedeutet das Ablaufmanagement?

Was geschieht, wenn eine Fondsgesellschaft einen Fonds schlie3t und/oder die Ausgabe oder § 6
die Rucknahme von Anteilen einstellt?

Kdénnen Sie den Rentenbeginn vorverlegen? § 7
Unter welchen Voraussetzungen kdnnen Sie die Dauer bis zum Rentenbeginn verlangern? § 8
Wann beginnt der Versicherungsschutz? § 9
Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beachten? §10
Wie verwenden wir die staatlichen Zulagen? § 11
Kdénnen Sie durch Sonderzahlungen die Versicherungsleistungen erhéhen? §12
Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen? §13
Wann konnen Sie Ihre Versicherung ruhen lassen, und welche Auswirkungen hat dies auf unse-  § 14
re Leistungen?

Wie kbénnen Sie gebildetes Kapital fir Wohneigentum verwenden? §15
Wann und wie kdnnen Sie lhre Versicherung andern? § 16
Wann konnen Sie lhre Versicherung kuindigen, und welche Leistungen erbringen wir? §17
Wie werden die Kosten |hres Vertrages verrechnet? §18
Was ist zu beachten, wenn eine Versicherungsleistung verlangt wird? §19
Wer erhalt die Versicherungsleistung (Bezugsrecht)? §20

5. AVB BRG (07.21) / 1



-
S

GENERALI
Was gilt bei einer Anderung lhrer Postanschrift und lhres Namens? §21
Welche Informationen erhalten Sie wahrend der Vertragslaufzeit? § 22
Welche weiteren Auskunftspflichten haben Sie? §23
Welches Recht findet auf Ilhren Vertrag Anwendung? §24
Wo ist der Gerichtsstand? §25
Welche Vertragsbestimmungen kdnnen geandert werden? § 26
Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht, und welche Folgen hat ihre Verletzung? § 27

-6- AVB 6RG (07.21)/2
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Bei einer Versicherung nach Tarif 6RG handelt es sich
um eine

Rentenversicherung mit aufgeschobener lebenslan-
ger Rentenzahlung in garantierter Mindesth6he, mit
flexibler Beitragsaufteilung, Kapitalleistung bei Tod
vor dem Rentenbeginn, — sofern vereinbart — Ren-
tengarantiezeit und flexiblem Rentenbeginn

Sie koénnen lhre Anlagebeitrage flexibel aufteilen (vgl.
§ 3). Soweit von lhnen gewabhlt, werden Beitragsteile in
unserem sonstigen Vermdgen angelegt (nicht fondsge-
bundenes Guthaben). Die verbleibenden Beitragsteile
werden im Rahmen einer fondsgebundenen Anlage mit
Kapitalsicherung unter unmittelbarer Beteiligung an der
Wertentwicklung eines oder mehrerer Sondervermdgen
(Anlagestock / Anlagesttcke) angelegt (fondsgebunde-
nes Guthaben mit Kapitalsicherung). Die Anlagestécke
werden — basierend auf der mit Ihnen getroffenen Ver-
einbarung zur Aufteilung der fondsgebundenen Anlage-
betrage (Anlagesplitting, vgl. § 5 Abs. 1) — gesondert von
unserem sonstigen Vermdgen in Anteilen des Fonds
,DWS Funds Invest ZukunftsStrategie“ und/oder des
Fonds ,DWS Funds Invest NachhaltigkeitsStrategie Ak-
tien Global“ (im Folgenden als die ,Garantiefonds® be-
zeichnet) gefthrt und in Anteileinheiten aufgeteilt
(fondsgebundenes Guthaben). Soweit und nur solange
dies nach dem fir die gesamte Dauer bis zum Beginn
der Auszahlungsphase festgelegten versicherungsma-
thematischen Verfahren zur Sicherstellung der gesetz-
lich geforderten Beitragserhaltungsgarantie (vgl. Ab-
satz 6) erforderlich ist (Kapitalsicherung), werden vom
gebildeten Fondsguthaben Teile enthommen und eben-
so in unserem sonstigen Vermdgen angelegt (Siche-
rungskapital). Der Geldwert des Fondsguthabens, das
Sicherungskapital und das nicht fondsgebundene Gut-
haben bilden zusammen das Anlagevermdgen.

Von den Beitragen einer jeden Versicherungsperiode
behalten wir die vorgesehenen Kosten flr einen Monat
und ggf. einen Teil fir die Bildung einer Kostenrickstel-
lung (vgl. § 3 Abs. 2) ein. Den verbleibenden Beitragsteil
(Anlagebeitrag) fihren wir entsprechend der von Ihnen
gewlinschten prozentualen Aufteilung der Anlagebeitra-
ge dem fondsgebundenen Anlagevermégen mit Kapital-
sicherung und dem nicht fondsgebundenen Anlagever-
mogen lhrer Versicherung zu. Zu Beginn eines jeden
Monats werden — in Abhangigkeit von der Wertentwick-
lung des/der lhrem Vertrag zugrunde liegenden Garan-
tiefonds sowie des bereits gebildeten nicht fondsgebun-
denen Guthabens — das fondsgebundene Guthaben und
das Sicherungskapital nach dem versicherungsmathe-
matischen Verfahren neu berechnet. Das Sicherungska-
pital — falls Uberhaupt erforderlich — wird dabei nur so
hoch bemessen, dass wir zusammen mit dem fondsge-
bundenen und dem nicht fondsgebundenen Guthaben
mindestens den Beitragserhalt gemaf Absatz 6 gewahr-
leisten kdnnen. Der Teil des Anlagevermégens, der dem
fondsgebundenen Guthaben zuzufiihren ist, wird dabei
gemal Ihrer Wahl fir das Anlagespliting (vgl. §5
Abs. 1) auf die beiden daflr verfigbaren Garantiefonds
aufgeteilt. Sofern im Rahmen des versicherungsmathe-
matischen Verfahrens Teile des fondsgebundenen Gut-
habens in Sicherungskapital umzuschichten sind, wer-
den diese Teile dem fondsgebundenen Guthaben — so-
fern Ihrem Vertrag beide Garantiefonds zugrunde liegen,
im Verhaltnis der Geldwerte der Teil-Fondsguthaben —
entnommen. Fir die Zufihrung und die Entnahme legen
wir beim fondsgebundenen Guthaben den Stichtag (vgl.
Absatz 2) des Vormonats zugrunde. Bei der Umrech-
nung von Beitragsteilen sowie von Sicherungskapital in
Anteileinheiten des fondsgebundenen Guthabens wird
kein Ausgabeaufschlag berechnet. Mit Rentenbeginn
wird den Anlagestdcken der auf Ihren Vertrag entfallen-
de Anteil entnommen und sein Geldwert ebenfalls in un-
serem sonstigen Vermoégen angelegt.

(4)
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Der Wert einer Anteileinheit richtet sich nach der Wert-
entwicklung des jeweiligen Anlagestocks. Den Wert der
Anteileinheit ermitteln wir dadurch, dass der Geldwert
des Anlagestocks am jeweiligen Stichtag durch die An-
zahl der zu diesem Zeitpunkt vorhandenen Anteileinhei-
ten geteilt wird; Anteile der Investmentfonds werden mit
dem Rucknahmepreis angesetzt. Als Stichtag gilt der
letzte Borsentag des betreffenden Monats.

Die Ertrage aus den in dem jeweiligen Anlagestock ent-
haltenen Vermdgenswerten flieRen unmittelbar diesem
Anlagestock zu und erhéhen damit den Wert der Antei-
leinheiten (thesaurierende Fonds).

Das evtl. vorhandene nicht fondsgebundene Guthaben
und das ggf. vorhandene Sicherungskapital vor Beginn
der Rentenzahlung wird mit dem Rechnungszins von
jahrlich 0,9 % verzinst. Die Verzinsung des Deckungs-
kapitals ab Beginn der Rentenzahlung erfolgt mit dem
Rechnungszins von jahrlich 0,6 %.

Risiko bei fondsgebundenem Anlagevermogen

Soweit es sich beim Anlagevermdgen lhres Vertrages
um Fondsguthaben handelt, tragen Sie das damit ver-
bundene Anlagerisiko. Da die Entwicklung der Vermé-
genswerte der Anlagestocke nicht vorauszusehen ist,
kénnen wir vor Rentenbeginn die Hohe der Rente nur
bis zu dem Betrag garantieren, der sich aus der Bei-
tragserhaltungsgarantie (Absatz 6) ergibt (garantierte
Mindestrente). Sie haben die Chance, insbesondere bei
Kurssteigerungen der Wertpapiere der Anlagestdcke ei-
nen Wertzuwachs zu erzielen; bei Kursriickgangen tra-
gen Sie das Risiko der Wertminderung. Das bedeutet,
dass die Rente je nach Entwicklung der Vermdgens-
werte der Anlagestdcke héher oder niedriger ausfallen
wird.

Beitragserhalt

Zu Beginn der Auszahlungsphase stehen mindestens
die bis dahin insgesamt gezahlten Beitrage (einschliel3-
lich Sonderzahlungen gemal § 12) und die uns zuge-
flossenen staatlichen Zulagen (vgl. § 11) fir die Leis-
tungserbringung zur Verfigung (Beitragserhalt). Das gilt
auch fur den Fall, dass das gebildete Kapital zu Beginn
der Auszahlungsphase auf einen anderen Altersvorsor-
gevertrag uUbertragen wird (siehe § 17 Abs. 9). Wenn Sie
eine Berufsunfahigkeits- oder Erwerbsunfahigkeits-
Zusatzversicherung eingeschlossen haben, vermindert
sich dieser Mindestbetrag um die fur die Berufsunfahig-
keits- bzw. Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversicherung ge-
zahlten Beitréage, hochstens jedoch um 20 % der einge-
zahlten Gesamtbeitrage. Sofern Sie gemal § 15 Kapital
fir Wohneigentum verwenden, verringert sich dieser
Mindestbetrag entsprechend.

Rentenh6he, Rentengarantie

Die Hohe der Rente*) ist abhangig von dem bei Beginn
der Rentenzahlung vorhandenen Anlagevermdgen der
Versicherung. Der Wert des Anlagevermdgens ist die
Summe aus dem nicht fondsgebundenen Guthaben,
dem Wert des fondsgebundenen Guthabens und dem
ggf. vorhandenen Sicherungskapital. Der Wert der auf
das fondsgebundene Guthaben entfallenden Anteilein-

")

Die Kalkulation der bei Vertragsabschluss garantierten Rente
basiert auf Sterbewahrscheinlichkeiten der Sterbetafeln der
Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) 2004 R (Manner/Frauen)
fur Versicherungen mit Uberwiegendem Erlebensfallcharakter
(Basistafel mit Trendfunktion) ohne weitere Zu- und Abschlage,
wegen der gesetzlichen Anforderung einer unabhangig vom
Geschlecht zu berechnenden Altersversorgung ausgehend von
einem Verhaltnis 48 % Manner und 52 % Frauen gewichtet zu
einer ,mittleren” Sterbewahrscheinlichkeit. Soweit Teile des ge-
bildeten Kapitals in unserem sonstigen Vermdgen angelegt
werden, setzen wir vor Beginn der Rentenzahlung einen Rech-
nungszins von 0,9 % p. a. an, ab Beginn der Rentenzahlung
betragt der jahrliche Rechnungszins 0,6 %.
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heiten ergibt sich aus ihrer Anzahl multipliziert mit dem
am Stichtag ermittelten Wert einer Anteileinheit. Der zu
zahlende Rentenbetrag wird zum Zeitpunkt des Renten-
beginns berechnet. Die aus dem Anlagevermoégen, das
wir nicht fir unsere anfangliche Garantiezusage gemaf
Absatz 6 bendtigen, ermittelte Rente erreicht mindestens
85 % des Betrages, der sich ergabe, wenn wir bei ihrer
Ermittlung die gleichen Annahmen Uber die kinftige Le-
benserwartung wie bei Vertragsbeginn zugrunde legen.
Liefern die Annahmen zur kiinftigen Lebenserwartung,
die wir bei Beginn der Rentenzahlung fiir entsprechende
neu abzuschlieBende Rentenversicherungen zugrunde
legen, eine héhere Rente, so gilt fiir Ihren Vertrag diese
héhere Rente. Es wird mindestens eine Rente in Hohe
der im Versicherungsschein ausgewiesenen Garantie-
rente gezahlt.

Rentenzahlungsweise, Rentengarantiezeit

Erleben Sie den vereinbarten Rentenbeginn, zahlen wir
die unabhangig vom Geschlecht berechnete versicherte
Rente lebenslang in gleich bleibender Héhe jeweils zum
Anfang eines Monats, mindestens bis zum Ablauf der
Rentengarantiezeit. Eine Anderung der vertraglich ver-
einbarten Rentengarantiezeit kann mit Frist von einem
Monat vor dem Beginn der Rentenzahlung beantragt
werden. Hierdurch andert sich die Hohe der garantierten
Mindestrente: Bei einer Verlangerung der Rentengaran-
tiezeit wird sie reduziert, bei einer Verkirzung der Ren-
tengarantiezeit erhoht sie sich. Die geanderte Min-
destrente fur die neue Rentengarantiezeit ermitteln wir
nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik
mit den Rechnungsgrundlagen der Beitragskalkulation.
Rentenzahlungen erhalten Sie friihestens ab Vollendung
des 62. Lebensjahres. Den vereinbarten Rentenbeginn
(Beginn der Auszahlungsphase) entnehmen Sie dem
Antrag fiir eine Riesterrente Strategie Plus nach Tarif
6RG (nachfolgend ,Antrag” genannt) bzw. dem Versi-
cherungsschein. Im Rahmen der Abrufphase haben Sie
das Recht, eine Rente auch schon vorher in Anspruch
zu nehmen (vgl. § 7). Anstelle der monatlichen Renten-
zahlungsweise kann auch eine vierteljahrliche, halbjahr-
liche oder jahrliche Rentenzahlungsweise vereinbart
werden. Falls die Rente weniger als 25 € monatlich be-
tragt, fassen wir bis zu zwdlf Monatsrenten zu einer
Auszahlung zusammen.

Sie haben das Recht, bis zu 30 % des zu Beginn der
Auszahlungsphase zur Verfugung stehenden Kapitals
als Auszahlung aulerhalb der monatlichen Leistungen
zu erhalten. Dies flhrt zu einer Verringerung der Ren-
tenleistungen.

Todesfall-Leistung

Sterben Sie vor dem vereinbarten Rentenbeginn, wird
das zu diesem Zeitpunkt vorhandene Guthaben (De-
ckungskapital) der Hauptversicherung fallig (vgl. Ab-
satz 7). Bei der Ermittlung des Wertes des fondsgebun-
denen Guthabens legen wir den Stichtag des Monats
zugrunde, der dem Todesfall vorangegangen ist.

Sterben Sie wahrend der Rentengarantiezeit, zahlen wir
die bis zum Ablauf der Rentengarantiezeit noch ausste-
henden garantierten Renten weiter. Auf Antrag des Be-
zugsberechtigten zahlen wir eine einmalige Kapitalabfin-
dung in Hohe der mit jahrlich 0,6 % auf den Auszah-
lungszeitpunkt diskontierten, bis zum Ablauf der Ren-
tengarantiezeit noch ausstehenden garantierten Renten
aus. Mit der Kapitalabfindung erlischt die Versicherung.
Eine Auszahlung in einer dieser Formen stellt eine steu-
erschadliche Verwendung im Sinne des § 93 EStG dar.

Auf Antrag eines bezugsberechtigten Hinterbliebenen
bilden wir aus dem bei Tod gemaR Absatz 10 falligen
Kapital oder der gemaf Absatz 11 mdglichen Kapitalab-
findung eine Hinterbliebenenrente.

Sie wird
e lebenslang an den Ehegatten, mit dem Sie bei Tod
verheiratet sind, bzw. an den eingetragenen Lebens-

partner, mit dem zum Zeitpunkt des Todes eine guil-
tige Lebenspartnerschaft besteht,

oder

e ersatzweise an die Kinder ausgezahlt, fir die Sie zu
diesem Zeitpunkt einen Anspruch auf Kindergeld
oder einen Freibetrag nach § 32 Abs. 6 EStG hatten.
Die Zahlung der Waisenrente endet spatestens mit
dem Ablauf der steuerlichen Berlicksichtigung als
Kind (§ 32 EStG).

Die bei Tod gegebenenfalls in Anspruch nehmbaren
einmaligen Kapitalbetrdge nach Absatz 10 und 11 kén-
nen grundsatzlich auch auf einen auf den Namen lhres
Ehegatten bzw. eingetragenen Lebenspartners lauten-
den Altersvorsorgevertrag Ubertragen werden. Die Zah-
lung der beschriebenen Hinterbliebenenrente sowie die
Ubertragung auf einen Altersvorsorgevertrag des Ehe-
gatten bzw. eingetragenen Lebenspartners gelten nach
§ 93 EStG nicht als schadliche Verwendung des gefor-
derten Altersvorsorgevermdégens.
(13) GemaR § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 AltZertG sind wir berech-
tigt, eine Kleinbetragsrente nach § 93 Abs. 3 EStG abzu-
finden. Mit der Kapitalabfindung erlischt die Versiche-
rung.
Leistung in Wertpapieren
(14) Die Versicherungsleistungen erbringen wir in Geld. Auf
Antrag des Bezugsberechtigten erbringen wir die einma-
lige Kapitalleistung bei Tod vor Auszahlungsbeginn (Ab-
satz 10) und den Rickkaufswert bei Klindigung des Ver-
trags (§ 17 Abs. 1 bis 5) bis zur Hoéhe des fondsgebun-
denen Guthabens (fondsgebundenes Deckungskapital)
in Wertpapieren der Anlagestocke. Ein fondsgebunde-
nes Deckungskapital bis zur Hohe von 500 € erbringen
wir in jedem Fall als Geldleistung. Eine Auszahlung oder
Ubertragung von Wertpapieren bei Tod vor Auszah-
lungsbeginn bzw. bei Kiindigung stellt eine steuerschad-
liche Verwendung im Sinne des § 93 EStG dar.

Entscheidend fiir den Gesamtertrag des Vertrages vor Ren-
tenbeginn ist die Entwicklung der Sondervermégen (Anlage-
stock / Anlagesttcke), an der Sie unmittelbar beteiligt sind.
Dariiber hinaus beteiligen wir Sie und die anderen Versiche-
rungsnehmer gemall § 153 Versicherungsvertragsgesetz
(VVG) an den Uberschissen und — sofern Guthaben in unse-
rem sonstigen Vermégen angelegt wird (nicht fondsgebunde-
nes Guthaben und Sicherungskapital) sowie wahrend des
Rentenbezugs — an den Bewertungsreserven (Uberschussbe-
teiligung). Auf das Fondsguthaben fallen bei dieser Versiche-
rung keine Bewertungsreserven an. Die Uberschiisse werden
nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches ermittelt und
jahrlich im Rahmen unseres Jahresabschlusses festgestellt.
Die zu diesem Zeitpunkt vorhandenen Bewertungsreserven
werden dabei im Anhang des Geschéftsberichtes ausgewie-
sen. Der Jahresabschluss wird von einem unabhéngigen
Wirtschaftsprifer gepruft und ist unserer Aufsichtsbehérde
einzureichen.

(1) Grundsitze und MaBstibe fiir die Uberschussbe-
teiligung der Versicherungsnehmer

a) Uberschiisse stammen (insbesondere nach Rentenbe-
ginn) aus den Ertragen der Kapitalanlagen des sonsti-
gen Vermdgens. Von den Nettoertrdgen derjenigen Ka-
pitalanlagen, die fir kinftige garantierte Versicherungs-
leistungen vorgesehen sind (§ 3 der Verordnung Uber
die Mindestbeitragsrickerstattung in der Lebensversi-
cherung, Mindestzufiihrungsverordnung), erhalten die
Versicherungsnehmer insgesamt mindestens den in die-
ser Verordnung genannten Prozentsatz. In der derzeiti-
gen Fassung der Verordnung sind grundsatzlich 90 %
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vorgeschrieben (§ 6, § 9 Mindestzuflihrungsverordnung).
Aus diesem Betrag werden zunachst die Betrage finan-
ziert, die fir die garantierten Versicherungsleistungen
bendtigt werden. Die verbleibenden Mittel verwenden wir
fir die Uberschussbeteiligung der Versicherungsneh-
mer. Weitere Uberschiisse entstehen dann, wenn die
Rentenbezugszeit kirzer ist und die Kosten niedriger
sind als_bei der Tarifkalkulation angenommen. Auch an
diesen Uberschissen werden die Versicherungsnehmer
angemessen beteiligt, und zwar nach der derzeitigen
Rechtslage am Risikoergebnis grundséatzlich zu mindes-
tens 90 % (§ 7, § 9 Mindestzufihrungsverordnung) und
am Ubrigen Ergebnis (einschlieBlich Kosten) grundsatz-
lich zu mindestens 50 % (§ 8, § 9 Mindestzuflhrungs-
verordnung).

Die verschiedenen Versicherungsarten tragen unter-
schiedlich zum Uberschuss bei. Wir haben deshalb
gleichartige Versicherungen zu Bestandsgruppen zu-
sammengefasst, um das jeweils versicherte Risiko zu
berlicksichtigen. Darliber hinaus haben wir teilweise
nach engeren Gleichartigkeitskriterien innerhalb der Be-
standsgruppen Untergruppen gebildet; diese werden
Gewinnverbande genannt. Die Verteilung des Uber-
schusses fiir die Versicherungsnehmer auf die einzelnen
Bestandsgruppen bzw. Gewinnverbande orientiert sich
daran, in welchem Umfang sie zu seiner Entstehung
beigetragen haben. Den Uberschuss fiihren wir der
Rickstellung fiir Beitragsriickerstattung zu, soweit er
nicht in Form der Direktgutschrift bereits unmittelbar den
Uberschussberechtigten Versicherungen gutgeschrieben
wird. Diese Ruckstellung dient dazu, Ergebnisschwan-
kungen im Zeitablauf zu glatten. Sie darf grundséatzlich
nur fur die Uberschussbetelllgung der Versicherungs-
nehmer verwendet werden. Nur in Ausnahmefallen und
mit Zustimmung der Aufsichtsbehtrde kénnen wir hier-
von nach § 140 Abs.1 des Versicherungsaufsichts-
gesetzes (VAG) abweichen, soweit die Ruckstellung
nicht auf bereits festgelegte Uberschussanteile entfllt.
Nach der derzeitigen Fassung des § 140 Abs. 1 VAG
kénnen wir die Rickstellung im Interesse der Versiche-
rungsnehmer auch zur Abwendung eines drohenden
Notstandes, zum Ausgleich unvorhersehbarer Verluste
aus den uberschussberechtigten Versicherungsvertra-
gen, die auf allgemeine Anderungen der Verhéltnisse
zurlickzufiihren sind, oder — sofern die Rechnungs-
grundlagen aufgrund einer unvorhersehbaren und nicht
nur voriibergehenden Anderung der Verhaltnisse ange-
passt werden missen — zur Erhéhung der Deckungs-
rickstellung heranziehen.

Bewertungsreserven entstehen, wenn der Marktwert der
Kapitalanlagen tGber dem Wert liegt, mit dem die Kapi-
talanlagen in der Bilanz ausgewiesen sind. Bei der vor-
liegenden Versicherung entstehen Bewertungsreserven
vor Beginn der Rentenzahlung hochstens, soweit und
solange wir Teile des gebildeten Kapitals in unserem
sonstigen Vermdgen anlegen (nicht fondsgebundenes
Guthaben und Sicherungskapital). Soweit Bewertungs-
reserven entstehen, werden diese monatlich neu ermit-
telt und den Vertragen nach dem in Absatz 7 beschrie-
benen Verfahren unter den dort genannten Vorausset-
zungen zugeordnet (§ 153 Abs. 3 VVG). Bei Beendigung
der Ansparphase (durch Tod, Kindigung oder Erleben
des vereinbarten Rentenbeginns) teilen wir den fiir die-
sen Zeitpunkt aktuell ermittelten Betrag lhrer Versiche-
rung zur Hélfte zu. Auch wahrend des Rentenbezugs
werden wir Sie an den Bewertungsreserven beteiligen.
Aufsichtsrechtliche Regelungen zur Kapitalausstattung
bleiben unberuhrt.

Grundsitze und MaRstibe fiir die Uberschussbetei-
ligung lhres Vertrages

Zu welcher Bestandsgruppe und zu welchem Gewinn-
verband innerhalb dieser Bestandsgruppe Ihre Versiche-
rung gehort, kénnen Sie dem Versicherungsschein ent-
nehmen. In Abhangigkeit von dieser Zuordnung erhalt
Ihre Versicherung laufende Uberschussanteile. Die Mit-
tel fur die Uberschussanteile werden bei der Direktgut-

()

a)

b)

c)

(4)

schrift zu Lasten des Ergebnisses des Geschéaftsjahres
finanziert, ansonsten der Rickstellung fir Beitragsriick-
erstattung entnommen. Die Héhe der Uberschussanteil-
satze wird jedes Jahr vom Vorstand unseres Unterneh-
mens auf Vorschlag des Verantwortlichen Aktuars fest-
gelegt. Wir verdffentlichen die Uberschussanteilsatze in
unserem Geschéaftsbericht, den Sie bei uns anfordern
kénnen.

Ermittlung der Uberschussanteile vor Beginn der
Rentenzahlung

Vor Beginn der Rentenzahlung erhalten Sie — soweit
vorhanden — fiir das nicht fondsgebundene Guthaben
und das Sicherungskapital Ihrer Versicherung als Uber-
schussbeteiligung monatliche Zins-Uberschussanteile.
Die Zins-Uberschussanteile teilen wir zum Ende eines
jeden Versicherungsmonats, bei Versicherungen mit ei-
ner Beitragszahlungsdauer ab 20 Jahren erstmals zum
Ende des 13. Versicherungsmonats, zu. Der Zins-
Uberschussanteil wird im Verhaltnis zum iiberschussbe-
rechtigten Guthaben bemessen. Als Uberschussberech-
tigtes Guthaben gelten grundsatzlich das zum Monats-
beginn vorhandene nicht fondsgebundene Guthaben
sowie das Sicherungskapital.

Auf das Fondsguthaben erhalten Sie als Uberschussbe-
teiligung monatliche Kosten-Uberschussanteile. Die Kos-
ten-Uberschussanteile teilen wir zum Ende eines jeden
Versicherungsmonats, bei Versicherungen mit einer Bei-
tragszahlungsdauer ab 20 Jahren erstmals zum Ende
des 13. Versicherungsmonats, zu. Der Kosten- Uber-
schussanteil wird im Verhaltnis zu dem zum Zuteilungs-
zeitpunkt vorhandenen Fondsguthaben bemessen.

Zusétzlich erhalten Sie bei beitragspflichtigen Versiche-
rungen beitragsbezogene Kosten-Uberschussanteile.
Die beitragsbezogenen Kosten- Uberschussanteile teilen
wir zum Ende einer jeden Versicherungsperiode, bei
Versicherungen mit einer Beitragszahlungsdauer ab 20
Jahren erstmals im zweiten Versicherungsjahr**), zu.
Der Kosten-Uberschussanteil wird im Verhaltnis zum
Beitrag (ohne den Beitrag fir eine evtl. eingeschlossene
Zusatzversicherung) bemessen und entsprechend der
vereinbarten prozentualen Aufteilung fiir die Anlagebei-
trage gemal § 3 Abs. 1 und 3 aufgeteilt.

Verwendung der Uberschussanteile vor Beginn der
Rentenzahlung

Die auf das nicht fondsgebundene Guthaben entfallen-
den Uberschussanteile gemaf Absatz 3a und Absatz 3c
werden verzinslich angesammelt (Ansammlungsgutha-
ben). Die auf das Sicherungskapital entfallenden Uber-
schussanteile geméaR Absatz 3a, die Uberschussanteile
gemal Absatz 3b sowie die auf das fondsgebundene
Guthaben mit Kapitalsicherung entfallenden Uberschus-
santeile gemal Absatz 3c sammeln wir nicht separat an,
sondern teilen diese im Rahmen des versicherungsma-
thematischen Verfahrens zur Sicherstellung der gesetz-
lich geforderten Beitragserhaltungsgarantie (vgl. §1
Abs. 1) auf fondsgebundenes Guthaben und — falls er-
forderlich — Sicherungskapital auf. Somit nutzen wir die-
se Uberschussanteile mit zur Sicherstellung der Bei-
tragserhaltungsgarantie, um ein moglichst hohes Anla-
gevolumen im fondsgebundenen Guthaben zu ermdgli-
chen. Bei sehr schlechter Wertentwicklung der zugrunde
liegenden Anteileinheiten ist jedoch nicht ausgeschlos-
sen, dass Uber die Beitragserhaltungsgarantie hinaus
keine zusatzlichen Leistungen gewahrt werden konnen.
Den dabei auf das fondsgebundene Guthaben entfallen-
den Teil rechnen wir entsprechend der fir das Anla-
gesplitting vereinbarten prozentualen Aufteilung (vgl. § 5

**)

Ein Versicherungsjahr umfasst — unabhangig von der Versiche-
rungsperiode — den Zeitraum eines Jahres. Das erste Versiche-
rungsjahr beginnt zu dem im Versicherungsschein dokumentier-
ten Beginn der Versicherung. Die folgenden Versicherungsjahre
beginnen jeweils zum Jahrestag des Versicherungsbeginns.
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Abs. 1) in Anteileinheiten der zugehdérigen Anlagestocke
um, wobei wir die am Stichtag des Monats festgestellten
Werte der Anteileinheiten zugrunde legen (vgl. §1
Abs. 2). Bei der Umrechnung wird kein Ausgabeauf-
schlag berechnet. Der Uberschussanteil unmittelbar vor
Beginn der Rentenzahlung wird direkt verrentet und
nicht mehr in Anteileinheiten und ggf. Sicherungskapital
umgerechnet.

Zum vereinbarten Rentenbeginn verwenden wir den
Wert des Uberschussguthabens zusammen mit der letz-
ten laufenden Uberschusszuteilung, dem Schluss-Uber-
schussanteil gemal Absatz 6 und dem ggf. auf die Ver-
sicherung entfallenden Anteil an den Bewertungsreser-
ven gemal Absatz 7 zur Bildung einer festen Rentener-
héhung. Diese Rentenerhdhung erreicht mindestens
85 % des Betrages, der sich ergabe, wenn wir bei ihrer
Ermittlung die gleichen Annahmen uber die kiinftige Le-
benserwartung wie bei Vertragsbeginn zugrunde legen.
Liefern die Annahmen zur kinftigen Lebenserwartung,
die wir bei Ermittlung der Rentenerhdéhung fiir entspre-
chende neu abzuschlieRende Rentenversicherungen
zugrunde legen, eine grélRere Rentenerhdhung, so gilt
fur lhren Vertrag diese groRere Rentenerhohung. Bei
Kindigung der Versicherung ist das Ansammlungsgut-
haben Bestandteil des Auszahlungsbetrags (vgl. § 17
Abs. 2). Bei Tod vor Beginn der Rentenzahlung erhéht
sich das Guthaben (vgl. § 1 Abs. 10) um das Ansamm-
lungsguthaben.

Ermittlung und Verwendung der Uberschussanteile
nach Beginn der Rentenzahlung

Nach Beginn der Rentenzahlung erhalten Sie jahrliche
Zins- und Risiko-Uberschussanteile jeweils unmittelbar
vor dem Jahrestag des Beginns der Rentenzahlung. Die
Uberschussanteile werden im Verhaltnis der jeweiligen
Deckungsruckstellung zum Zuteilungszeitpunkt bemes-
sen.

Diese Uberschussanteile werden zum einen Teil zur Bil-
dung eines Rentenzuschlags und zum anderen Teil zur
Bildung von jahrlichen Rentenerh6hungen verwendet.

Der evtl. Rentenzuschlag setzt mit Beginn der Renten-
zahlung ein. Die zukinftigen — aber noch nicht zugeteil-
ten — Uberschussanteile werden dabei unter der An-
nahme, dass die mafligebenden Uberschussanteilsatze
unverandert bleiben, so aufgeteilt, dass sich eine Uber
die Rentenzahlungszeit gleich bleibende Rente aus die-
sen Uberschussanteilen ergibt. Der Rentenzuschlag
bleibt solange unveréndert, wie sich die mafigebenden
Uberschussanteilsdtze und Annahmen (ber die kiinftige
Lebenserwartung nicht &ndern. Bei einer spéateren Re-
duzierung der Uberschussanteilsatze oder Anderung der
Annahmen uber die kinftige Lebenserwartung kann der
urspriinglich festgesetzte Rentenzuschlag reduziert wer-
den. Das bedeutet, dass die gesamte Rentenzahlung
auch sinken kann. Die Rentenerhéhungen entsprechen
dem zugrunde liegenden Tarif und beginnen jeweils bei
Zuteilung der Uberschussanteile. Die jeweiligen Renten-
erhéhungen bleiben ab ihrem Beginn in der Héhe unver-
andert. Neu hinzukommende Rentenerhéhungen fuhren
somit grundsatzlich zu einer jahrlich steigenden Gesam-
trente. Die Garantiezeit des Rentenzuschlags und der
jahrlichen Rentenerhéhungen stimmt mit der verbleiben-
den Garantiezeit der Rente Uberein. Bei der Berechnung
der jeweiligen Rentenerhéhungen werden wir die ent-
sprechenden Annahmen (ber die kiinftige Lebenserwar-
tung zugrunde legen, die wir zum Zeitpunkt der jeweili-
gen Rentenerhéhung bei neu abzuschlielenden Ren-
tenversicherungen ansetzen.

Stattdessen werden — sofern vereinbart — die nach Be-
ginn der Rentenzahlung zugeteilten Uberschussanteile
jeweils allein zur Bildung von jahrlichen Rentenerhéhun-
gen verwendet. Diese entsprechen dem zugrunde lie-
genden Tarif und beginnen jeweils bei Zuteilung der
Uberschussanteile. Die jeweiligen Rentenerhéhungen
sind ab ihrem Beginn der Hohe nach garantiert. Sie fiih-
ren somit grundsatzlich zu einer jahrlich steigenden Ge-
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samtrente. Die jeweilige Garantiezeit der einzelnen Ren-
tenerhdhungen stimmt mit der verbleibenden Garantie-
zeit der Rente Uberein. Bei der Berechnung der Renten-
erhéhungen werden wir die entsprechenden Annahmen
Uber die kinftige Lebenserwartung zugrunde legen, die
wir zum Zeitpunkt der jeweiligen Rentenerhéhung bei
neu abzuschlieRenden Rentenversicherungen ansetzen.

Ein Wechsel zwischen den vorgenannten Uberschuss-
verwendungsarten fir die Rentenzahlung kann bis zu
drei Monate vor dem Beginn der Rentenzahlung bean-
tragt werden.

Schluss-Uberschussanteil

Zum Rentenbeginn sowie bei vorzeitiger Beendigung der
Versicherung vor dem Rentenbeginn durch Tod, Rick-
kauf oder durch gemalR § 7 vorverlegten Rentenbeginn
kann — friihestens nach Ablauf des 5. Versicherungsjah-
res — zu den Leistungen aus der laufenden Uberschuss-
beteiligung ein Schluss-Uberschussanteil hinzukommen.
Dieser Schluss-Uberschussanteil bemisst sich nach dem
mittleren bisherigen monatlichen nicht fondsgebundenen
Guthaben. Auf ggf. gebildetes Sicherungskapital wird
kein Schluss-Uberschussanteil gewahrt. Der so ermittel-
te Betrag wird — sofern die Abrufphase (vgl. § 7) noch
nicht erreicht ist — mit 7 % p. a. fir die verbleibenden
Jahre bis zum Beginn der Abrufphase diskontiert. Der
ggf. fallige Schluss-Uberschussanteil wird zusammen
mit dem auf die Versicherung entfallenden Anteil an den
Bewertungsreserven gemall Absatz 7 zur Bildung einer
festen Rentenerhéhung verwendet.

Bewertungsreserven

Bei Beginn der Rentenzahlung, bei vorherigem Tod der
versicherten Person sowie bei einer Kiindigung mit voll-
standiger Auszahlung des Rickkaufswertes der Versi-
cherung wird eine Beteiligung an den Bewertungsreser-
ven fallig. Voraussetzung dafir ist, dass sich fur unsere
Kapitalanlagen am mafRgebenden Stichtag nach Be-
ricksichtigung der aufsichtsrechtlichen Regelungen zur
Kapitalausstattung unseres Unternehmens positive Be-
wertungsreserven ergeben. Der mafRgebende Stichtag
ist in unserem Geschaftsbericht genannt. Von der Halfte
der an diesem Stichtag festgestellten Bewertungsreser-
ven wird nach einem verursachungsorientierten Verfah-
ren der Teilbetrag ermittelt, der auf lhren Versicherungs-
vertrag entfallt. Auch wahrend des Rentenbezugs wer-
den Sie fortlaufend an den in dieser Zeit entstehenden
Bewertungsreserven beteiligt.

Information iiber die Héhe der Uberschussbeteiligung

Die Héhe der Uberschussbeteiligung hangt von vielen
Einflissen ab. Diese sind nicht vorhersehbar und von
uns nur begrenzt beeinflussbar. Wesentliche Einflussfak-
toren vor Rentenbeginn sind die Entwicklung der Kosten
und — soweit nicht fondsgebundenes Guthaben oder Si-
cherungskapital vorhanden ist — die Ertrdge aus den
sonstigen Kapitalanlagen. Nach Rentenbeginn treten die
Ertrdge aus der Entwicklung der versicherten Risiken
hinzu. Die Hoéhe der kinftigen Uberschussbeteiligung
kann also nicht garantiert werden. Wahrend der Ver-
tragslaufzeit werden wir Sie gemaf § 155 VVG und § 7
Abs. 4 AltZertG jahrlich Gber den Stand lhres Vertrags,
insbesondere lber die Hohe der erreichten Uberschuss-
beteiligung, informieren.

Weitere versicherungsmathematische Hinweise sowie Erlau-
terungen finden Sie im Abschnitt zur Uberschussbeteiligung in

den ,Informationen fiir den Versicherungsnehmer*.

-10 -
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Aufteilung der Anlagebeitriage

Von lhren falligen Beitrdgen behalten wir die zur De-
ckung unserer Kosten vorgesehenen Betrage ein. Wir
fuhren lhren félligen Beitrag zu Beginn einer jeden Ver-
sicherungsperiode (vgl. § 10 Abs. 1), soweit er nicht zur
Deckung der Kosten vorgesehen ist, entsprechend der
von lhnen gewilinschten prozentualen Aufteilung der An-
lagebeitrage dem fondsgebundenen Guthaben mit Kapi-
talsicherung und dem nicht fondsgebundenen Guthaben
lhrer Versicherung zu. Den flr das nicht fondsgebunde-
ne Guthaben bestimmten Teil legen wir unserem sonsti-
gen Vermogen an. Den fir das fondsgebundene Gutha-
ben mit Kapitalsicherung bestimmten Teil aus der Auftei-
lung der Anlagebeitrage teilen wir im Rahmen des versi-
cherungsmathematischen Verfahrens (vgl. § 1 Abs. 1)
auf fondsgebundenes Guthaben und — falls erforderlich
— Sicherungskapital auf. Den fondsgebunden anzule-
genden Teil rechnen wir entsprechend der von lhnen
gewahlten prozentualen Aufteilung fur das fondsgebun-
dene Anlagesplitting (vgl. § 5) unter Zugrundelegung der
am Stichtag des Vormonats festgestellten Werte der An-
teileinheiten in Anteileinheiten der zugehoérigen Anlage-
stocke um. Bei der Umrechnung wird kein Ausgabeauf-
schlag berechnet. § 6 bleibt unberihrt.

Nicht fondsgebundene Kostenriickstellung

Zu Beginn eines jeden Monats vor Beginn der Renten-
zahlung, zu dem keine Beitragszahlung fallig ist, sowie
bei beitragsfreien Versicherungen (insbesondere auch
bei Versicherungen gegen Einmalbeitrag) entnehmen
wir die Betrage, die zur Deckung unserer Kosten erfor-
derlich sind, der hierfir aus Teilen lhrer Beitrage (Abs. 1
Satz 1) gebildeten Kostenrlckstellung. Sie ist Teil des
nicht fondsgebundenen Guthabens und unabhangig von
der Aufteilung der Anlagebeitrage gemaR Absatz 1.

Anderung der Aufteilung der Anlagebeitrige

Zu jeder Beitragsfalligkeit sowie zu jedem Zuteilungs-
zeitpunkt von Uberschussanteilen gemall § 2 Abs. 3c
kénnen Sie grundsétzlich die prozentuale Aufteilung der
kiinftigen Anlagebeitrage und Uberschussanteile gemaf
§ 2 Abs. 3c auf das fondsgebundene Guthaben mit Kapi-
talsicherung und das nicht fondsgebundene Guthaben
Ihrer Versicherung andern. Fur die Aufteilung sind alle
ganzzahligen Prozentsatze zuldssig. Sie kdnnen auch
bestimmen, dass die kinftigen Anlagebeitrdge und
Uberschussanteile gemal § 2 Abs. 3c komplett fonds-
gebunden mit Kapitalsicherung oder auch komplett nicht
fondsgebunden angelegt werden.

Umschichtung von Guthaben

Darliber hinaus kénnen Sie grundséatzlich zu jedem kinf-
tigen Monatsende Fondsguthaben und ggf. vorhandenes
Sicherungskapital in nicht fondsgebundenes Guthaben
oder umgekehrt umschichten. Bei einer Umschichtung
von nicht fondsgebundenem in fondsgebundenes Gut-
haben mit Kapitalsicherung muss die Kostenriickstellung
gemafl Absatz 2 erhalten bleiben und der Beitragserhalt
gemal § 1 Abs. 6 gewabhrleistet sein. Bei der Umschich-
tung von nicht fondsgebundenem Guthaben in fondsge-
bundenes Guthaben mit Kapitalsicherung wird der Be-
trag dem nicht fondsgebundenen Guthaben entnommen
und nach dem versicherungsmathematischen Verfahren
zur Sicherstellung der gesetzlich geforderten Beitragser-
haltungsgarantie — falls erforderlich — in Sicherungskapi-
tal und in Anteileinheiten der von Ihnen bestimmten An-
lagestocke — soweit und solange hierfir Fondsanteile
zur Verfugung stehen — umgerechnet. Bei der Umrech-
nung in Anteileinheiten wird kein Ausgabeaufschlag be-
rechnet. Fiur die Festlegung der Fonds und deren Anzahl
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gelten die Vereinbarungen wie bei einem Fondswechsel
(vgl. §5 Abs.2 und 4). Bei der Umschichtung von
fondsgebundenem Guthaben und ggf. vorhandenem Si-
cherungskapital in nicht fondsgebundenes Guthaben
wird der Geldwert des Fondsguthabens entsprechend
Ihrer Festlegung den Anlagestocken enthommen und
zusammen mit dem Sicherungskapital dem nicht fonds-
gebundenen Guthaben zugefiihrt. Sowohl bei der Ermitt-
lung des Geldwertes des umzuschichtenden Fondsgut-
habens als auch bei der Ermittlung der Anzahl der Antei-
leinheiten der Anlagesttcke legen wir dabei den Stichtag
gemall §1 Abs.2 zugrunde. Bei einer Guthabenum-
schichtung bleiben die Daten zu Ihrer Versicherung (Be-
ginn, vereinbarter Ablauf der Beitragszahlung und Ren-
tenbeginn, Beitrag) unverandert. Wir behalten uns je-
doch vor, eine Umschichtung aus dem Fondsguthaben
erst dann durchzufiihren, wenn wir Vermdgensgegen-
stdnde der zugrunde liegenden Anlagestocke an die
Fondsgesellschaft verauRern koénnen. Eine entspre-
chende VeraulRerung nehmen wir — unter Wahrung der
Interessen aller unserer Versicherungsnehmer — unver-
zuglich vor. § 6 bleibt unberihrt.

Anderung der garantierten Leistung

Nach einer Anderung der Aufteilung der Anlagebeitrage
sowie nach einer Umschichtung von Guthaben geman
Abs. 3 oder 4 kann sich das im Antrag bzw. Versiche-
rungsschein angegebene garantierte Kapital bei Ren-
tenbeginn andern. Den aktualisierten Wert teilen wir
Ihnen jeweils in einem Nachtrag zu lhrer Versicherung
mit. § 1 Abs. 6 bleibt unbertihrt.

Den Geldwert des fondsgebundenen Guthabens lhrer
Versicherung ermitteln wir dadurch, dass die jeweilige
Zahl der hierauf entfallenden Anteileinheiten mit dem am
Stichtag des Vormonats ermittelten Wert einer Anteilein-
heit des entsprechenden Anlagestocks multipliziert wird.

Bei Kundigung der Versicherung vor Beginn der Renten-
zahlung (vgl. § 17 Abs. 1 und 6) legen wir zur Ermittlung
des Geldwertes des fondsgebundenen Guthabens den
Stichtag des letzten Versicherungsmonats zugrunde. Ist
der Wert des fondsgebundenen Guthabens im Leis-
tungsfall vor Rentenbeginn zu ermitteln, wird der Stich-
tag des Monats herangezogen, der dem Todesfall vo-
rangegangen ist.

In jedem dieser Falle behalten wir uns jedoch vor, den
Wert des fondsgebundenen Guthabens erst dann zu
ermitteln, nachdem wir Vermdgensgegenstéande der zu-
grunde liegenden Anlagestocke an die Fondsgesell-
schaft verauBern kdnnen. Eine entsprechende Veraulie-
rung nehmen wir — unter Wahrung der Interessen aller
unserer Versicherungsnehmer — unverzuglich vor.

Anderung des Anlagesplittings

Zu jedem Monatsbeginn kdnnen Sie grundsatzlich die
prozentuale Aufteilung der kiinftigen Anlagebetrage, die
im Rahmen des versicherungsmathematischen Verfah-
rens zur Sicherstellung der Mindestleistung (vgl.
§ 1 Abs. 1) in die Garantiefonds flieRen, andern (Ande-
rung des Anlagesplittings), soweit und solange diese
Fonds angeboten werden. Fir das Anlagesplitting sind
alle ganzzahligen Prozentsatze, mindestens 10 % pro
gewahltem Fonds, zuldssig. § 6 bleibt unberthrt.
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Fondswechsel

Sie kénnen zu jedem kinftigen Monatsende bereits ge-
bildetes Fondsguthaben zwischen den Garantiefonds
umschichten. Dazu wird der Geldwert des in dem einen
Garantiefonds investierten Fondsguthabens entspre-
chend lhrer Festlegung ganz oder teilweise auf den an-
deren Garantiefonds Ubertragen — soweit und solange
hierfir Fondsanteile zur Verfiigung stehen (Fondswech-
sel) — und in Anteileinheiten dieses anderen Garantie-
fonds umgerechnet. Bei der Umrechnung wird kein Aus-
gabeaufschlag berechnet. Fir die Wertfeststellung des
Fondsguthabens legen wir dabei den Stichtag gemafn
§ 1 Abs.2 zugrunde. Die teilweise oder vollstdndige
Ubertragung von Fondsguthaben auf Anlagestocke, die
lhrer Versicherung bereits zugrunde liegen, gilt ebenfalls
als Fondswechsel. Bei einem Fondswechsel bleiben die
Daten zu lhrer Versicherung (Beginn, vereinbarter Ab-
lauf der Beitragszahlung und Beginn der Rente, Beitrag,
Garantiezeitpunkt) unverandert. Wir behalten uns jedoch
vor, einen Fondswechsel erst dann durchzufiihren, wenn
wir Vermdgensgegenstande der zugrunde liegenden An-
lagestocke an die Fondsgesellschaft verauRern kénnen.
Eine entsprechende Veraullerung nehmen wir — unter
Wahrung der Interessen aller unserer Versicherungs-
nehmer — unverzuglich vor. § 6 bleibt unberihrt.

Kosten fiir Anderungen des Anlagesplittings und
Fondswechsel

Anderungen des Anlagesplittings sowie Fondswechsel
werden kostenfrei durchgefiihrt.

Zusatzliche Fonds

Investmentfonds, fir die bei uns Anlagestdcke gefiihrt
werden, die aber bei Vertragsabschluss noch nicht zur
Verfligung standen, kénnen auf Ihren Wunsch ebenfalls
in das Anlagesplitting oder in Fondswechsel einbezogen
werden. Voraussetzung fur eine solche Regelung zum
fondsgebundenen Guthaben ist aber, dass dieser Fonds
die gleiche Garantiezusage wie der bisherige Garantie-
fonds besitzt. Die jeweils aktuelle Liste der Fonds, die
Sie Ihrer Versicherung zugrunde legen kénnen, kénnen
Sie jederzeit kostenfrei bei uns anfordern.

Gleichzeitige Anderungen

Anderungen des Anlagesplittings sowie Fondswechsel
koénnen gleichzeitig mit einer Anderung der Aufteilung
der Anlagebeitrage auf fondsgebundenes Guthaben mit
Kapitalsicherung und nicht fondsgebundenes Guthaben
bzw. Umschichtung von Guthaben gemafR § 3 Abs. 3
und 4 durchgefuhrt werden.

Ablaufmanagement

Innerhalb der letzten finf Jahre vor dem Beginn der Ab-
rufphase lhrer Versicherung (vgl. § 7 Abs. 1), frihestens
jedoch nach Ablauf des 5. Versicherungsjahres, kénnen
Sie fur die Ihrer Versicherung evtl. zugrunde liegenden
Fonds das Ablaufmanagement in Anspruch nehmen.
Beim Ablaufmanagement werden die Anteileinheiten fiir
diese oder von lhnen konkret bestimmte Fonds jeweils
nach dem in Absatz 6b beschriebenen Verfahren suk-
zessive in nicht fondsgebundenes Anlagevermdgen um-
geschichtet. Umschichtungen von Fondsguthaben in das
Sicherungskapital und umgekehrt im Rahmen des versi-
cherungsmathematischen Verfahrens zur Sicherstellung
der gesetzlich geforderten Beitragserhaltungsgarantie
bleiben unberihrt. Die vom Ablaufmanagement betroffe-
nen Fonds werden im Folgenden als Ursprungsfonds
bezeichnet. Wahrend des Ablaufmanagements werden
Ihre Anlagebetrage nicht mehr in den/die Ursprungs-
fonds, sondern mit dem fir den jeweiligen Ursprungs-
fonds festgelegten Anteil im Sinne von § 3 Abs. 1 nicht
fondsgebunden investiert. Das Ablaufmanagement kén-
nen Sie mit Frist von einem Monat zum Monatsbeginn in
Textform (z. B. Papierform, E-Mail) beantragen. Wir
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werden Sie rechtzeitig Uber die Mdglichkeit des Ablauf-
managements informieren.

Ab Beginn des vereinbarten Ablaufmanagements teilen
wir in jedem Monat die Anzahl der vorhandenen Antei-
leinheiten des betreffenden Fonds durch die Anzahl der
bis zum Beginn der Abrufphase verbleibenden Monate
und ermitteln so die in dem betreffenden Monat umzu-
schichtende Anzahl von Anteileinheiten pro Fonds, fir
den das Ablaufmanagement in Anspruch genommen
wird. Anschlieend entnehmen wir zu Beginn eines je-
den Monats die entsprechende Anzahl von Anteileinhei-
ten aus dem Anlagestock des Ursprungsfonds und
schichten den auf die enthnommenen Anteileinheiten ent-
fallenden Geldwert in das nicht fondsgebundene Anla-
gevermogen um. Stichtag ist jeweils der letzte Borsentag
des Vormonats. In jedem Fall behalten wir uns jedoch
vor, eine Umschichtung erst dann durchzufiihren, wenn
wir Vermdgensgegenstande des Ursprungsfonds an die
Fondsgesellschaft verauRBern koénnen. Eine entspre-
chende Verauflerung nehmen wir — unter Wahrung der
Interessen aller unserer Versicherungsnehmer — unver-
ziglich vor. § 6 bleibt unberihrt.

Wahrend des Ablaufmanagements kénnen die betref-
fenden Ursprungsfonds nicht mehr in Fondswechsel
gemal Absatz 2 einbezogen werden.

Das Ablaufmanagement kénnen Sie mit Frist von zwei
Wochen zum Monatsersten in Textform abbrechen.
Dann werden keine weiteren Umschichtungen aus dem
Ursprungsfonds in das nicht fondsgebundene Anlage-
vermdgen mehr vorgenommen. Die betreffenden Anla-
gebetrage werden allerdings weiter im Sinne von § 3
Abs. 1 nicht fondsgebunden investiert. Bereits durchge-
fihrte Umschichtungen sowie Umschichtungen im Rah-
men des versicherungsmathematischen Verfahrens zur
Sicherstellung der gesetzlich geforderten Beitragserhal-
tungsgarantie bleiben unberihrt. Das Ablaufmanage-
ment kdnnen Sie zu einem spateren Zeitpunkt vor Be-
ginn der Abrufphase erneut beantragen.

Beabsichtigt eine Fondsgesellschaft einen lhrer Versi-
cherung zugrunde liegenden Fonds zu schliefen
und/oder die Ausgabe oder Rucknahme von Anteilen ei-
nes Fonds auf Dauer einzustellen und kiindigt sie dies
vorher an, werden wir Sie hieriber sowie Uber den ge-
planten Termin mindestens vier Wochen vorher schrift-
lich informieren und Ihnen kostenfrei einen Ersatzfonds
anbieten, der die gleiche Garantiezusage wie der bishe-
rige Garantiefonds besitzt. Erhalten wir vor dem Termin,
zu dem die Fondsgesellschaft die Ausgabe oder die
Ricknahme von Anteilen einstellt, von |hnen keine
Nachricht oder steht uns kein Ersatzfonds zur Verfi-
gung, der die gleiche Garantiezusage wie der bisherige
Garantiefonds besitzt, sind wir berechtigt, das fondsge-
bundene Anlagevermdgen nur noch in unserem sonsti-
gen Vermogen (vgl. § 1 Abs. 1) anzulegen.

Wenn eine Fondsgesellschaft einen lhrer Versicherung
zugrunde liegenden Fonds schlief3t und/oder die Ausga-
be oder Ricknahme von Anteilen eines Fonds einstellt,
ohne dies vorher anzukindigen, sind wir berechtigt, den
Fonds durch einen anderen Fonds zu ersetzen, der die
gleiche Garantiezusage wie der bisherige Garantiefonds
besitzt. Dies gilt auch fur den Fall einer kurzfristigen An-
kiindigung, so dass eine vorherige Information nach Ab-
satz 1 nicht mehr rechtzeitig mdglich ist. Sie kénnen
stattdessen innerhalb von vier Wochen nach Erhalt un-
seres Schreibens verlangen, dass wir das fondsgebun-
dene Anlagevermdgen nur noch in unserem sonstigen
Vermdgen (vgl. § 1 Abs. 1) anlegen. Steht uns ein Er-
satzfonds, der die gleiche Garantiezusage wie der bishe-
rige Garantiefonds besitzt, nicht zur Verfligung, sind wir
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berechtigt, das fondsgebundene Anlagevermdgen nur
noch in unserem sonstigen Vermdgen anzulegen.

Bei der Ersetzung des Fonds gemafl Absatz 1 und 2
wird das vorhandene fondsgebundene Anlagevermdgen
in Anteileinheiten des neuen Fonds umgeschichtet oder
in unserem sonstigen Vermdgen angelegt. Die Erset-
zung des Fonds gemal Absatz 1 und 2 gilt ferner bei
der monatlichen Aufteilung des Anlagevermdgens in
fondsgebundenes und nicht fondsgebundenes Guthaben
und — falls erforderlich — Sicherungskapital. Den neuen
Fonds und den Stichtag der Umschichtung werden wir
lhnen schriftlich mitteilen.

Wir behalten uns jedoch vor, den Wert des Fondsgutha-
bens erst dann zu ermitteln und diesen Fondswechsel
erst dann durchzufihren, wenn wir Vermdgensgegen-
stdnde der zugrunde liegenden Anlagestdocke an die
Fondsgesellschaft veraulern konnen. Eine entspre-
chende Verauflerung nehmen wir — unter Wahrung der
Interessen aller unserer Versicherungsnehmer — unver-
ziglich vor. In jedem Fall ist sichergestellt, dass zu Be-
ginn der Auszahlungsphase mindestens ein Betrag ge-
maf § 1 Abs. 6 zur Verfligung steht.

Uber sonstige Veranderungen bei den Investmentfonds,
wie beispielsweise Anderungen des Fondsnamens, wer-
den wir Sie im Rahmen unserer jahrlichen Mitteilung
Uber den Stand lhrer Versicherung unterrichten.

Aufler bei den in Absatz 1 und 2 genannten Anlassen
werden wir Fondswechsel auf unsere Initiative hin nicht
durchflhren.

Innerhalb der sogenannten Abrufphase lhrer Versiche-
rung kénnen Sie — sofern die Voraussetzung gemaf Ab-
satz 2 erflllt ist — jeweils zum nachsten Monatsersten in
Textform verlangen, dass der vereinbarte Zahlungsbe-
ginn der Rente unter Herabsetzung der versicherten
Rente vorverlegt wird. Die Abrufphase beginnt mit Voll-
endung des 62. Lebensjahres der versicherten Person
oder schon vorher mit dem Beginn von Leistungen (z. B.
Renten und Pensionen) aus einem gesetzlichen Alters-
sicherungssystem an Sie.

Voraussetzung fir die Vorverlegung des Rentenbeginns
ist, dass zum vorgezogenen Zahlungsbeginn der Rente
als gebildetes Kapital (vgl. § 17 Abs. 10) mindestens ein
Betrag in Hohe der insgesamt gezahlten Beitrage (ein-
schlie3lich Sonderzahlungen gemaR § 12) und der uns
zugeflossenen staatlichen Zulagen (vgl. § 11) fir die
Leistungserbringung zur Verfiigung steht. Wenn Sie eine
Berufsunfahigkeits- oder Erwerbsunfahigkeits-Zusatzver-
sicherung eingeschlossen haben, vermindert sich dieser
Mindestbetrag um die flr die Berufsunfahigkeits- bzw.
Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversicherung gezahlten Bei-
trage, hochstens jedoch um 20 % der eingezahlten Ge-
samtbeitrdge. Sofern Sie gemaR § 15 Kapital fur Wohn-
eigentum verwenden, verringert sich das zu verrentende
Kapital entsprechend.

Basis fiir die Ermittlung der vorverlegten Rente sind das
zum vorverlegten Rentenbeginntermin erreichte Alter
und das gebildete Kapital. Dabei legen wir die gleichen
Annahmen zur kiinftigen Lebenserwartung und - sofern
Teile des gebildeten Kapitals in unserem sonstigen
Vermogen angelegt werden - zum Rechnungszins zu-
grunde wie bei Abschluss des Vertrages, vgl. Fulnote *)
zu § 1 Abs. 7.

Mit Beginn der Rentenzahlung gemafR Absatz 1 wird
gleichzeitig die weitere Beitragszahlung eingestellt, so-
fern die Versicherung zu dem Zeitpunkt noch beitrags-
pflichtig ist. Ferner erlischt eine etwa eingeschlossene
Berufsunfahigkeits- oder Erwerbsunfahigkeits-Zusatzver-
sicherung. Anspriiche aus einer Berufsunfahigkeits- oder
Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversicherung, die auf bereits
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vor Vorverlegung des Rentenbeginns eingetretener Be-
rufs- oder Erwerbsunfahigkeit beruhen, bleiben hiervon
unberihrt.

Sie kdnnen spéatestens einen Monat vor dem vereinbar-
ten Rentenbeginn in Textform verlangen, dass die Dauer
bis zum Rentenbeginn lhrer Versicherung einmalig,
langstens jedoch bis zum Beginn des Monats, in dem
Sie lhr 84. Lebensjahr vollenden, verlangert wird (Ver-
langerungsphase), sofern Sie den urspriinglich verein-
barten Rentenbeginn erleben. Hierbei verlangert sich die
Beitragszahlungsdauer entsprechend. Eine evtl. einge-
schlossene Berufsunfahigkeits- oder Erwerbsunfahig-
keits-Zusatzversicherung ist von dieser Verlangerung
allerdings ausgeschlossen.

Bei einer Verlangerung der Dauer bis zum Rentenbeginn
berechnen wir die versicherten garantierten Leistungen
auf Basis des zum urspriinglich vereinbarten Rentenbe-
ginn gebildeten Deckungskapitals lhrer Versicherung
sowie der weiteren Beitragszahlung nach anerkannten
Regeln der Versicherungsmathematik neu. Dabei legen
wir die gleichen Annahmen zur kiinftigen Lebenserwar-
tung und - sofern Teile des gebildeten Kapitals in unse-
rem sonstigen Vermdgen angelegt werden - zum Rech-
nungszins zugrunde wie bei Abschluss des Vertrages,
vgl. FuBRnote *) zu § 1 Abs. 7. Die monatliche Aufteilung
des Anlagevermogens nach dem in § 1 Abs. 1 beschrie-
benen versicherungsmathematischen Verfahren erfolgt
weiterhin so, dass zu jedem folgenden Monatsende der
Beitragserhalt gemall § 1 Abs. 6 gewahrleistet ist. Das
nicht fondsgebundene Uberschussguthaben wird weiter
verzinslich angesammelt. Sterben Sie wahrend der Ver-
langerungsphase, wird eine garantierte Todesfall-Leis-
tung gemaR § 1 Abs. 10 bzw. Abs. 12 féllig.

Innerhalb der Verldngerungsphase kdnnen Sie den Zah-
lungsbeginn der Rente jeweils friihestens zum nachsten
Monatsersten beantragen. Die erste Rente wird spates-
tens am Ende der Verlangerungsphase fallig, sofern Sie
diesen Termin erleben. Mit Beginn der Rentenzahlung
erlischt die Beitragszahlung.

Auch wahrend der Verlangerungsphase haben Sie das
Recht, Ihre Versicherung entsprechend § 14 ruhen zu
lassen.

Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn der Vertrag ab-
geschlossen worden ist, jedoch nicht vor dem mit lhnen
vereinbarten, im Versicherungsschein angegebenen
Versicherungsbeginn. Allerdings entféllt unsere Leis-
tungspflicht bei nicht rechtzeitiger Beitragszahlung (vgl.
§ 10 Abs. 2 und § 13).

Zahlungsweise

Die laufenden Beitrage zu lhrer Rentenversicherung
koénnen Sie je nach Vereinbarung durch Monats-, Viertel-
jahres-, Halbjahres- oder Jahresbeitréage entrichten. Die
Versicherungsperiode umfasst entsprechend der verein-
barten Zahlungsweise einen Monat, ein Vierteljahr, ein
halbes Jahr bzw. ein Jahr.

Beitragsfalligkeit
Der erste Beitrag (Erstbeitrag) wird sofort nach Ab-
schluss des Versicherungsvertrags fallig, jedoch nicht

vor dem mit lhnen vereinbarten, im Versicherungsschein
angegebenen Beginn der Versicherung. Alle weiteren
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Beitrédge (Folgebeitrage) werden zu Beginn der verein-
barten Versicherungsperiode fallig.

Dauer der Beitragszahlung

Die Beitrage sind bis zum Rentenbeginn zu entrichten.
Fallt dieser Zeitpunkt nicht mit dem Ablauf einer Versi-
cherungsperiode zusammen, erheben wir den letzten
Beitrag nur anteilig. Bei Tod der versicherten Person vor
Ablauf der Beitragszahlungsdauer endet die Beitrags-
zahlung bereits zum Schluss der Versicherungsperiode,
in der der Tod eingetreten ist.

Ubermittlung des Beitrags

Ihr Beitrag ist rechtzeitig gezahlt, wenn Sie fristgerecht
(vgl. Absatz 2 und § 13 Abs. 2) alles getan haben, damit
der Beitrag bei uns eingeht. Haben Sie uns eine Ein-
zugsermachtigung fir die Beitrage erteilt, gilt die Zah-
lung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem in Absatz 2
genannten Falligkeitstag eingezogen werden kann und
Sie einer berechtigten Einziehung nicht widersprechen.
Konnte der féllige Beitrag ohne Ihr Verschulden von uns
nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann
noch rechtzeitig, wenn sie unverziiglich nach unserer
schriftlichen Zahlungsaufforderung erfolgt. Haben Sie zu
vertreten, dass der Beitrag wiederholt nicht eingezogen
werden kann, sind wir berechtigt, kunftig die Zahlung
aulerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen.

Die Gefahr und die Kosten fiir die Ubermittlung des Bei-
trags tragen Sie.

Die uns zugeflossenen staatlichen Zulagen verwenden
wir zur Erhéhung der Versicherungsleistung. Eine staat-
liche Zulage behandeln wir als Sonderzahlung, aus der
wir eine Erhéhungsversicherung gemat § 12 bilden. Er-
héhungstermin ist der nachste Monatserste nach Ein-
gang der Zulage auf unserem Konto.

Sie konnen die vertraglich vereinbarten Beitradge eines
Kalenderjahres bis zum Sonderausgaben-Hdochstbetrag
gemall §10a Abs. 1 EStG durch eine Sonderzahlung
aufstocken. Darlber hinaus kann sich eine Sonderzah-
lung gemaR § 11 ergeben. Aus einer Sonderzahlung bil-
den wir im bestehenden Vertrag eine Erhéhungsversi-
cherung (ohne eventuelle Berufsunfahigkeits- oder Er-
werbsunfahigkeits-Zusatzversicherung), deren Leistun-
gen sich nach dem bestehenden Tarif der Hauptversi-
cherung, lhrem am Erhdhungstermin erreichten Alter
und der restlichen Dauer bis zum vereinbarten Renten-
beginn errechnen. Bei der Berechnung der zusatzlichen
Rente aus der Erhéhungsversicherung werden wir die
entsprechenden Annahmen uber die kinftige Lebenser-
wartung zugrunde legen, die wir zum Zeitpunkt der Er-
héhung bei neu abzuschlieRenden Rentenversicherun-
gen ansetzen. Solange wir bei neu abzuschlieRenden
Rentenversicherungen keine anderen Annahmen Uber
die kiunftige Lebenserwartung zugrunde legen als dieje-
nigen bei Abschluss Ihres Vertrages, gelten fiir die Be-
rechnung der zusatzlichen Rente aus der Erhéhungs-
versicherung die gleichen Annahmen wie bei der Be-
rechnung der garantierten Rente gemall § 1 Abs. 5. So-
weit fur die Erhéhungsversicherung Teile des gebildeten
Kapitals in unserem sonstigen Vermdgen angelegt wer-
den, wird auch fir sie ein Rechnungszins wie beim Ab-
schluss des Vertrages (vgl. Fullnote *) zu § 1 Abs. 7)
angesetzt.
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Erstbeitrag

Wenn Sie den Erstbeitrag nicht rechtzeitig zahlen, kén-
nen wir — sofern Sie den Versicherungsvertrag nicht
fristgerecht widerrufen haben und solange die Zahlung
nicht bewirkt ist — vom Versicherungsvertrag zuricktre-
ten. Dies gilt nicht, wenn uns nachgewiesen wird, dass
Sie die nicht rechtzeitige Zahlung nicht zu vertreten ha-
ben.

Ist der Erstbeitrag bei Eintritt des Versicherungsfalles
noch nicht gezahlt, sind wir nicht zur Leistung verpflich-
tet, sofern wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Text-
form oder durch einen auffalligen Hinweis im Versiche-
rungsschein auf diese Rechtsfolge aufmerksam gemacht
haben. Unsere Leistungspflicht besteht jedoch grund-
satzlich, wenn uns nachgewiesen wird, dass Sie die
Nichtzahlung nicht zu vertreten haben.

Folgebeitrag

Wenn ein Folgebeitrag oder ein sonstiger Betrag, den
Sie aus dem Versicherungsverhaltnis schulden, nicht
rechtzeitig gezahlt worden ist oder eingezogen werden
konnte, erhalten Sie von uns auf lhre Kosten eine Mah-
nung in Textform. Darin setzen wir Ihnen eine Zahlungs-
frist von mindestens zwei Wochen. Begleichen Sie den
Ruckstand nicht innerhalb der gesetzten Frist, so entfallt
oder vermindert sich lhr Versicherungsschutz, sofern
keine anderweitige Vereinbarung mit uns getroffen wird.
Auf diese Rechtsfolgen werden wir Sie in der Mahnung
ausdricklich hinweisen.

Beitragsfreistellung

Sie kénnen jederzeit vor Rentenbeginn in Textform ver-
langen, dass wir lhre Versicherung zum Schluss der lau-
fenden Versicherungsperiode ruhen lassen (Beitrags-
freistellung). In diesem Fall setzen wir die vereinbarte
Rente auf eine beitragsfreie Rente herab. Diese wird
nach folgenden Gesichtspunkten berechnet:

e nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathe-
matik

e fiir den Schluss der Versicherungsperiode, fiir die
zuletzt Beitrdge gezahlt wurden, und

e unter Zugrundelegung des Rickkaufswertes nach
§ 17 Abs. 3 ohne einen Abzug im Sinne von § 17
Abs. 4.

Soweit die nach § 3 Abs. 2 bereits gebildete Kosten-
rlickstellung nicht ausreicht, wird sie aus dem bei Bei-
tragsfreistellung vorhandenen Anlagevermdgen gebildet.
Bei Beitragsfreistellung erlischt eine evtl. eingeschlosse-
ne Berufsunfahigkeits- oder Erwerbsunfahigkeits-Zusatz-
versicherung.

Hinweis

Wenn Sie lhren Vertrag ruhen lassen, kann das fir Sie
Nachteile haben. In der Anfangszeit lhres Vertrages ist
wegen der Verrechnung von Abschluss- und Vertriebs-
kosten (siehe § 18) nur der Mindestwert gemall § 17
Abs. 3 zur Bildung einer beitragsfreien Rente vorhanden.
Auch in den Folgejahren stehen nicht unbedingt Mittel in
Hoéhe der gezahlten Beitrage fir die Bildung einer bei-
tragsfreien Rente zur Verfigung. Zum vereinbarten Be-
ginn der Rentenzahlung stehen fir die Bildung der Ren-
te jedoch mindestens die bis zur Beitragsfreistellung ge-
zahlten Beitrage (jedoch ohne Beitragsteile fir eine evitl.
eingeschlossene Berufsunfahigkeits- oder Erwerbsunfa-
higkeits-Zusatzversicherung) und die uns zugeflossenen
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staatlichen Zulagen zur Verfiigung. Sofern Sie geman
§ 15 Kapital fir Wohneigentum verwenden, verringert
sich dieser Mindestbetrag entsprechend, soweit das Ka-
pital nicht in diesen Vertrag zuriickgezahlt wurde. Nahe-
re Informationen zur beitragsfreien Rente und ihrer bei
Vertragsabschluss vereinbarten garantierten Héhe kon-
nen Sie der entsprechenden Ubersicht im Antrag ent-
nehmen.

Falls Ihre Versicherung ruht, haben Sie zu Beginn eines
jeden Monats vor Rentenbeginn das Recht, die Bei-
tragszahlung bis zur urspringlich vereinbarten Hohe
wieder aufzunehmen. Eine Berufsunfahigkeits- oder Er-
werbsunfahigkeits-Zusatzversicherung kann allerdings
nur innerhalb von sechs Monaten nach Beitragsfreistel-
lung wieder beitragspflichtig fortgefuhrt werden. Nach
Wiederaufnahme berechnen wir nach anerkannten Re-
geln der Versicherungsmathematik die versicherten
Leistungen (§ 1) neu. Dabei legen wir die gleichen An-
nahmen zur kunftigen Lebenserwartung und - sofern
Teile des gebildeten Kapitals in unserem sonstigen
Vermdgen angelegt werden - zum Rechnungszins zu-
grunde wie bei Abschluss des Vertrages, vgl. Funote *)
zu § 1 Abs. 7. Die Garantie gemal § 1 Abs. 6 gilt ent-
sprechend. Voraussetzung fiir die Wiederinkraftsetzung
einer Berufsunfahigkeits- oder Erwerbsunfahigkeits-
Zusatzversicherung ist, dass der Versicherungsfall noch
nicht eingetreten ist. Das bedeutet, dass die versicherte
Person zu diesem Zeitpunkt nicht berufsunfahig bzw.
erwerbsunfahig im Sinne der maRRgebenden Bedingun-
gen fir die Berufsunfahigkeits- bzw. Erwerbsunfahig-
keits-Zusatzversicherung ist. Die Wiederinkraftsetzung
einer Berufsunfahigkeits- oder Erwerbsunfahigkeits-
Zusatzversicherung ist ferner nur mdéglich, wenn der hie-
rauf entfallende Beitragsteil dabei 20 % am Gesamtbei-
trag nicht tUbersteigt.

Sie kdnnen bis zum Beginn der Rentenzahlung mit einer
Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalenderviertel-
jahres in Textform verlangen, dass das in lhrer Versiche-
rung gebildete Kapital in vollem Umfang oder teilweise
fur eine Verwendung als Altersvorsorge-Eigenheim-
betrag im Sinne von § 92a EStG ausgezahlt wird. Bei ei-
ner teilweisen Entnahme muss das verbleibende, durch
Zulagen oder zusétzlichen Sonderausgabenabzug ge-
forderte Restkapital mindestens den in § 92a EStG ge-
nannten Betrag (derzeit 3.000 €) erreichen. Zudem gel-
ten fur die Auszahlung aus diesem Vertrag die in § 92a
EStG genannten Mindestbetrédge. Eine Entnahme fihrt
zu einer Verringerung bzw. zum Wegfall des gebildeten
Kapitals und der versicherten Leistungen. Im Falle einer
Ruckzahlung werden das gebildete Kapital und die ver-
sicherten Leistungen neu berechnet. Die Berechnung
der versicherten Leistungen erfolgt jeweils nach aner-
kannten Regeln der Versicherungsmathematik. Fir die
Auszahlung eines Altersvorsorge-Eigenheimbetrags stel-
len wir Ihnen Kosten in Hohe von derzeit 100 € in Rech-
nung (vgl. § 23).

Einzelheiten und Erlauterungen zum Altersvorsorge-
Eigenheimbetrag finden Sie in den ,Informationen fir
den Versicherungsnehmer®.

Sie kénnen verlangen, dass wir lhre Versicherung unter
Verwendung des gebildeten Kapitals in einen anderen
auf Ihren Namen lautenden zertifizierten Altersvorsorge-
vertrag bei uns andern. Die Einzelheiten hierzu sind in
§ 17 Abs. 9 ff. beschrieben. Nach Beginn der Auszah-
lungsphase ist diese Vertragsanderung nicht mehr még-
lich.
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Kiindigung des Vertrags zur Auszahlung des Riick-
kaufswertes

Sie koénnen lhre Versicherung jederzeit in Textform —
ganz oder teilweise — kiindigen

e bei beitragspflichtigen Versicherungen zum Schluss
einer Versicherungsperiode,

e bei beitragsfreien Versicherungen zum Schluss eines
jeden Monats.

Nach dem Rentenbeginn kénnen Sie nicht mehr kiindi-
gen. Bei teilweiser Kiindigung gelten die folgenden Re-
gelungen nur fiir den gekiindigten Vertragsteil.

Auszahlungsbetrag

Wir zahlen nach Kiindigung den

e Riickkaufswert (Absatz 3 und 5),

e vermindert um den Abzug (Absatz 4),

¢ erhoht um die Uberschussbeteiligung (Absatz 6).

Riickkaufswert

Bei Kuindigung werden wir entsprechend § 169 Versi-
cherungsvertragsgesetz (VVG) den Rickkaufswert er-
statten. Er ist der zum mafigebenden Kiindigungstermin
ermittelte Zeitwert des fondsgebundenen Deckungskapi-
tals zuzlglich des zu diesem Termin nach anerkannten
Regeln der Versicherungsmathematik mit den Rech-
nungsgrundlagen der Beitragskalkulation errechneten
nicht fondsgebundenen Deckungskapitals (nicht fonds-
gebundenes Guthaben und ggf. vorhandenes Siche-
rungskapital) lhrer Versicherung. Der Ruckkaufswert
entspricht mindestens jedoch dem Betrag des De-
ckungskapitals, das sich bei gleichmafiger Verteilung
der angesetzten Abschluss- und Vertriebskosten auf die
ersten zehn Vertragsjahre ergibt. Ist die vereinbarte Bei-
tragszahlungsdauer kurzer als zehn Jahre, verteilen wir
diese Kosten auf die Beitragszahlungsdauer. Sofern Sie
gebildetes Kapital gemaR § 15 fiir Wohneigentum ver-
wendet haben, wird dies bei der Berechnung des Riick-
kaufswertes berlicksichtigt. Besteht ein Beitragsriick-
stand, berechnen wir den Ruckkaufswert zum mafige-
benden Kiindigungstermin so, als ob die Versicherung
bereits seit dem Zeitpunkt ruht, an dem die Beitragszah-
lung eingestellt wurde (vgl. § 14 Abs. 1).

Abzug

Wir vereinbaren mit Ihnen einen Abzug von dem gemaf
Absatz 3 ermittelten Wert. Der Abzug betragt 100 € bis
zum Beginn der Abrufphase (vgl. § 7 Abs. 1). Der Abzug
ist zuldssig, wenn er angemessen ist. Das ist im Zweifel
von uns nachzuweisen. Wir halten den Abzug fir ange-
messen, weil mit diesem Abzug die Veranderung der Ri-
sikolage des verbleibenden Versichertenbestandes aus-
geglichen wird. Zudem wird damit ein Ausgleich fur kol-
lektiv gestelltes Risikokapital vorgenommen. Wenn Sie
uns nachweisen, dass der aufgrund lhrer Kiindigung von
uns vorgenommene Abzug wesentlich niedriger liegen
muss, wird er entsprechend herab gesetzt. Wenn Sie
uns nachweisen, dass der Abzug Uberhaupt nicht ge-
rechtfertigt ist, entfallt er. Weitere Erlduterungen sowie
versicherungsmathematische Hinweise zum Abzug und
seiner Hohe finden Sie im Anhang zu den Versiche-
rungsbedingungen.

Herabsetzung des Riickkaufswerts im Ausnahmefall

Wir sind nach § 169 Abs. 6 VVG berechtigt, den nach
Absatz 3 berechneten Betrag des nicht fondsgebunde-
nen Deckungskapitals angemessen herabzusetzen, so-
weit dies erforderlich ist, um eine Gefahrdung der Be-
lange der Versicherungsnehmer, insbesondere durch ei-
ne Gefahrdung der dauernden Erfullbarkeit der sich aus
den Versicherungsvertragen ergebenden Verpflichtun-
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gen, auszuschlieBen. Die Herabsetzung ist jeweils auf
ein Jahr befristet.

Uberschussbeteiligung

Fir die Ermittlung des Auszahlungsbetrags nach Ab-
satz 2 setzt sich die Uberschussbeteiligung zusammen
aus

e den lhrem Vertrag bereits zugeteilten Uberschussan-
teilen, soweit sie nicht bereits in dem nach den Ab-
satzen 3 bis 5 berechneten Betrag enthalten sind,

e dem Schluss-Uberschussanteil nach § 2 Abs. 6 und

e den bei Kiindigung vorhandenen, Ihrem Vertrag ge-
maf § 2 Abs. 7 zuzuteilenden Bewertungsreserven.

Hinweis

Wenn Sie lhren Vertrag kindigen, kann das fur Sie
Nachteile haben. In der Anfangszeit lhres Vertrages ist
wegen der Verrechnung von Abschluss- und Vertriebs-
kosten (siehe § 18) nur ein geringer Rickkaufswert vor-
handen. Der Riickkaufswert erreicht auch in den Folge-
jahren nicht unbedingt die Summe der gezahlten Beitra-
ge fiir die Hauptversicherung. Generell ist zu berticksich-
tigen, dass der Ruckkaufswert bei einer guten Fonds-
entwicklung héher sein wird als bei einer weniger guten
Fondsentwicklung (vgl. § 1 Abs.5) und bei einer un-
gunstigen Fondsentwicklung auch im weiteren Vertrags-
verlauf vor Beginn der Auszahlungsphase die Summe
der eingezahlten Beitrdge nicht unbedingt erreicht. N&-
here Informationen zum Rickkaufswert und seiner Héhe
konnen Sie der entsprechenden Ubersicht im Antrag
entnehmen. Da die Verlaufe des fondsgebundenen so-
wie des nicht fondsgebundenen Deckungskapitals zu
Vertragsbeginn noch nicht feststehen und die Wertent-
wicklung der dem fondsgebundenen Deckungskapitals
zugrunde liegenden Garantiefonds nicht vorhergesagt
werden kann, kénnen wir einen bestimmten Mindestbe-
trag fur den Ruckkaufswert nicht garantieren. Im Ubrigen
stellt eine Auszahlung des Rickkaufswertes auch eine
steuerschadliche Verwendung im Sinne des § 93 EStG
dar.

Keine Beitragsriickzahlung

Die Riickzahlung der Beitrdge kdnnen Sie nicht verlan-
gen.

Kiindigung des Vertrags zur Ubertragung des gebil-
deten Kapitals auf einen anderen Vertrag

Sie kénnen lhre Versicherung mit einer Frist von drei
Monaten zum Ende des Kalendervierteljahres oder zum
Beginn der Auszahlungsphase in Textform kiindigen, um
das gebildete Kapital auf einen anderen Altersvorsorge-
vertrag Ubertragen zu lassen. Die Frist der Kiindigung
zum Beginn der Auszahlungsphase verkurzt sich auf 14
Tage, wenn wir Sie nicht spatestens sechs Monate vor
Beginn der Rentenzahlung uber die Form und Hoéhe der
vorgesehenen Auszahlungen sowie die in der Auszah-
lungsphase anfallenden Kosten informiert haben. Der
andere Vertrag muss zertifiziert sein und auf lhren Na-
men lauten; er kann bei uns oder einem anderen Anbie-
ter bestehen. Nach Beginn der Auszahlungsphase ist ei-
ne Ubertragung des gebildeten Kapitals nicht mehr mdg-
lich.

Das gebildete Kapital entspricht der Summe aus dem
vorhandenen Wert der Anteileinheiten und der im sons-
tigen Vermdgen angelegten verzinsten Beitrags- und Zu-
lagenteile, abzuglich der tariflichen Kosten, zuzliglich be-
reits zugeteilter, verzinslich angesammelter Uberschus-
santeile, dem Ubertragungsfahigen Wert aus Schluss-
Uberschussanteilen sowie der nach § 153 Abs. 1 und 3
VVG zuzuteilenden Bewertungsreserven. Berechnungs-
stichtag fur das gebildete Kapital ist das Ende des Ka-
lendervierteljahres, zu dem Sie lhre Versicherung wirk-
sam gekindigt haben. Sofern Sie gebildetes Kapital ge-
man § 15 flir Wohneigentum verwendet haben, wird dies
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bei der Berechnung berticksichtigt. Besteht ein Beitrags-
rickstand, berechnen wir das gebildete Kapital zum
mafigebenden Kiindigungstermin so, als ob die Versi-
cherung bereits seit dem Zeitpunkt ruht, an dem die Bei-
tragszahlung eingestellt wurde (vgl. § 14 Abs. 1).

Hinweis

Wenn Sie lhren Vertrag zur Ubertragung des gebildeten
Kapitals auf einen anderen Vertrag kiindigen, kann das
flr Sie Nachteile haben. In der Anfangszeit Ihres Vertra-
ges ist wegen der Verrechnung von Abschluss- und Ver-
triebskosten (siehe § 18) nur ein Mindestwert entspre-
chend Absatz 3 Satz 3 und 4 vorhanden. Das gebildete
Kapital erreicht auch in den Folgejahren nicht unbedingt
die Summe der gezahlten Beitrdge fur die Hauptversi-
cherung. Generell ist zu berilicksichtigen, dass der Uber-
tragungswert bei einer guten Fondsentwicklung hoher
sein wird als bei einer weniger guten Fondsentwicklung
(vgl. §1 Abs. 5) und bei einer unglnstigen Fondsent-
wicklung auch im weiteren Vertragsverlauf vor Beginn
der Auszahlungsphase die Summe der eingezahlten
Beitrage nicht unbedingt erreicht. Nahere Informationen
zum gebildeten Kapital und seiner Hhe kénnen Sie der
entsprechenden Ubersicht im Antrag entnehmen.

Im Falle der Ubertragung vor Beginn der Abrufphase
(vgl. §7 Abs. 1) berechnen wir Kosten in H6he von
100 €, die vom gebildeten Kapital abgezogen werden.
Bei einer evtl. eingeschlossenen Berufsunfahigkeits- o-
der Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversicherung berechnen
wir zusétzliche Kosten in H6he des in den hierflir maf-
gebenden Bedingungen angesprochenen Abzugs bei
Kindigung. Die Kosten aus der Hauptversicherung und
einer evtl. eingeschlossenen Berufsunfahigkeits- oder
Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversicherung betragen ins-
gesamt maximal 150 €.

Das Kapital kann nicht an Sie ausgezahlt, sondern nur
direkt auf den neuen Altersvorsorgevertrag ubertragen
werden. Hierzu missen Sie uns bei Kindigung mitteilen,
auf welchen Vertrag das Kapital Gbertragen werden soll.
Handelt es sich dabei um einen Vertrag bei einem ande-
ren Anbieter, missen Sie uns die Zertifizierung dieses
Vertrages nachweisen.

Kostenarten

Mit lhrem Vertrag sind Kosten verbunden. Es handelt
sich um Abschluss- und Vertriebskosten (Absatz 2),
Verwaltungskosten (Absatz 3) und anlassbezogene Kos-
ten (Absatz 5). Die Abschluss- und Vertriebskosten so-
wie die Verwaltungskosten haben wir in den Beitrag ein-
kalkuliert und mussen von lhnen daher nicht gesondert
gezahlt werden. Die anlassbezogenen Kosten sind von
Ihnen zusatzlich zum Beitrag zu entrichten.

Abschluss- und Vertriebskosten

Zu den Abschluss- und Vertriebskosten gehoéren insbe-
sondere Abschlussprovisionen fiir den Versicherungs-
vermittler. AuRerdem umfassen die Abschluss- und Ver-
triebskosten z. B. die Kosten fiir die Antragspriifung und
Ausfertigung der Vertragsunterlagen, Sachaufwendun-
gen, die im Zusammenhang mit der Antragsbearbeitung
stehen sowie Werbeaufwendungen.

Wir belasten lhren Vertrag mit Abschluss- und Vertriebs-
kosten in Prozent der vereinbarten Beitragssumme der
Hauptversicherung einschlieRlich Sonderzahlungen (sie-
he § 12) und staatlichen Zulagen (siehe § 11). Die Ab-
schluss- und Vertriebskosten der Hauptversicherung
verteilen wir in gleichmaRigen Jahresbetragen Uber ei-
nen Zeitraum von zehn Jahren, aber nicht langer als bis
zum Rentenzahlungsbeginn. Von Sonderzahlungen (sie-
he § 12), insbesondere den staatlichen Zulagen (siehe
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§ 11), ziehen wir die Abschluss- und Vertriebskosten je-
weils einmalig zum Zeitpunkt des Zuflusses bei uns ab.

Wenn Sie Kapital aus einem anderen Altersvorsorgever-
trag in diesen Altersvorsorgevertrag Ubertragen, behan-
deln wir diesen Ubertragungsbetrag wie eine Sonder-
zahlung (siehe § 12). Bei der Berechnung der Ab-
schluss- und Vertriebskosten werden jedoch nur 50 %
des Ubertragenen Kapitals bertcksichtigt.

Verwaltungskosten

Die Verwaltungskosten sind die Kosten fir die laufende
Verwaltung Ihres Vertrags.

a) Wir belasten lhren Vertrag vor Beginn der Renten-
zahlung monatlich mit Verwaltungskosten in Form
eines Prozentsatzes der jeweils vereinbarten Bei-
tragssumme der Hauptversicherung sowie jeder
Sonderzahlung.

b) Zusatzlich werden monatlich Kosten in Form eines
Prozentsatzes des gebildeten Kapitals (entspricht
dem Anlagevermdgen) bis zu einem maximalen Wert
des Prozentsatzes erhoben. Hierbei handelt es sich
zum einen jeweils um Kosten auf den im Fondsgut-
haben, im Sicherungskapital und im nicht fondsge-
bundenen Anlagevermdgen enthaltenen Teil des An-
lagevermogens. Zum anderen handelt es sich um
Kosten, die nach einer Umschichtung von Guthaben
siehe § 3 Abs. 4) anfallen.

c) Dariber hinaus belasten wir lhren Vertrag monatlich
mit Kosten in Hohe eines festen Eurobetrags. Hierbei
handelt es sich um Kosten, die bei der Einrichtung
oder dem Abbrechen des Ablaufmanagements (sie-
he § 5 Abs. 6) anfallen.

d) Wir belasten Ihren Vertrag ab Beginn der Renten-
zahlung mit Verwaltungskosten in Form eines Pro-
zentsatzes der gezahlten Leistung.

Kosten gemaR a, b und c fallen unabhangig davon an,
ob fir den Vertrag laufende Beitrage gezahlt werden
oder die laufende Beitragszahlung beendet wurde.

Hohe der Kosten

Die Hohe der einkalkulierten Abschluss- und Vertriebs-
kosten sowie der Verwaltungskosten kénnen Sie dem
Produktinformationsblatt entnehmen.

Anlassbezogene Kosten

Zusatzlich sind von lhnen bei folgenden Anlassen Kos-
ten zu entrichten:

e 100 € als vereinbarter Abzug bei Kiindigung lhres
Vertrages und Auszahlung des Ruickkaufswertes
(siehe § 17 Abs. 1 - 8)

e 100 € bei Kiindigung lhres Vertrages zur Ubertra-
gung des gebildeten Kapitals auf einen anderen zer-
tifizierten Altersvorsorgevertrag (siehe § 17 Abs. 9 ff.);
handelt es sich bei diesem anderen Vertrag um ei-
nen Vertrag mit unserem Unternehmen, belaufen
sich diese Kosten nur auf 60 €. Die Kosten aus der
Hauptversicherung und einer evtl. eingeschlossenen
Berufsunfahigkeits- oder Erwerbsunfahigkeits-
Zusatzversicherung betragen insgesamt maximal
150 € (siehe § 17 Abs. 12).

e 100 € bei Auszahlung eines Altersvorsorge-Eigen-
heimbetrages nach § 92a EStG (siehe § 15)

e bei Ehescheidung oder Aufhebung einer eingetrage-
nen Lebenspartnerschaft im Zusammenhang mit
dem Versorgungsausgleich die vom Gericht auf-
grund der Teilungsordnung festgelegten Euro-
Betrage.

Sonstige Kosten
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Uber die Absatze 1 bis 5 hinaus belasten wir Sie nur
dann mit Kosten, wenn dies nach gesetzlichen Vorschrif-
ten ausdricklich zuldssig ist.

Leistungen aus dem Versicherungsvertrag erbringen wir
gegen Vorlage des Versicherungsscheins und eines
amtlichen Zeugnisses Uber den Tag lhrer Geburt.

Wir kénnen vor jeder Rentenzahlung auf unsere Kosten
ein amtliches Zeugnis darUber verlangen, dass Sie noch
leben.

Der Todesfall ist uns unverziglich anzuzeigen. Auflier
dem Versicherungsschein ist uns eine beglaubigte Kopie
der amtlichen, Alter und Geburtsort enthaltenden Ster-
beurkunde einzureichen.

Erflllungsort fur die Leistung ist der Sitz unserer Gesell-
schaft in Mldnchen oder unserer jeweiligen Kundenser-
vice-Direktion. Unsere Leistungsverpflichtung ist recht-
zeitig erfillt, wenn wir die Leistung nach Vorliegen der
Leistungsvoraussetzungen und Abschluss unserer Pri-
fung an den Empfangsberechtigten Uberweisen. Die
Kosten der Uberweisung tragt der Empfangsberechtigte;
die Gefahr tragen wir, auf3er bei Uberweisungen in Lan-
der auflerhalb des Europaischen Wirtschaftsraumes. Bei
Leistungen in Wertpapieren hat uns der Empfangsbe-
rechtigte ein Depot mitzuteilen, auf das wir die Anteile
Ubertragen kénnen. Fir Kosten und Gefahrtragung gilt
das Vorgenannte entsprechend.

Die Leistungen aus dem Versicherungsvertrag erbringen
wir an Sie als unseren Versicherungsnehmer. Werden
nach lhrem Tod Leistungen fallig, erbringen wir diese an
Ihre Erben, soweit Sie uns keine andere Person als Be-
zugsberechtigten benannt haben. Dieses Bezugsrecht
kdnnen Sie jederzeit widerrufen; nach lhrem Tod kann
es nicht mehr widerrufen werden.

Die Einrdumung und der Widerruf eines Bezugsrechtes
sind uns gegenuber nur und erst dann wirksam, wenn
sie uns von |Ihnen schriftlich angezeigt worden sind.

Eine Anderung lhrer Postanschrift miissen Sie uns un-
verziglich mitteilen. Anderenfalls kénnen fir Sie Nach-
teile entstehen, da wir eine an Sie zu richtende Willens-
erklarung mit eingeschriebenem Brief an lhre uns zuletzt
bekannte Anschrift senden kdnnen. In diesem Fall gilt
unsere Erklarung drei Tage nach Absendung des einge-
schriebenen Briefs als zugegangen.

Bei Anderung lhres Namens gilt Absatz 1 entsprechend.

Wir informieren Sie jahrlich schriftlich Gber

e die Verwendung der eingezahlten Beitrdge und der
uns zugeflossenen staatlichen Zulagen

e das bisher gebildete Kapital

o die einbehaltenen anteiligen Abschluss- und Ver-
triebskosten

e die Kosten fiir die Verwaltung des gebildeten Kapi-
tals

o die erwirtschafteten Ertrage.
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Bis zum Beginn der Auszahlungsphase informieren wir
Sie auflerdem jahrlich Gber das nach Abzug der Kosten
zu Beginn der Rentenzahlung voraussichtlich zur Verfi-
gung stehende gebildete Kapital.

Mit der Information nach Satz 1 werden wir Sie auch
schriftlich dartiber unterrichten, ob und wie wir ethische,
soziale und 6kologische Belange bei der Verwendung
der eingezahlten Beitrdge und der uns zugeflossenen
staatlichen Zulagen beriicksichtigen.

Wir informieren Sie spatestens drei Monate vor dem ver-
traglich vereinbarten Beginn der Rentenzahlung Uber die
Form und Hohe der vorgesehenen Auszahlungen sowie
die wahrend der Rentenzahlung anfallenden Kosten.

Sofern wir aufgrund gesetzlicher Regelungen zur Erhe-
bung, Speicherung, Verarbeitung und Meldung von In-
formationen und Daten zu lhrem Vertrag verpflichtet
sind, missen Sie uns die hierfir notwendigen Informati-
onen, Daten und Unterlagen

e bei Vertragsabschluss,
e bei Anderung nach Vertragsabschluss
e oder auf Nachfrage

unverziglich (d. h. ohne schuldhaftes Zégern) zur Ver-
fugung stellen. Sie sind auch zur Mitwirkung verpflichtet,
soweit der Status dritter Personen, die Rechte an ihrem
Vertrag haben, fir Datenerhebungen und Meldungen
mafgeblich ist.

Notwendige Informationen im Sinne von Absatz 1 sind
beispielweise Umsténde, die fur die Beurteilung

o lhrer personlichen steuerlichen Anséassigkeit,

e der steuerlichen Anséassigkeit dritter Personen, die
Rechte an Ihrem Vertrag haben und

e der steuerlichen Ansassigkeit des Leistungsempfan-
gers

mafgebend sein kdnnen.

Dazu z&hlen insbesondere die deutsche oder auslandi-
sche(n) Steueridentifikationsnummer(n), das Geburtsda-
tum, der Geburtsort und der Wohnsitz. Details zu in
Deutschland geltenden Steuerregelungen koénnen Sie
den Informationen fir den Versicherungsnehmer ent-
nehmen.

Falls Sie uns die notwendigen Informationen, Daten und
Unterlagen nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfigung
stellen, gilt Folgendes: Bei einer entsprechenden gesetz-
lichen Verpflichtung melden wir Ihre Vertragsdaten an
die zustandigen in- oder auslandische Steuerbehodrden.
Dies gilt auch dann, wenn ggf. keine steuerliche Ansas-
sigkeit im Ausland besteht.

Eine Verletzung Ihrer Auskunftspflichten gemaR den Ab-
satzen 1 und 2 kann dazu fuhren, dass wir unsere Leis-
tung nicht zahlen. Dies gilt solange, bis Sie uns die fir
die Erflllung unserer gesetzlichen Pflichten notwendigen
Informationen zur Verfligung gestellt haben.

Auf lhren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik
Deutschland Anwendung.

Fir Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns
bestimmt sich die gerichtliche Zustandigkeit nach unse-
rem Geschaftssitz in Minchen oder unserer fiir den Ver-
sicherungsvertrag zustdndigen Kundenservice-Direktion.

)

(1)

(2)

(1)

)

©)

(4)
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Sie kénnen bei Klagen gegen uns auch das Gericht an-
rufen, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung
Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, |h-
ren gewdhnlichen Aufenthalt haben.

Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie mis-
sen bei dem Gericht erhoben werden, das fir lhren
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort
Ihres gewohnlichen Aufenthalts zustandig ist.

Verlegen Sie Ihren Wohnsitz in einen Staat auBerhalb
der Europaischen Union, Islands, Norwegens oder der
Schweiz, sind die Gerichte des Staates zustandig, in
dem wir unseren Sitz haben.

Ist eine Bestimmung in diesen Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen durch hdchstrichterliche Entschei-
dung oder durch bestandskraftigen Verwaltungsakt fiir
unwirksam erklart worden, konnen wir sie durch eine
neue Regelung ersetzen, wenn dies zur Fortflihrung des
Vertrags notwendig ist oder wenn das Festhalten an
dem Vertrag ohne neue Regelung fiir eine Vertragspar-
tei auch unter Berlicksichtigung der Interessen der ande-
ren Vertragspartei eine unzumutbare Harte darstellen
wirde. Die neue Regelung ist nur wirksam, wenn sie un-
ter Wahrung des Vertragsziels die Belange der Versi-
cherungsnehmer angemessen berticksichtigt.

Die neue Regelung nach Absatz 1 wird zwei Wochen,
nachdem wir lhnen die neue Regelung und die hierfir
maRgeblichen Griinde mitgeteilt haben, Vertragsbe-
standteil.

Vorvertragliche Anzeigepflicht

Wir Gbernehmen den Versicherungsschutz im Vertrauen
darauf, dass Sie alle vor Vertragsabschluss in Textform
gestellten Fragen wahrheitsgemafl® und vollstandig be-
antwortet haben (vorvertragliche Anzeigepflicht). Das gilt
insbesondere fur die Fragen nach gegenwartigen oder
friheren Erkrankungen, gesundheitlichen Stérungen und
Beeintrachtigungen.

Riicktritt

Wenn Umstande, die fiir die Ubernahme des Versiche-
rungsschutzes Bedeutung haben, von lhnen nicht oder
nicht richtig angegeben worden sind, kdnnen wir vom
Vertrag zurucktreten. Dies gilt nicht, wenn uns nachge-
wiesen wird, dass die vorvertragliche Anzeigepflicht we-
der vorsatzlich noch grob fahrlassig verletzt worden ist.
Bei grob fahrlassiger Verletzung der vorvertraglichen
Anzeigepflicht haben wir kein Rucktrittsrecht, wenn uns
nachgewiesen wird, dass wir den Vertrag auch bei
Kenntnis der nicht angezeigten Umstande, wenn auch
zu anderen Bedingungen, geschlossen hatten.

Im Fall des Rucktritts besteht kein Versicherungsschutz.
Haben wir den Rucktritt nach Eintritt des Versicherungs-
falles erklart, bleibt unsere Leistungspflicht jedoch be-
stehen, wenn uns nachgewiesen wird, dass der nicht
oder nicht richtig angegebene Umstand weder fiir den
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles
noch fiir die Feststellung oder den Umfang unserer Leis-
tungspflicht ursachlich war. Haben Sie die Anzeigepflicht
arglistig verletzt, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet.

Kiindigung
Ist unser Rucktrittsrecht ausgeschlossen, weil die Ver-

letzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht weder auf
Vorsatz noch auf grober Fahrlassigkeit beruhte, kénnen
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wir den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem
Monat kiindigen.

Wir haben kein Kindigungsrecht, wenn uns nachgewie-
sen wird, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der
nicht angezeigten Umstande, wenn auch zu anderen
Bedingungen, geschlossen hatten.

Kindigen wir die Versicherung, wandelt sie sich mit der
Kindigung in eine beitragsfreie Versicherung um (§ 14
Abs. 1).

Vertragsanpassung

Koénnen wir nicht zurtcktreten oder kindigen, weil wir
den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten
Umstéande, aber zu anderen Bedingungen, geschlossen
hatten, werden die anderen Bedingungen auf unser Ver-
langen rickwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die
Anzeigepflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die
anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungs-
periode Vertragsbestandteil.

Erhoht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um
mehr als 10 % oder schlieBen wir den Versicherungs-
schutz fir den nicht angezeigten Umstand aus, kénnen
Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang
unserer Mitteilung fristlos kiindigen. In der Mitteilung
werden wir Sie auf das Kiindigungsrecht hinweisen.

Ausiibung unserer Rechte

Wir kénnen uns auf die Rechte zum Rucktritt, zur Kiindi-
gung und zur Vertragsanpassung nur berufen, wenn wir
Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Fol-
gen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben.
Wir mussen unsere Rechte innerhalb eines Monats
schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem
Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeige-
pflicht, die das von uns geltend gemachte Recht be-
grindet, Kenntnis erlangen. Bei Ausibung unserer
Rechte mussen wir die Umstande angeben, auf die wir
unsere Erklarung stitzen. Zur Begrindung kdnnen wir
nachtraglich weitere Umstande innerhalb eines Monats
nach deren Kenntniserlangung angeben.

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)
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Unsere Rechte auf Rucktritt, Kindigung oder Ver-
tragsanpassung sind ausgeschlossen, wenn wir den
nicht angezeigten Umstand oder die Unrichtigkeit der
Anzeige kannten. Ferner verzichten wir auf unser Kiindi-
gungs- und Vertragsanpassungsrecht, wenn uns nach-
gewiesen wird, dass die falschen oder unvollstédndigen
Angaben nicht schuldhaft gemacht worden sind. Dies gilt
insbesondere auch dann, wenn uns bei Schliefung des
Vertrages ein fir die Ubernahme der Gefahr erheblicher
Umstand nicht angezeigt worden ist, weil er lhnen nicht
bekannt war. In diesen Fallen wird der Vertrag unveran-
dert fortgefihrt.

Die genannten Rechte kdnnen wir nur innerhalb von funf
Jahren seit Vertragsabschluss ausiiben. Ist der Versi-
cherungsfall vor Ablauf dieser Frist eingetreten, kénnen
wir die Rechte auch nach Ablauf der Frist geltend ma-
chen. Haben Sie die Anzeigepflicht vorsatzlich oder arg-
listig verletzt, betragt die Frist zehn Jahre.

Anfechtung

Wir kénnen den Versicherungsvertrag auch anfechten,
falls durch unrichtige oder unvollstdndige Angaben be-
wusst oder gewollt auf unsere Annahmeentscheidung
Einfluss genommen worden ist.

Leistungserweiterung/Wiederherstellung der Versi-
cherung

Die Absétze 1 bis 12 gelten bei einer unsere Leistungs-
pflicht erweiternden Anderung oder bei einer Wiederher-
stellung der Versicherung entsprechend. Die Fristen
nach Absatz 11 beginnen mit der Anderung oder Wie-
derherstellung der Versicherung beziglich des geander-
ten oder wiederhergestellten Teils neu zu laufen.

Erklarungsempfanger

Die Ausubung unserer Rechte erfolgt durch eine schrift-
liche Erklarung, die Ihnen gegeniiber abzugeben ist. So-
fern Sie uns keine andere Person als Bevollmachtigten
benannt haben, konnen wir nach lhrem Ableben den In-
haber des Versicherungsscheins zur Entgegennahme
der Erklarung als bevollmachtigt ansehen.
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Bei |hrer Versicherung handelt es sich um ein Produkt, bei
dem die Hohe der Altersrente — soweit es sich beim Anlage-
vermdgen um Fondsguthaben handelt — von der Wertentwick-
lung von Fonds abhangt, und das nicht fondsgebundene Gut-
haben sowie das ggf. vorhandene Sicherungskapital garan-
tiert verzinst werden. Wir garantieren lhnen allerdings bei Ver-
tragsabschluss, dass bei Beginn der Auszahlungsphase min-
destens die fir die Hauptversicherung eingezahlten Beitrage
und die uns zugeflossenen Zulagen (ggf. abziglich fir Wohn-
eigentum verwendetes Kapital, soweit das Kapital nicht in
diesen Vertrag zurtickgezahlt wurde) firr die Leistungserbring-
ung zur Verfugung stehen. Daneben ubernehmen wir — je
nach Vereinbarung — weitere Risiken, zum Beispiel im Rah-
men der Berufsunfahigkeits- oder Erwerbsunfahigkeits-
Zusatzversicherung. Wir durfen diese Leistungsversprechen
nur unter Beriicksichtigung angemessener versicherungsma-
thematischer Annahmen abgeben.

Beitrage und Leistungen werden unter der Annahme berech-
net, dass der Vertrag nicht vorzeitig beendet wird. Die durch
eine Kindigung entstehenden Belastungen fir den Bestand
mussen daher von den kiindigenden Versicherungsnehmern
getragen werden. Wirden diese Kosten dagegen allen Versi-
cherungsnehmern in Rechnung gestellt, kdnnte der Versiche-
rungsschutz nur ungleich teurer angeboten werden.

Wesentliches Kriterium ist schlieRlich der Gedanke der Risi-
kogemeinschaft. Dies bedeutet, dass wir sowohl bei der
Produktkalkulation als auch bei Gestaltung und Durchfiih-
rung des Vertrages stets darauf achten, dass die Belange
der Gesamtheit der Versicherungsnehmer gewahrt werden.

Wenn Sie lhren Vertrag kiindigen, kann das fiir Sie Nachteile
haben. Bei der Berechnung des Auszahlungsbetrags neh-
men wir den in den Versicherungsbedingungen vereinbarten
Abzug vor (ausgenommen Kindigung des Vertrags zur
Ubertragung des gebildeten Kapitals auf einen anderen zer-
tifizierten Altersvorsorgevertrag, § 17 Abs. 9 ff. AVB). Der
Abzug ist zuldssig, wenn er angemessen ist. Das ist im
Zweifel von uns nachzuweisen. Wir halten den Abzug fir
angemessen, weil bei seiner Kalkulation folgende Umstande
berticksichtigt werden:

-20-

Veranderungen der Risikolage

Die Kalkulation von Versicherungsprodukten basiert da-
rauf, dass die Risikogemeinschaft sich gleichmaRig aus
Versicherungen mit einem hohen und einem geringeren
Risiko zusammensetzt. In Form eines kalkulatorischen
Ausgleichs wird sichergestellt, dass der Risikogemein-
schaft durch vorzeitige Vertragskiindigungen, die ansons-
ten zu einer negativen Veranderung des kalkulatorischen
Gleichgewichts fuhren wurden, kein Nachteil entsteht.

Ausgleich fiir kollektiv gestelltes Risikokapital

Wir bieten Ihnen im Rahmen des vereinbarten Versiche-
rungsschutzes Garantien und Optionen. Dies ist mdglich,
weil ein Teil des dafir erforderlichen Risikokapitals (Sol-
venzmittel) durch die Versicherungsnehmergemeinschaft
zur Verfligung gestellt wird. Bei Neuabschluss eines Ver-
trages partizipiert dieser an bereits vorhandenen Sol-
venzmitteln. Wahrend der Laufzeit muss der Vertrag daher
Solvenzmittel zur Verfigung stellen. Bei Vertragskindi-
gung gehen diese Solvenzmittel dem verbleibenden Be-
stand verloren und mussen deshalb im Rahmen des Ab-
zugs ausgeglichen werden. Der interne Aufbau von Risi-
kokapital ist regelmaRig fir alle Versicherungsnehmer die
glinstigste Finanzierungsmdglichkeit von Optionen und
Garantien, da eine Finanzierung Uber externes Kapital
wesentlich teurer ware.

Wenn Sie uns nachweisen, dass der aufgrund lhrer Kindi-
gung von uns vorgenommene Abzug wesentlich niedriger lie-
gen muss, wird er entsprechend herab gesetzt. Wenn Sie uns
nachweisen, dass der Abzug Uberhaupt nicht gerechtfertigt
ist, entfallt er.
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Besondere Bedingungen

ESplpsr)}

GENERALI

fur die Riesterrente Strategie Plus nach Tarif 6RG
mit planmaRiger Erhohung nach dem Dynamikplan

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

fur die Riesterrente Strategie Plus nach Tarif 6RG mit planmaRiger Erhéhung nach dem Dynamikplan gelten zu-
satzlich die nachfolgenden Bedingungen. Soweit in diesen Bedingungen nichts anderes bestimmt ist, finden die
Allgemeinen Versicherungsbedingungen fir die Riesterrente Strategie Plus nach Tarif 6RG (AVB) sinngemal An-
wendung.

Nach welchem MalRstab erfolgt die planmafige Erhéhung der Beitrage?

Wann und wie lange erhéhen sich Beitrage und Versicherungsleistungen?

Wonach errechnen sich die erhdhten Versicherungsleistungen?

Welche sonstigen Bestimmungen gelten fir die Erhéhung der Versicherungsleistungen?

Wann werden Erh6hungen ausgesetzt?

(1

)

(1)

)

®)

(4)

Der vertraglich vereinbarte Beitrag fur diese Versiche-
rung einschlieBlich einer etwaigen Berufsunfahigkeits-
oder Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversicherung erhoht
sich jeweils um den vereinbarten Prozentsatz des Bei-
trags des Vorjahres, maximal jedoch bis zu dem jeweili-
gen Sonderausgaben-Hochstbetrag gemaf § 10a Abs. 1
Einkommensteuergesetz (EStG).

Die Beitragserhéhung bewirkt eine Erhéhung der Versi-
cherungsleistungen ohne Gesundheitspriifung.

Die Erhéhungen des Beitrags und der Versicherungs-
leistungen erfolgen jeweils zur ersten Beitragsfalligkeit
des betreffenden Kalenderjahres. Die erste Dynamiker-
héhung erfolgt friihestens nach Ablauf eines Kalender-
jahres.

Sie erhalten spatestens vier Wochen vor einem Erho-
hungstermin eine Mitteilung Uber die Erhéhung (Nach-
trag zu lhrer Versicherung). Der Versicherungsschutz
aus der jeweiligen Erhéhung beginnt am Erhéhungster-
min.

Die letzte Erhéhung von Beitrag und Versicherungsleis-
tungen erfolgt spatestens drei Jahre vor dem vereinbar-
ten Rentenbeginn.

Ist eine Berufsunfahigkeits- oder Erwerbsunfahigkeits-
Zusatzversicherung eingeschlossen, werden die Versi-
cherungsleistungen nicht mehr erhéht, wenn der hierfiir
zu zahlende Beitragsteil einen Anteil von 20 % am Ge-
samtbeitrag Uberschreiten wiirde. Somit erlischt lhr
Recht auf weitere Erhéhungen.

®)

(1

)
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Ist eine Berufsunfahigkeits- oder Erwerbsunfahigkeits-
Zusatzversicherung eingeschlossen, werden ihre Versi-
cherungsleistungen langstens bis zu dem fir die Berufs-
unfahigkeits- bzw. Erwerbsunfahigkeits-Zusatzversiche-
rung vereinbarten Ablauf der Beitragszahlungsdauer er-
hoht (vgl. § 3 Abs. 2). Wenn die monatliche Berufs-
unfahigkeits- bzw. Erwerbsunfahigkeitsrente aller bei
unserer Gesellschaft bestehenden Vertrage den Betrag
von 3.000 € erstmals erreicht oder Uberschritten hat, be-
halten wir uns vor, weitere Erhéhungen der Berufsunfa-
higkeits- bzw. Erwerbsunfahigkeitsrente vom Ergebnis
einer wirtschaftlichen Angemessenheitsprifung abhan-
gig zu machen. Berufsunfahigkeits- und Erwerbsunfa-
higkeitsrenten werden hierbei addiert.

Die Versicherungsleistungen erhéhen sich nicht im glei-
chen Verhaltnis wie die Beitrage. Der zusatzliche Beitrag
wird fir eine Erhéhungsversicherung verwendet. Hierbei
handelt es sich um eine gleichartige Versicherung, bei
der die Rentenzahlung zum gleichen Termin beginnt wie
bei der Grundversicherung (vgl. § 1 AVB). Die Versiche-
rungsleistungen aus der Erhéhungsversicherung errech-
nen sich nach lhrem am Erhéhungstermin erreichten Al-
ter und der restlichen Beitragszahlungsdauer und einem
eventuell vereinbarten Beitragszuschlag fiir eine etwaige
Berufsunféhigkeits- oder Erwerbsunfahigkeits-Zusatzver-
sicherung.

Bei der Berechnung der erhdhten Versicherungsleistun-
gen werden wir die gleichen Annahmen Uber die kiinftige
Lebenserwartung zugrunde legen, die wir zum Zeitpunkt
der Erhéhung bei neu abzuschlieRenden Rentenversi-
cherungen ansetzen. Auf die Anwendung solcher aktuel-
len Rechnungsgrundlagen werden wir Sie vor dem Er-
héhungstermin im Nachtrag zu lhrer Versicherung hin-
weisen. Bereits durchgefiihrte frihere Erhdhungen aus
dem Dynamikplan bleiben hiervon unberihrt.
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Ist eine Berufsunfahigkeits- oder Erwerbsunfahigkeits-
Zusatzversicherung eingeschlossen, erhéht sich die
jahrliche Berufsunfahigkeits- bzw. Erwerbsunfahigkeits-
rente grundsatzlich um den Betrag, um den sich der
jahrliche Beitrag fir die Hauptversicherung erhéht.

Soweit in diesen Bedingungen nichts anderes bestimmt
ist, erstrecken sich alle im Rahmen des Versicherungs-
vertrags getroffenen Vereinbarungen, insbesondere die
Allgemeinen Versicherungsbedingungen fir die Riester-
rente Strategie Plus nach Tarif 6RG (AVB) sowie die
Bezugsrechtsverfiigung, auch auf die Erhéhungsversi-
cherungen. Entsprechende Anwendung finden § 2 AVB
(Wie erfolgt die Uberschussbeteiligung?) sowie
§ 18 AVB (Wie werden die Kosten |hres Vertrages ver-
rechnet?).

Die Erhéhungen der Versicherungsleistungen aus dem
Versicherungsvertrag setzen die in den Allgemeinen

(1)

)

)
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Versicherungsbedingungen und den Bedingungen zu

einer etwaigen Berufsunfahigkeits- oder Erwerbsunfa-
higkeits-Zusatzversicherung genannten Fristen bei Ver-
letzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht nicht erneut
in Lauf.

Die Erhéhung entfallt riickwirkend, wenn Sie ihr bis zum
Ende des zweiten Monats nach dem Erhéhungstermin
widersprechen oder den ersten erhdhten Beitrag nicht
innerhalb von zwei Monaten nach dem Erhéhungstermin
zahlen.

Unterbliebene Erhéhungen kénnen Sie mit unserer Zu-
stimmung nachholen.

Sollten Sie mehr als zweimal hintereinander von der Er-
héhungsméglichkeit keinen Gebrauch machen, so er-
lischt Ihr Recht auf weitere Erhéhungen; es kann jedoch
mit unserer Zustimmung neu begriindet werden.
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Bedingungen fur die

Berufsunfahigkeits-Zusatzversicherung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

fur die Berufsunfahigkeits-Zusatzversicherung gelten die nachfolgenden Bedingungen. Soweit in diesen
Bedingungen nichts anderes bestimmt ist, finden die jeweiligen Allgemeinen Versicherungsbedingungen
(AVB) fur die Hauptversicherung sinngemaf Anwendung.

Inhaltsverzeichnis

Was ist Berufsunfahigkeit im Sinne dieser Bedingungen?
Was ist Pflegebediirftigkeit im Sinne dieser Bedingungen?
Welche Leistungen erbringen wir?

Wann beginnt und wann endet unsere Leistungspflicht?

In welchen Fallen ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen?

w W W W W W
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Welche Mitwirkungspflichten sind zu beachten, wenn Leistungen wegen Berufsunfahigkeit
verlangt werden?

Wann geben wir eine Erklarung Gber unsere Leistungspflicht ab? 8§
Wann stellen wir unsere Berufsunfahigkeitsleistungen ein, und welche Mitteilungspflichten sind §
wahrend des Bezuges dieser Leistungen zu beachten?

Was qilt fur die Nachprifung der Berufsunfahigkeit? § 9
Was gilt bei einer Verletzung der Mitwirkungspflichten nach Eintritt der Berufsunfahigkeit? §10
Wie erfolgt die Uberschussbeteiligung? § 11
Wie ist das Verhaltnis zur Hauptversicherung? §12
Was ist bei Auslandsaufenthalten zu beachten? §13
Welche Kosten erheben wir? § 14
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Kann die versicherte Person wahrend der Dauer dieser
Zusatzversicherung ihren zuletzt ausgelibten Beruf, so
wie er ohne gesundheitliche Beeintrachtigung ausgestal-
tet war, infolge Krankheit, Korperverletzung oder mehr
als altersgemaRem Krafteverfall zu mindestens 50 %
und fir eine Dauer von voraussichtlich mindestens
sechs Monaten nicht mehr ausuben, besteht Berufsun-
fahigkeit im Sinne des § 172 VVG (Versicherungsver-
tragsgesetz) und wir erbringen die Versicherungsleis-
tungen geman § 3.

Wird die versicherte Person infolge von Krankheit, Kor-
perverletzung oder mehr als altersgemaRem Kraftever-
fall wahrend der Dauer dieser Zusatzversicherung pfle-
gebedirftig im Sinne von § 2 dieser Bedingungen und
kann sie infolgedessen ihren zuletzt ausgelibten Beruf,
so wie er ohne gesundheitliche Beeintrachtigung ausge-
staltet war, zu mindestens 50 % und fiir eine Dauer von
voraussichtlich mindestens sechs Monaten nicht mehr
ausuben, besteht ebenfalls Berufsunfahigkeit im Sinne
des § 172 VVG und wir erbringen die Versicherungsleis-
tungen geman § 3.

Wird uns nachgewiesen, dass ein in Absatz 1 oder 2
beschriebener Zustand fir einen Zeitraum von sechs
Monaten ununterbrochen vorgelegen hat, gilt dieser Zu-
stand von Beginn an als Berufsunfahigkeit.

a) Berufsunfahigkeit im Sinne dieser Bedingungen liegt
nicht vor, wenn die versicherte Person nach Eintritt
des in Absatz 1, 2 oder 3 beschriebenen Zustands
eine andere, ihrer Ausbildung und ihren Fahigkeiten
sowie ihrer bisherigen Lebensstellung entsprechen-
de Téatigkeit auslbt und sie dazu auf Grund ihrer ge-
sundheitlichen Verhaltnisse zu mehr als 50 % in der
Lage ist. Eine Verweisung auf eine andere Tatigkeit
kommt also nur dann in Betracht, wenn diese konk-
ret ausgelbt wird (Verzicht auf abstrakte Verwei-
sung).

Unter der bisherigen Lebensstellung ist die Lebens-
stellung in finanzieller und sozialer Sicht zu verste-
hen, die vor Eintritt der gesundheitlichen Beeintrach-
tigung gemal Absatz 1 oder 2 bestanden hat. Die
dabei fur die versicherte Person zumutbare Ein-
kommensreduzierung wird von uns je nach Lage des
Einzelfalles auf die im Rahmen der hdéchstrichterli-
chen Rechtsprechung festgelegte GroRe im Ver-
gleich zum jahrlichen Bruttoeinkommen im zuletzt
ausgelibten Beruf, vor Eintritt der gesundheitlichen
Beeintrachtigung, begrenzt. Bei Nicht-Selbststan-
digen gilt eine Einkommensreduzierung von 20 %
und mehr jedoch in jedem Fall als nicht zumutbar.

b) Berufsunfahigkeit im Sinne dieser Bedingungen liegt
ebenfalls nicht vor, wenn die versicherte Person
nach Eintritt des in Absatz 1, 2 oder 3 beschriebenen
Zustands als Selbststandiger oder Angestellter mit
Weisungs- und Direktionsbefugnis nach wirtschaft-
lich angemessener Umorganisation innerhalb des
Betriebes weiter tatig sein kdnnte.

Eine Umorganisation ist angemessen, wenn
e sie keinen erheblichen Kapitaleinsatz erfordert,

e sich keine auf Dauer ins Gewicht fallenden Ein-
kommenseinbulRen ergeben,

e sie von der versicherten Person auf Grund ihres
mafgeblichen Einflusses auf die Geschicke des
Unternehmens realisiert werden kann und

e der versicherten Person ein der bisherigen Position
angemessener Tatigkeitsbereich geschaffen wird
und dieser aus medizinischer Sicht mdglich ist.

Scheidet die versicherte Person aus dem Berufsleben
aus und werden spater Leistungen wegen einer nach

a)

b)

c)

d)

e)
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dem Ausscheiden aus dem Berufsleben eingetretenen
Berufsunfahigkeit beantragt, so kommt es bei der An-
wendung der Absatze 1 bis 3 darauf an, dass die versi-
cherte Person aufler Stande ist, eine Téatigkeit auszu-
Uben, zu der sie auf Grund ihrer Ausbildung und Fahig-
keiten in der Lage ist und die ihrer Lebensstellung beim
Ausscheiden aus dem Berufsleben entspricht.

Ein Ausscheiden aus dem Berufsleben liegt nicht vor,
wenn es sich nur um eine voriibergehende Unterbre-
chung der Berufsauslibung von bis zu drei Jahren han-
delt (z. B. wegen Mutterschutz, gesetzlicher Elternzeit,
Arbeitslosigkeit, Bundesfreiwilligendienst oder Freiwilli-
gem Wehrdienst); in diesen Fallen ist bei Frage, ob eine
Berufsunfahigkeit im Sinne der Absatze 1, 2 oder 3 vor-
liegt, der vor der Unterbrechung ausgeilibte Beruf und
die damit verbundene Lebensstellung mafigeblich.

Pflegebedurftigkeit liegt vor, wenn die versicherte Per-
son so hilflos ist, dass sie fiir die in Absatz 2 genannten
gewohnlichen und regelmaRig wiederkehrenden Ver-
richtungen auch bei Einsatz technischer und medizini-
scher Hilfsmittel in erheblichem Umfang taglich der Hilfe
einer anderen Person bedarf und wenn dabei mindes-
tens zwei Punkte der Tabelle in Absatz 2 erreicht wer-
den.

Bei der Bewertung wird die nachstehende Punktetabelle
zu Grunde gelegt:

Die versicherte Person bendtigt Hilfe beim

Fortbewegen im Zimmer =1 Punkt

Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person —
auch bei Inanspruchnahme einer Gehhilfe oder eines
Rollstuhls — die Unterstiitzung einer anderen Person fir
die Fortbewegung benétigt.

Aufstehen und Zubettgehen =1 Punkt

Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person nur
mit Hilfe einer anderen Person das Bett verlassen oder
in das Bett gelangen kann.

An- und Auskleiden =1 Punkt

Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person —
auch bei Benutzung krankengerechter Kleidung — sich
nicht ohne Hilfe einer anderen Person an- oder ausklei-
den kann.

Einnehmen von Mahlzeiten und Getranken =1 Punkt

Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person —
auch bei Benutzung krankengerechter Essbestecke und
Trinkgefafle — nicht ohne Hilfe einer anderen Person
essen oder trinken kann.

Waschen, Kdmmen oder Rasieren =1 Punkt

Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person von
einer anderen Person gewaschen, gekammt oder rasiert
werden muss, da sie selbst nicht mehr fahig ist, die dafiir
erforderlichen Kérperbewegungen auszufiihren.

Verrichten der Notdurft =1 Punkt

Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person die
Unterstiitzung einer anderen Person bendtigt, weil sie

e sich nach dem Stuhlgang nicht alleine saubern kann,

e jhre Notdurft nur unter Zuhilfenahme einer Bett-
schussel verrichten kann oder weil

e der Darm bzw. die Blase nur mit fremder Hilfe ent-
leert werden kann.

Besteht alleine eine Inkontinenz des Darms bzw. der
Blase, die durch die Verwendung von Windeln oder
speziellen Einlagen ausgeglichen werden kann, liegt
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hinsichtlich der Verrichtung der Notdurft keine Pflegebe-
durftigkeit vor.

Vorubergehende akute Erkrankungen fuhren zu keiner
héheren Einstufung. Voriibergehende Besserungen fiih-
ren ebenfalls zu keiner veranderten Bewertung. Eine
Erkrankung oder Besserung gilt dann nicht als voriiber-
gehend, wenn sie nach drei Monaten noch anhalt.

Unabhangig von der Bewertung auf Grund der Punkte-
tabelle liegt Pflegebediirftigkeit vor, wenn die versicherte
Person wegen einer seelischen Erkrankung oder geisti-
gen Behinderung, mit der sie sich oder andere gefahr-
det, téglicher Beaufsichtigung bedarf oder wenn sie bett-
lagerig ist und nicht ohne Hilfe einer anderen Person
aufstehen kann.

Wird die versicherte Person wahrend der Versiche-
rungsdauer der Berufsunfahigkeits-Zusatzversicherung
berufsunfahig im Sinne von § 1 dieser Bedingungen,
zahlen wir die vereinbarte Berufsunfahigkeitsrente. Die
Rente zahlen wir grundsatzlich monatlich im Voraus.
AuBerdem entfallt die Beitragszahlungspflicht fir die Be-
rufsunfahigkeits-Zusatzversicherung.

Wir bieten Ihnen darlber hinaus eine Beratung uber
Méglichkeiten zur medizinischen Rehabilitation und be-
ruflichen Reintegration durch entsprechende Spezialis-
ten an.

Die Versicherungsleistungen erbringen wir wahrend der
Dauer einer bedingungsgemafen Berufsunfahigkeit, so-
lange die versicherte Person lebt, langstens jedoch bis
zum Ablauf der Zusatzversicherung zum vereinbarten
Beginn der lebenslangen Rentenzahlung aus der
Hauptversicherung. Bei Versicherungen mit gegentber
der Leistungsdauer abgeklrzter Versicherungsdauer
werden Leistungen aus der Berufsunfahigkeits-Zusatz-
versicherung nur bei Eintritt der Berufsunféhigkeit vor
Ende der Versicherungsdauer erbracht, dann jedoch bis
zum Ablauf der Leistungsdauer zum vereinbarten Be-
ginn der lebenslangen Rentenzahlung aus der Haupt-
versicherung, solange die Anspruchsvoraussetzungen
weiter bestehen. Bei einer Vorverlegung des Rentenbe-
ginns erlischt die Zusatzversicherung. In diesem Fall
verwenden wir das fir die Bildung der Berufsunfahig-
keitsrente verfligbare Kapital zur Erhéhung der lebens-
langen Rentenzahlung aus der Hauptversicherung.

Ist in lhrer Versicherung der Dynamikplan eingeschlos-
sen, erbringen wir zusatzlich folgende Leistung: Die
jahrliche Berufsunfahigkeitsrente erhdéhen wir jahrlich
um den Betrag, um den sich der jahrliche Beitrag fur die
Hauptversicherung im Rahmen des Dynamikplans ge-
mafR den maRgebenden Besonderen Bedingungen er-
hoht.

Sie kdnnen — sofern lhre Versicherung bei Eintritt der
Berufsunfahigkeit beitragspflichtig ist — vor unserer ers-
ten Auszahlung der Berufsunfahigkeitsrente verlangen,
dass wir die Berufsunfahigkeitsrente unmittelbar zur
Zahlung der Beitrage fur die Hauptversicherung ver-
wenden. In diesem Fall verrechnen wir die von uns zu
zahlenden Berufsunfahigkeitsrenten mit den jeweils zu
Beginn einer Versicherungsperiode fallig werdenden
Beitragen der Hauptversicherung. Umfasst die verein-
barte Versicherungsperiode mehrere Monate, fassen wir
fur die Verrechnung entsprechend mehrere monatliche
Berufsunfahigkeitsrenten im Voraus zusammen. Sollte
der Anspruch auf die Berufsunfahigkeitsrente wahrend
einer Versicherungsperiode erldschen, fir die wir meh-
rere Berufsunfahigkeitsrenten im Voraus fir die Ver-
rechnung zusammengefasst haben, miissen Sie die ver-
rechneten Berufsunfahigkeitsrenten, fir die kein An-
spruch mehr bestanden hat, zurlickzahlen.

(4)

(1)

(2)

@)

(4)

(1)

(2)
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Ubersteigen die von uns zu zahlenden Berufsunfahig-
keitsrenten die von lhnen zu leistenden Beitrage fir die
Hauptversicherung, verwenden wir die fiir die Verrech-
nung nicht bendtigten Betrage zur Erhéhung der Versi-
cherungsleistungen aus der Hauptversicherung. Das
gleiche gilt bei teilweiser oder vollstéandiger Beitragsfrei-
stellung der Hauptversicherung. Die ab Beginn unserer
Leistungspflicht bis zum Beginn der nachsten Beitrags-
falligkeit zu erbringenden Berufsunfahigkeitsrenten ver-
wenden wir als Sonderzahlungen gemaf den AVB der
Hauptversicherung zur Erhéhung der Versicherungsleis-
tungen aus der Hauptversicherung.

Sie kénnen jederzeit zu Beginn einer Versicherungspe-
riode von uns verlangen, dass wir die Berufsunfahig-
keitsrenten nicht mehr gemafl Absatz 3 verrechnen,
sondern gemaf Absatz 1 monatlich auszahlen. In die-
sem Fall mussen Sie die Beitragszahlung fir die Haupt-
versicherung selbst Ubernehmen.

Der Anspruch auf die Berufsunfahigkeitsrente entsteht
mit Beginn des Monats, der auf den Eintritt der Berufs-
unfahigkeit (§ 1) folgt, es sei denn, aus dem nachste-
henden Absatz 2 ergibt sich ein spaterer Beginn.

Wird uns die Berufsunfahigkeit spater als drei Jahre
nach ihrem Eintritt in Textform (z. B. Papierform oder
E-Mail) mitgeteilt, so entsteht der Anspruch auf die Be-
rufsunfahigkeitsrente grundsatzlich erst mit Beginn des
Monats der Mitteilung. Wir leisten aber fur einen Zeit-
raum von bis zu drei Jahren rickwirkend — gerechnet ab
dem Monat der Meldung — fiir die nachgewiesene Zeit
der Berufsunfahigkeit. Wird uns nachgewiesen, dass die
rechtzeitige Mitteilung ohne Verschulden unterblieben
ist, werden wir riickwirkend ab Beginn des auf den Ein-
tritt der Berufsunfahigkeit folgenden Monats leisten.

Bis zur Entscheidung Uber die Leistungspflicht miissen
Sie die Beitrage in voller Hohe weiter entrichten; wir
werden zuviel gezahlte Beitrdge jedoch fur den Zeit-
raum, fir den Anspruch auf die Berufsunfahigkeitsrente
bestanden hat, zurlickzahlen.

Der Anspruch auf die Berufsunféhigkeitsrente erlischt,
wenn eine Berufsunfahigkeit gemaR § 1 nicht mehr vor-
liegt, mit Ablauf der Anerkennungsdauer (§ 7), wenn die
versicherte Person stirbt oder die Berufsunfahigkeits-
Zusatzversicherung ablauft bzw. erlischt (vgl. § 3 Abs. 1).

Grundsatzlich besteht unsere Leistungspflicht unabhan-
gig davon, wie es zu der Berufsunfahigkeit gekommen
ist.

Wir leisten jedoch nicht, wenn die Berufsunfahigkeit
verursacht ist

a) unmittelbar oder mittelbar durch innere Unruhen, so-
fern die versicherte Person auf Seiten der Unruhe-
stifter teilgenommen hat;

b) unmittelbar oder mittelbar durch Kriegs- oder Bir-
gerkriegsereignisse. Diese Einschrankung unserer
Leistungspflicht gilt jedoch nicht fir solche Ereignis-
se, denen die versicherte Person wahrend eines
Aufenthaltes  auflerhalb  der  Bundesrepublik
Deutschland ausgesetzt und an denen sie nicht aktiv
beteiligt war. Unsere Leistungspflicht bleibt insbeson-
dere dann bestehen, wenn die Berufsunfahigkeit wah-
rend eines Aufenthaltes auferhalb der territorialen
Grenzen der NATO-Mitgliedstaaten verursacht wurde
und die versicherte Person als Mitglied der deutschen
Bundeswehr, Polizei oder Bundespolizei mit Mandat
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d)

e)

f)
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der NATO oder UNO an der Erbringung humanitérer
Hilfeleistungen oder an friedenssichernden Malnah-
men teilgenommen hat.

durch Strahlen infolge Kernenergie, die das Leben
oder die Gesundheit zahlreicher Menschen in so un-
gewohnlichem Male gefdhrden oder schéadigen,
dass es zu deren Abwehr und Bekdmpfung des Ein-
satzes der Katastrophenschutzbehdrde der Bundes-
republik Deutschland oder vergleichbarer Einrich-
tungen anderer Lander bedarf;

durch vorséatzliche Ausfilhrung oder den strafbaren
Versuch eines Verbrechens oder Vergehens durch
die versicherte Person;

durch eine widerrechtliche Handlung, mit der Sie als
Versicherungsnehmer vorsétzlich die Berufsunféahig-
keit der versicherten Person herbeigefiihrt haben;

durch absichtliche Herbeifihrung von Krankheit,
Krafteverfall oder Pflegebedirftigkeit, absichtliche
Selbstverletzung oder versuchte Selbsttétung. Wenn
uns jedoch nachgewiesen wird, dass diese Hand-
lungen in einem Zustand krankhafter Stérung der
Geistestatigkeit begangen worden sind, der die freie
Willensbestimmung ausschliet und in den sich die
versicherte Person nicht absichtlich versetzt hat,
werden wir leisten;

unmittelbar oder mittelbar durch den vorséatzlichen
Einsatz von atomaren, biologischen oder chemi-
schen Waffen oder den vorsatzlichen Einsatz oder
die vorsatzliche Freisetzung von radioaktiven, biolo-
gischen oder chemischen Stoffen, sofern der Einsatz
oder das Freisetzen darauf gerichtet sind, das Leben
oder die Gesundheit einer Vielzahl von Personen zu
geféhrden und zu einer nicht vorhersehbaren Veran-
derung des Leistungsbedarfs gegenliber den techni-
schen Berechnungsgrundlagen fiihrt, so dass die Er-
fullbarkeit der zugesagten Versicherungsleistungen
nicht mehr gewabhrleistet ist und dies von einem un-
abhangigen Treuhander bestéatigt wird.

Werden Leistungen aus der Berufsunfahigkeits-Zusatz-
versicherung verlangt, sind uns auf Kosten des Anspru-
cherhebenden insbesondere folgende Auskinfte, die
zur Feststellung unserer Leistungspflicht erforderlich
sind, zu geben und Nachweise vorzulegen:

a)

b)

c)

d)

eine Darstellung Uber Ursache, Beginn, Art, Verlauf
und voraussichtliche Dauer des Leidens der versi-
cherten Person sowie vorhandene arztliche Befund-
berichte;

eine Beschreibung des zuletzt ausgeiibten Berufs
der versicherten Person und der inzwischen eingetre-
tenen Veranderungen mit Einkommensnachweisen;

eine Darstellung der durch Ausbildung und Erfahrung
bisher erlangten beruflichen Kenntnisse und Fahigkei-
ten der versicherten Person sowie Zeugnisse;

eine Aufstellung

e der Arzte, Krankenhduser, Krankenanstalten,
Pflegeeinrichtungen oder Pflegepersonen, bei
denen die versicherte Person in Behandlung war
oder sein wird,

e der Versicherungsgesellschaften, Sozialversiche-
rungstrager und sonstiger Versorgungstrager, bei
denen die versicherte Person ebenfalls Leistun-
gen wegen Berufsunfahigkeit geltend machen
kénnte,

e Uber den derzeitigen Arbeitgeber und frihere Ar-
beitgeber der versicherten Person.
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Wir kénnen aulerdem — dann allerdings auf unsere
Kosten — weitere_&rztliche Untersuchungen durch von
uns beauftragte Arzte sowie notwendige Nachweise —
auch Uber die wirtschaftlichen Verhaltnisse und ihre
Veranderungen — verlangen, insbesondere zusatzliche
Auskunfte und Aufklarungen.

Die versicherte Person ist dazu verpflichtet, geeignete
Hilfsmittel (z. B. Sehhilfe, Prothese) zu verwenden und
zumutbare Heilbehandlungen vorzunehmen, die eine
wesentliche Besserung ihrer gesundheitlichen Beein-
trachtigung erwarten lassen. Zumutbar sind Heilbehand-
lungen, die gefahrlos und nicht mit besonderen Schmer-
zen verbunden sind. Heilbehandlungen, die mit einem
operativen Eingriff verbunden sind, sehen wir in diesem
Zusammenhang als nicht zumutbar an.

Nach Prufung der uns eingereichten sowie der von uns
beigezogenen Unterlagen erklaren wir in Textform, ob
und flr welchen Zeitraum wir eine Leistungspflicht aner-
kennen. Unsere Erklarung geben wir innerhalb von vier
Wochen nach dem Zeitpunkt ab, zu dem uns die fiir die
Leistungsprifung relevanten und gemal® § 6 von uns
angeforderten Unterlagen vorliegen. Solange Unterla-
gen noch ausstehen, informieren wir Sie spatestens alle
sechs Wochen Uber den aktuellen Bearbeitungsstand.

Bis auf die nachstehenden Ausnahmefélle werden wir
keine zeitliche Befristung unserer Leistungspflicht aus-
sprechen. Wir kénnen unsere Leistungspflicht einmalig
— langstens jedoch fiir einen Zeitraum von 18 Monaten —
befristen, wenn

e sich Umstande, die flr die Beurteilung der Frage, ob
Berufsunfahigkeit im Sinne dieser Bedingungen be-
steht, voraussichtlich andern werden,

e die medizinischen und beruflichen Gegebenheiten
im Zeitpunkt unserer Leistungsentscheidung noch
nicht endgultig beurteilt werden kénnen,

e die versicherte Person eine Rehabilitations-, Um-
schulungs- oder WiedereingliederungsmaRnahme
absolviert oder eine solche MaRnahme vorgesehen
oder beabsichtigt ist.

In unserer Erklarung Uber unsere Leistungspflicht wer-
den wir lhnen die mafigeblichen Griinde flr ein zeitlich
begrenztes Anerkenntnis mitteilen. Bis zum Ablauf der
Frist ist das zeitlich begrenzte Anerkenntnis fir uns bin-
dend.

Liegt eine Berufsunfahigkeit im Sinne von § 1 dieser
Bedingungen nicht mehr vor, werden wir von der Leis-
tung frei. In diesem Fall legen wir Ihnen die Verande-
rung in Textform dar und teilen lhnen die Einstellung
unserer Leistungen in Textform mit. Die Einstellung un-
serer Leistungen wird frihestens mit dem Ablauf des
dritten Monats nach Zugang unserer Erklarung bei
Ihnen wirksam. Zu diesem Zeitpunkt muss auch die Bei-
tragszahlung fir die Berufsunfahigkeits-Zusatzversiche-
rung wieder aufgenommen werden, sofern die verein-
barte Beitragszahlungsdauer noch nicht abgelaufen ist.

Bei einem befristeten Anerkenntnis stellen wir die Leis-
tungen zum Ende des Befristungszeitraums ein. Nach
Ablauf des Leistungszeitraumes prifen wir die Voraus-
setzungen des Anspruchs auf lhren Antrag hin neu. Als
Voraussetzung fur eine weitere Leistungspflicht ist uns
nachzuweisen, dass nach den zu diesem Zeitpunkt ak-
tuellen medizinischen und beruflichen Verhaltnissen der
versicherten Person Berufsunfahigkeit im Sinne von § 1
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besteht. Hierbei gelten die Mitwirkungspflichten nach
§ 6. In diesem Fall werden wir § 1 Absatz 5 nicht an-
wenden.

(3) Eine Besserung des Gesundheitszustandes oder die
Wiederaufnahme bzw. Anderung der beruflichen Téatig-
keit muss uns unverziiglich mitgeteilt werden.

(1) Wir sind berechtigt, das Fortbestehen der Berufsunfa-
higkeit nachzupriifen; dies gilt nicht bei einem zeitlich
begrenzten Anerkenntnis nach § 7. Dabei kdénnen wir
insbesondere erneut prifen, ob die versicherte Person
eine andere Tatigkeit im Sinne von § 1 Abs. 4 a) austibt
bzw. — falls § 1 Abs. 5 malRgebend ist — eine Tatigkeit im
Sinne von § 1 Abs. 5 ausiiben kann, wobei neu erwor-
bene berufliche Fahigkeiten zu berlcksichtigen sind. Die
Mitwirkungspflichten des § 6 Abs. 1 gelten entsprechend
mit der Maf3gabe, dass die lber die Befragung der ver-
sicherten Person hinaus entstehenden Kosten von uns
zu tragen sind.

(2) Zur Nachprifung kdnnen wir auf unsere Kosten jeder-
zeit weitere notwendige Nachweise, insbesondere zu-
satzliche Auskinfte und Aufklarungen, einholen und
einmal jahrlich Untersuchungen der versicherten Person
durch von uns zu beauftragende Arzte verlangen.

Solange eine Mitwirkungspflicht nach §§ 6, 8 oder 9 von |hnen,
der versicherten Person oder dem Ansprucherhebenden vor-
satzlich nicht erfillt wird, sind wir von der Verpflichtung zur
Leistung frei. Bei grob fahrldssiger Verletzung einer Mitwir-
kungspflicht sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der
Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhaltnis zu kir-
zen. Dies gilt nicht, wenn Sie uns nachweisen, dass Sie die
Mitwirkungspflicht nicht grob fahrlassig verletzt haben. Die An-
spriche aus der Berufsunfahigkeits-Zusatzversicherung blei-
ben jedoch insoweit bestehen, als die Verletzung ohne Einfluss
auf die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht
ist. Wenn die Mitwirkungspflicht spater erflllt wird, sind wir ab
Beginn des laufenden Monats nach Mallgabe dieser Bedin-
gungen zur Leistung verpflichtet. Die vollstadndige oder teilwei-
se Leistungsfreiheit tritt nur ein, wenn wir Sie durch gesonderte
Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen ha-
ben.

Wir beteiligen Sie und die anderen Versicherungsnehmer
gemal § 153 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) an
den Uberschissen und an den Bewertungsreserven (Uber-
schussbeteiligung). Die Uberschiisse werden nach den Vor-
schriften des Handelsgesetzbuches ermittelt und jahrlich im
Rahmen unseres Jahresabschlusses festgestellt. Die zu die-
sem Zeitpunkt vorhandenen Bewertungsreserven werden da-
bei im Anhang des Geschaftsberichts ausgewiesen. Der Jah-
resabschluss wird von einem unabhangigen Wirtschaftsprufer
gepruft und ist unserer Aufsichtsbehérde einzureichen.

(1) Grundsitze und MaBstibe fiir die Uberschussbetei-
ligung der Versicherungsnehmer

a) Uberschiisse entstehen dann, wenn die Aufwendungen
fur das Berufsunfahigkeitsrisiko und die Kosten niedriger
sind, als bei der Tarifkalkulation angenommen. An die-
sen Uberschissen werden die Versicherungsnehmer
angemessen beteiligt, und zwar nach der derzeitigen
Rechtslage am Risikoergebnis (Berufsunfahigkeitsrisiko)
grundsatzlich zu mindestens 90 % (§ 7, § 9 der Verord-
nung uber die Mindestbeitragsriickerstattung in der Le-
bensversicherung, Mindestzufihrungsverordnung) und
am Ubrigen Ergebnis (einschlieRlich Kosten) grundsatz-

b)
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lich zu mindestens 50 % (§ 8, § 9 Mindestzufiihrungs-
verordnung).

Weitere Uberschiisse stammen aus den Ertragen der
Kapitalanlagen. Von den Nettoertragen derjenigen Kapi-
talanlagen, die fir kiinftige Versicherungsleistungen
vorgesehen sind (§ 3 Mindestzufihrungsverordnung),
erhalten die Versicherungsnehmer insgesamt mindes-
tens den in dieser Verordnung genannten Prozentsatz.
In der derzeitigen Fassung der Verordnung sind grund-
satzlich 90 % vorgeschrieben (§ 6, § 9 Mindestzufiih-
rungsverordnung). Aus diesem Betrag werden zunachst
die Betrage finanziert, die fir die garantierten Versiche-
rungsleistungen bendtigt werden. Die verbleibenden Mit-
tel verwenden wir fir die Uberschussbeteiligung der
Versicherungsnehmer.

Die verschiedenen Versicherungsarten tragen unter-
schiedlich zum Uberschuss bei. Wir haben deshalb
gleichartige Versicherungen zu Gruppen zusammenge-
fasst. Bestandsgruppen bilden wir beispielsweise, um
das versicherte Risiko wie das Todesfall- oder Berufsun-
fahigkeitsrisiko zu bertcksichtigen. Darlber hinaus ha-
ben wir teilweise nach engeren Gleichartigkeitskriterien
innerhalb der Bestandsgruppen Untergruppen gebildet;
diese werden Gewinnverbande genannt. Die Verteilung
des Uberschusses fir die Versicherungsnehmer auf die
einzelnen Bestandsgruppen bzw. Gewinnverbande ori-
entiert sich daran, in welchem Umfang sie zu seiner
Entstehung beigetragen haben. Bei der Berufsunféhig-
keits-Zusatzversicherung wird die Hohe der Uber-
schussbeteiligung maRgeblich von der Entwicklung der
Berufsunfahigkeitsfalle beeinflusst. In einzelnen Jahren
kann deshalb auf Grund eines unglinstigen Risikover-
laufs eine Zuteilung von Uberschissen entfallen. Den
Uberschuss fiihren wir der Ruckstellung fir Beitrags-
ruckerstattung zu, soweit er nicht in Form der Direktgut-
schrift bereits unmittelbar den Uberschussberechtigten
Versicherungen gutgeschrieben wird. Diese Ruckstel-
lung dient dazu, Ergebnisschwankungen im Zeitablauf
zu glatten. Sie darf grundsatzlich nur fir die Uber-
schussbeteiligung der Versicherungsnehmer verwendet
werden. Nur in Ausnahmeféllen und mit Zustimmung der
Aufsichtsbehoérde kénnen wir hiervon nach § 140 Abs. 1
des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) abweichen,
soweit die Rlckstellung nicht auf bereits festgelegte
Uberschussanteile entfallt. Nach der derzeitigen Fas-
sung des § 140 Abs. 1 VAG koénnen wir die Rickstel-
lung im Interesse der Versicherungsnehmer auch zur
Abwendung eines drohenden Notstandes, zum Aus-
gleich unvorhersehbarer Verluste aus den uberschuss-
berechtigten Versicherungsvertragen, die auf allgemei-
ne Anderungen der Verhaltnisse zurickzufiihren sind,
oder — sofern die Rechnungsgrundlagen aufgrund einer
unvorhersehbaren und nicht nur voribergehenden An-
derung der Verhaltnisse angepasst werden muissen —
zur Erhéhung der Deckungsriickstellung heranziehen.

Bewertungsreserven entstehen, wenn der Marktwert der
Kapitalanlagen Uber dem Wert liegt, mit dem die Kapi-
talanlagen in der Bilanz ausgewiesen sind. Die Beitrage
sind so kalkuliert, dass sie fir die Deckung von Berufs-
unfahigkeitsrisiken bendtigt werden. Fir die Bildung von
Kapitalertragen stehen deshalb bei der Berufsunfahig-
keits-Zusatzversicherung keine oder allenfalls geringfi-
gige Betrdge zur Verfiigung. Daher entstehen keine
oder nur geringe Bewertungsreserven. Soweit Bewer-
tungsreserven (berhaupt entstehen, werden diese mo-
natlich neu ermittelt und den Vertragen nach dem in Ab-
satz 4 beschriebenen Verfahren unter den dort genann-
ten Voraussetzungen zugeordnet (§ 153 Abs. 3 VVG).
Bei Beendigung der Berufsunfahigkeits-Zusatzversiche-
rung wird der fir diesen Zeitpunkt aktuell ermittelte Be-
trag zur Halfte zugeteilt. Aufsichtsrechtliche Regelungen
zur Kapitalausstattung bleiben unberthrt.
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Grundsitze und MaRstibe fiir die Uberschussbetei-
ligung lhres Vertrages

Die Berufsunfahigkeits-Zusatzversicherung gehort der-
selben Bestandsgruppe wie die Hauptversicherung an.
Zu welcher Bestandsgruppe und zu welchem Gewinn-
verband innerhalb dieser Bestandsgruppe lhre Versi-
cherung gehort, kdnnen Sie dem Versicherungsschein
entnehmen. In Abhangigkeit von dieser Zuordnung er-
hélt Ihre Versicherung Uberschussanteile. Die Mittel fur
die Uberschussanteile werden bei der Direktgutschrift zu
Lasten des Ergebnisses des Geschaftsjahres finanziert,
ansonsten der Ruckstellung fiir Beitragsriickerstattung
entnommen. Die H6he der Uberschussanteilsatze wird
jedes Jahr vom Vorstand unseres Unternehmens auf
Vorschlag des Verantwortlichen Aktuars festgelegt. Wir
verdffentlichen die Uberschussanteilsatze in unserem
Geschaftsbericht, den Sie bei uns anfordern kénnen.

Uberschussanteile und ihre Verwendung
Wenn keine Berufsunfahigkeit vorliegt

Erbringen wir keine Berufsunfahigkeitsleistung, werden
mit jeder Beitragszahlung laufende Uberschussanteile
zugeteilt, die im Verhaltnis zum Tarifbeitrag fir die Be-
rufsunfahigkeits-Zusatzversicherung bemessen und di-
rekt auf die Beitragszahlung angerechnet werden.
Dadurch haben Sie statt des Tarifbeitrags nur den
grundsatzlich niedrigeren Zahlbeitrag zu entrichten.

Nach Eintritt einer Berufsunfahigkeit

Erbringen wir eine Berufsunféhigkeitsrente, kann ein
Schluss-Uberschussanteil im Verhaltnis zur jahrlichen
Berufsunfahigkeitsrente und zu der zuriickgelegten Ver-
sicherungsdauer, fir die eine Leistung erbracht wurde,
fallig werden. Bei vorzeitiger Beendigung durch Tod der
versicherten Person oder Rickkauf wird der ggf. fallige
Schluss-Uberschussanteil fiir die verbleibende Dauer
bis zum vereinbarten Ablauf der Versicherungsdauer der
Berufsunféhigkeits-Zusatzversicherung mit 7,5 % p. a.
diskontiert.

Die Héhe der Uberschussanteile kann vom versicherten
Beruf und von der Versicherungsdauer abhangen.

Bewertungsreserven

Bei Beendigung der Berufsunfahigkeits-Zusatzversiche-
rung wird eine Beteiligung an den Bewertungsreserven
fallig. Voraussetzung daflr ist, dass sich fir unsere Ka-
pitalanlagen am maRgebenden Stichtag nach Berlck-
sichtigung der aufsichtsrechtlichen Regelungen zur Ka-
pitalausstattung unseres Unternehmens positive Bewer-
tungsreserven ergeben. Der mallgebende Stichtag ist in
unserem Geschéftsbericht genannt. Von der Halfte der
an diesem Stichtag festgestellten Bewertungsreserven
wird nach einem verursachungsorientierten Verfahren
der Teilbetrag ermittelt, der auf |hre Berufsunfahigkeits-
Zusatzversicherung entfallt. Die auf Ihren Vertrag ggf.
entfallende Beteiligung an den Bewertungsreserven wird
nicht ausgezahlt, sondern zur Erhéhung der versicher-
ten Leistungen der Hauptversicherung verwendet.

Information iiber die Héhe der Uberschussbeteiligung

Die Hohe der Uberschussbeteiligung hangt von vielen
Einflissen ab. Diese sind nicht vorhersehbar und von
uns nur begrenzt beeinflussbar. Wichtigster Einflussfak-
tor ist dabei die Entwicklung des versicherten Risikos
und der Kosten. Die Héhe der kiinftigen Uberschussbe-
teiligung kann also nicht garantiert werden.

(1)

()

@)

(4)

®)

(6)

(7)

Die Berufsunfahigkeits-Zusatzversicherung bildet mit
der Versicherung, zu der sie abgeschlossen worden ist
(Hauptversicherung), eine Einheit; sie kann ohne die
Hauptversicherung nicht fortgesetzt werden.

Anspriche aus der Berufsunfahigkeits-Zusatzversiche-
rung kdénnen Sie — wie bei der Hauptversicherung —
nicht abtreten oder verpfanden.

Der Versicherungsschutz fir kinftige Berufsunfahigkeits-
falle erlischt spatestens mit dem Beginn der Rentenzah-
lung aus der Hauptversicherung. Absatz 8 bleibt unberihrt.

Kiindigung der Zusatzversicherung

Eine Berufsunfahigkeits-Zusatzversicherung kénnen Sie
— unter Beachtung der im entsprechenden Paragraphen
der AVB flr die Hauptversicherung genannten Termine —
fur sich allein kiindigen.

Bei einer Kundigung gemaf Absatz 4 wird fir die Berufs-
unfahigkeits-Zusatzversicherung — soweit vorhanden —
ein Betrag fallig, sofern wir keine Leistung aus der Berufs-
unfahigkeits-Zusatzversicherung erbringen.

Verfiigbarer Betrag bei Kiindigung

Wir stellen nach Kiindigung den

o Rickkaufswert (Absatz 7, vorbehaltlich Absatz 5),
e vermindert um den Abzug (Absatz 8),

¢ erhoht um die Uberschussbeteiligung (Absatz 9),
zur Verfligung.

Den verfligbaren Betrag bei Kiindigung verwenden wir
zur Erhéhung der Versicherungsleistungen aus der
Hauptversicherung, sofern Sie nicht die Auszahlung des
Betrages verlangen.

Riickkaufswert

Der Rickkaufswert ist nach § 169 des Versicherungsver-
tragsgesetzes (VVG) die nach anerkannten Regeln der
Versicherungsmathematik mit den Rechnungsgrundlagen
der Beitragskalkulation fir den mafRgebenden Kiindi-
gungstermin berechnete Deckungsriickstellung*) der Be-
rufsunfahigkeits-Zusatzversicherung. Der Rickkaufswert
entspricht mindestens dem Betrag der Deckungsriickstel-
lung, der sich bei gleichmaRiger Verteilung der angesetz-
ten Abschluss- und Vertriebskosten auf die ersten funf
Vertragsjahre ergibt. Ist die vereinbarte Beitragszah-
lungsdauer der Berufsunfahigkeits-Zusatzversicherung
kirzer als finf Jahre, verteilen wir diese Kosten auf die
Beitragszahlungsdauer.

Abzug

Wir vereinbaren mit lhnen einen Abzug von dem gemaf
Absatz 7 ermittelten Wert. Die Hohe des Abzugs finden
Sie in der Anlage des Antrags. Der Abzug ist zulassig,
wenn er angemessen ist. Das ist im Zweifel von uns
nachzuweisen. Wir halten den Abzug fir angemessen,
weil mit dem Abzug die Verdnderung der Risikolage des
verbleibenden Versichertenbestandes ausgeglichen wird.
Zudem wird damit ein Ausgleich fur kollektiv gestelltes Ri-
sikokapital vorgenommen. Wenn Sie uns nachweisen,
dass der aufgrund lhrer Kiindigung von uns vorgenom-
mene Abzug wesentlich niedriger liegen muss, wird er
entsprechend herabgesetzt. Wenn Sie uns nachweisen,

")
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Eine Deckungsrickstellung missen wir fir jeden Versiche-
rungsvertrag bilden, um zu jedem Zeitpunkt den Versiche-
rungsschutz gewahrleisten zu kénnen. Die Berechnung der
Deckungsriickstellung unter Beriicksichtigung der hierbei an-
gesetzten Abschlusskosten erfolgt nach §§ 75 — 88 des Versi-
cherungsaufsichtsgesetzes (VAG) und §§ 341e, 341f des Han-
delsgesetzbuches (HGB) sowie den dazu erlassenen Rechts-
verordnungen.
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dass der Abzug Uberhaupt nicht gerechtfertigt ist, entfallt
er. Weitere Erlduterungen sowie versicherungsmathema-
tische Hinweise zum Abzug finden Sie im Anhang zu den
AVB der Hauptversicherung.

Uberschussbeteiligung

Fur die Ermittlung des verfligbaren Betrags nach Ab-
satz 6 und 12 ergibt sich die Uberschussbeteiligung aus
den bei Kiindigung vorhandenen, lhrem Vertrag gemaf
§ 11 Abs. 4 zuzuteilenden Bewertungsreserven.

Hinweis

Wenn Sie lhre Berufsunfahigkeits-Zusatzversicherung
kindigen, kann das fur Sie Nachteile haben. Da die ge-
zahlten Beitrage fast ausschliellich zur Deckung des
versicherten Risikos und der Kosten fir Abschluss und
Vertrieb (vgl. Absatz 7) sowie Verwaltung benétigt wer-
den, ist nur ein geringer oder gar kein Rickkaufswert
vorhanden.

Beitragsfreistellung

Bei Beitragsfreistellung der Hauptversicherung erlischt
die Berufsunfahigkeits-Zusatzversicherung.

Verfiigbarer Betrag bei Beitragsfreistellung

Wir stellen nach Beitragsfreistellung den

e Riickkaufswert (Absatz 7, vorbehaltlich Absatz 5),
e erhoht um die Uberschussbeteiligung (Absatz 9),
zur Verflgung.

Den verfligbaren Betrag bei Beitragsfreistellung verwen-
den wir zur Erhéhung der beitragsfreien Leistung aus der
Hauptversicherung.

Hinweis

Wenn Sie lhren Vertrag beitragsfrei stellen, kann das
auch hinsichtlich der Berufsunfahigkeits-Zusatzversiche-
rung fir Sie Nachteile haben. Da die gezahlten Beitrage
der Zusatzversicherung fast ausschlieBlich zur Deckung
des versicherten Risikos und der Kosten flr Abschluss
und Vertrieb (vgl. Absatz 7) sowie Verwaltung bendtigt
werden, ist nur ein geringer oder gar kein Rickkaufs-
wert zur Erhéhung der beitragsfreien Leistung der
Hauptversicherung vorhanden.

Bei Herabsetzung der versicherten Leistung aus der
Hauptversicherung wird auch die versicherte Leistung
aus der Berufsunfahigkeits-Zusatzversicherung herab-
gesetzt. Hierbei wird insbesondere berlicksichtigt, dass
sich der Mindestbetrag zu Beginn der Auszahlungspha-
se gemal den AVB fiur die Hauptversicherung um die
fur die Berufsunfahigkeits-Zusatzversicherung gezahlten
Beitrage, hdchstens jedoch um 20 % der eingezahlten
Gesamtbeitrage, reduziert.

Anspriche aus der Berufsunfahigkeits-Zusatzversiche-
rung, die auf bereits vor Kundigung oder Beitragsfreistel-
lung der Hauptversicherung eingetretener Berufsunfahig-
keit beruhen, werden durch Riickkauf oder Umwandlung
der Hauptversicherung in eine beitragsfreie Versicherung
mit herabgesetzter Versicherungsleistung oder durch Er-
I6schen der Hauptversicherung vor Ablauf der Berufs-
unfahigkeits-Zusatzversicherung nicht berthrt. Haben Sie
die Verrechnung der Berufsunfahigkeitsrenten mit den zu
zahlenden Beitragen gemaf § 3 Abs. 3 verlangt, verwen-
den wir die Berufsunfahigkeitsrenten bei teilweiser oder
vollstandiger Beitragsfreistellung der Hauptversicherung
zur Erhéhung der Versicherungsleistungen aus der
Hauptversicherung. Bei Kindigung der Hauptversiche-
rung werden wir die Berufsunfahigkeitsrenten ab dem
Zeitpunkt der Kindigung gemaR § 3 Abs. 1 monatlich
auszahlen.

(1)

(1)

(2)

©)

(4)
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Der Versicherungsschutz aus der Berufsunfahigkeits-
Zusatzversicherung gilt weltweit.

Halt sich die versicherte Person im Ausland auf, kdnnen
wir verlangen, dass die erforderlichen arztlichen Unter-
suchungen in der Bundesrepublik Deutschland durch-
gefihrt werden, sofern die versicherte Person transport-
fahig ist. In diesem Fall Gbernehmen wir die Untersu-
chungskosten sowie die vorher mit uns abgestimmten
Reise- und Aufenthaltskosten.

Kostenarten

Mit Ihrem Vertrag sind Kosten verbunden. Es handelt
sich um Abschluss- und Vertriebskosten (Absatz 2) und
Verwaltungskosten (Absatz 3). Die Abschluss- und Ver-
triebskosten sowie die Verwaltungskosten fiir die Be-
rufsunfahigkeits-Zusatzversicherung haben wir in deren
Beitrag einkalkuliert und miissen von lhnen daher nicht
gesondert gezahlt werden.

Abschluss- und Vertriebskosten

Zu den Abschluss- und Vertriebskosten gehdren insbe-
sondere Abschlussprovisionen fir den Versicherungs-
vermittler. AuBerdem umfassen die Abschluss- und Ver-
triebs kosten z. B. die Kosten fur die Antragsprifung
und Ausfertigung der Vertragsunterlagen, Sachaufwen-
dungen, die im Zusammenhang mit der Antragsbearbei-
tung stehen, sowie Werbeaufwendungen. Wir belasten
Ihren Vertrag mit Abschluss- und Vertriebskosten fiir die
Berufsunfahigkeits-Zusatzversicherung in Prozent der
vereinbarten Beitragssumme der Berufsunfahigkeits-
Zusatzversicherung. Die Abschluss- und Vertriebskos-
ten der Berufsunfahigkeits-Zusatzversicherung verteilen
wir in gleichmaRigen Betragen lber die ersten funf Jah-
re lhrer Zusatzversicherung, héchstens bis zum Ablauf
ihrer Versicherungsdauer.

Verwaltungskosten

Die Verwaltungskosten sind die Kosten fiir die laufende
Verwaltung Ihres Vertrags.

Solange keine Leistungspflicht wegen Berufsunfahigkeit
besteht, belasten wir Ihre Berufsunfahigkeits-Zusatz-
versicherung mit Verwaltungskosten in Form

e eines jahrlichen Prozentsatzes des jahrlichen Bei-
trags der Berufsunfahigkeits-Zusatzversicherung bei
laufender Beitragszahlung

e eines jahrlichen Prozentsatzes der Summe der ge-
zahlten Beitrage der Berufsunfahigkeits-Zusatzversi-
cherung bei beitragsfrei gestellten Vertragen.

Wahrend einer Leistungspflicht wegen Berufsunfahigkeit
belasten wir lhre Berufsunfahigkeits-Zusatzversicherung
mit Verwaltungskosten in Form eines jahrlichen Pro-
zentsatzes der Berufsunfahigkeitsrente.

Hohe der Kosten
Die Hohe der einkalkulierten Abschluss- und Vertriebs-

kosten sowie der Verwaltungskosten kdnnen Sie dem
Produktinformationsblatt entnehmen.
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(5) Anlassbezogene Kosten (6) Sonstige Kosten

Zusatzlich sind von lhnen bei folgenden Anlassen Kos- Uber die Absatze 1 bis 5 hinaus belasten wir Sie nur
ten zu entrichten: dann mit Kosten, wenn dies nach gesetzlichen Vor-

e bei Kindigung der Berufsunfahigkeits-Zusatzversi- schriften ausdricklich zulassig ist.
cherung der jeweils vereinbarte Abzug (siehe § 12
Abs. 8)

e bei Ehescheidung oder Aufthebung einer eingetrage-
nen Lebenspartnerschaft im Zusammenhang mit
dem Versorgungsausgleich die vom Gericht auf-
grund der Teilungsordnung festgelegten Euro-
Betrage.
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GENERALI

Informationen fiir den Versicherungsnehmer zu Rentenversicherungen

Riesterrente Strategie Plus nach Tarif 6RG

Allgemeine Informationen
Wer ist lhr Vertragspartner? Nr. 1

Was ist unsere Hauptgeschaftstatigkeit, und welche Aufsichtsbehdrde ist fur lhre Versicherung Nr. 2
zustandig?

Sind Ihre Versicherungsanspriche abgesichert? Nr. 3
Welche Bedingungen gelten fir lhr Versicherungsverhaltnis? Nr. 4

Welche Versicherungsleistungen sichern wir Ihnen zu, in welcher Hohe sind sie garantiert und Nr. 5
wann werden sie fallig?

Wie hoch ist der Gesamtbeitrag zu lhrer Versicherung, und fallen fiir Sie zusatzliche Kosten an? Nr. 6
Was missen Sie Uber die Beitragszahlung wissen? Nr. 7

Welchen speziellen Risiken unterliegen die Fonds, die Sie im Falle der fondsgebundenen Aus- Nr. 8
richtung lhres Vertrags wahlen kénnen?

Wann beginnen |Ihre Versicherung und lhr Versicherungsschutz, und wie lange dauert die Frist, Nr. 9
wahrend der wir lhren Antrag annehmen kénnen?

Konnen Sie lhre Vertragserklarung nach dem Vertragsabschluss noch widerrufen? Nr. 10
Welche Laufzeit hat Ihr Versicherungsvertrag? Nr. 11
Koénnen Sie lhren Versicherungsvertrag vorzeitig beenden oder die laufende Beitragszahlung Nr. 12
vorzeitig einstellen?

Welches Recht ist auf Ihren Versicherungsvertrag anwendbar, und welches Gericht ist fur Nr. 13
eventuelle Klagen aus dem Vertrag zustandig?

In welcher Sprache sind die Vertragsbedingungen und Kundeninformationen verfasst, und in Nr. 14
welcher Sprache kommunizieren wir mit lhnen wahrend der Laufzeit des Vertrags?

An wen kdnnen Sie sich bei Fragen oder Beschwerden wenden? Nr. 15

Besondere Informationen bei Rentenversicherungen

Welche Kosten sind in lhren Beitrag eingerechnet und welche kdnnen zusatzlich entstehen? Nr. 16
Welche Berechnungsgrundsatze und Mafistabe gelten fur die Uberschussermittlung und Nr. 17
Uberschussbeteiligung bei Rentenversicherungen?

Wie hoch sind der Riickkaufswert und eine beitragsfreie Rente im Falle einer Kiindigung bzw. Nr. 18
Beitragsfreistellung, und inwieweit sind diese Leistungen bei Vertragsabschluss garantiert?

Welche Fonds stehen Ihnen fir die fondsgebundene Vermoégensanlage zur Verfligung, Nr. 19

wie ist ihr Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken
und wie lauten ihre Anlagegrundsatze, -ziele und -risiken?

Wie werden Nachhaltigkeitsrisiken und potenziell negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeits- Nr. 20
faktoren bei der Generali Deutschland Lebensversicherung AG fiir das sonstige Sicherungs-

vermdgen berucksichtigt und welche Auswirkungen kdnnen Nachhaltigkeitsrisiken auf das Er-

gebnis des sonstigen Sicherungsvermégens haben?
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Welche Steuerregelungen gelten allgemein fiir hre Riesterrente Strategie Plus nach Tarif 6RG ~ Nr. 21
mit eventuell eingeschlossener Berufsunfahigkeits-Zusatzversicherung?
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Ihr Versicherer ist die Generali Deutschland Lebensversiche-
rung AG mit Sitz in Minchen, Amtsgericht Minchen -
HRB 257068.

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Antonio Cangeri

Vorstand: Christoph Schmallenbach (Vorsitzender),
Helmut Gaul, Stefan Lehmann, Ulrich Ostholt,
Uli Rothaufe

Hausanschrift: Adenauerring 7, 81737 Minchen

Internet: www.generali.de

Unsere Hauptgeschaftstatigkeit ist der Betrieb aller Arten der
Lebensversicherung. Die fir lhre Versicherung zustandige
Aufsichtsbehdrde ist die

Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht

— Bereich Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht —
Hausanschrift:  Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn
Postanschrift: Postfach 12 53, 53002 Bonn

Zur Absicherung der Anspriiche aus einer Lebensversiche-
rung besteht ein gesetzlicher Sicherungsfonds, der bei der
Protektor Lebensversicherungs-AG, Wilhelmstr. 43 /43 G,
10117 Berlin, www.protektor-ag.de, errichtet ist. Im Siche-
rungsfall wird die Aufsichtsbehdrde die Vertrage auf den Si-
cherungsfonds Ubertragen. Durch den Fonds sind die An-
spriiche der Versicherungsnehmer, der versicherten Perso-
nen, der Bezugsberechtigten und sonstiger aus dem Versi-
cherungsvertrag beguinstigter Personen geschiitzt. Die Gene-
rali Deutschland Lebensversicherung AG gehort dem Siche-
rungsfonds an.

Eine Ubersicht {ber die fiir Ihr Versicherungsverhéltnis gel-
tenden Bedingungen finden Sie in der Anlage zum Antrag fiir
eine Riesterrente Strategie Plus nach Tarif 6RG (nachfolgend
~Antrag“ genannt). Hierzu gehdren insbesondere die Allge-
meinen Versicherungsbedingungen. Alle Vertragsbedingun-
gen und Kundeninformationen werden Ihnen vor Antragstel-
lung in Textform mitgeteilt. Der in den Versicherungsbedin-
gungen verwendete Begriff der Berufsunfahigkeit nicht mit
dem Begriff der Berufsunfahigkeit im sozialrechtlichen Sinne
und nicht mit dem Begriff der Berufsunfahigkeit im Sinne der
Versicherungsbedingungen in der Krankentagegeldversiche-
rung tberein.

Beachten Sie bitte in diesem Zusammenhang:

Ihren Vertrag fihren wir als Altersvorsorgevertrag gemaf § 1
Abs. 1 des Gesetzes Uber die Zertifizierung von Altersvorsor-
ge- und Basisrentenvertragen (Altersvorsorgevertrage-Zertifi-
zierungsgesetz — AltZertG).

Nahere Einzelheiten zu den fir Altersvorsorgevertrage gel-
tenden Steuerregelungen enthalt Nr. 21 dieser Informationen
fur den Versicherungsnehmer.
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Art und Falligkeit unserer Versicherungsleistungen haben wir
in den fir lhren Vertrag mallgebenden Allgemeinen und Be-
sonderen Versicherungsbedingungen sowie in den Bedingun-
gen fir eine evtl. eingeschlossene Berufsunfahigkeits-Zusatz-
versicherung festgelegt.

Die individuellen Leistungsangaben zu |hrer Versicherung und
die weiteren fiir Ihren Vertrag maflgeblichen Daten kénnen
Sie dem Antrag entnehmen. Dort geben wir auch an, welche
Leistungen fir die gesamte Vertragsdauer garantiert sind. Zu
diesen garantierten Leistungen kénnen noch Leistungen aus
der Uberschussbeteiligung hinzukommen, die wir vorab in
ihrer H6he nicht angeben kdnnen, da sie von der zukiinftigen
UberschussentW|ckIung unseres Unternehmens abhangen.
Falls wir zu Rentenbeginn einen Rentenzuschlag aus der
Uberschussbeteiligung bilden, kénnen wir seine Héhe aller-
dings nicht fir die gesamte Dauer unserer Rentenzahlung
garantieren. Denn wir legen hierbei zukiinftige, noch nicht
zugeteilte Uberschussanteile unter der Annahme zugrunde,
dass die maRgebenden Uberschussanteil-Satze unveréandert
bleiben.

Soweit es sich beim Anlagevermdégen um Fondsguthaben
handelt, legen wir vor Beginn der Rentenzahlung Teile des
gebildeten Kapitals in dem Investmentfonds DWS Funds
Invest ZukunftsStrategie und/oder in dem Investmentfonds
DWS Funds Invest NachhaltigkeitsStrategie Aktien Global LC
an. Dadurch bieten wir Ihnen eine unmittelbare Beteiligung an
der Wertentwicklung eines besonderen Vermodgens, das bei
unserer Gesellschaft getrennt vom Sicherungsvermdégen in
Anteilen des jeweiligen Fonds geflihrt und in Anteileinheiten
aufgeteilt wird. Der Fachbegriff fiir dieses besondere Vermo-
gen lautet ,Anlagestock”.

Die auf Ihre Versicherung insgesamt entfallenden Anteil-
einheiten bilden das Fondsguthaben lhrer Versicherung; vom
Wert dieses Fondsguthabens bei Beginn der Rentenzahlung
hangen die Versicherungsleistungen ab, soweit sie nicht aus
dem evtl. vorhandenen nicht fondsgebundenen Deckungska-
pital (nicht fondsgebundenes Guthaben und ggf. vorhandenes
Sicherungskapital) resultieren. Der zum Beginn der Renten-
zahlung fur die Bildung der Renten vorhandene Geldwert des
Fondsguthabens wird neben dem evtl. vorhandenen nicht-
fondsgebundenen Deckungskapital in unserem Sicherungs-
vermogen angelegt und erbringt Kapitalertrdge. Ab Beginn
der Rentenzahlung werden aus diesen Kapitalertrdgen und
den angelegten Mitteln die zugesagten Leistungen erbracht
sowie die Kosten fur die Verwaltung des Vertrags wahrend
des Rentenbezugs gedeckt.

Einzelheiten zur Aufteilung lhres Anlagebeitrags auf nicht
fondsgebundenes Guthaben und fondsgebundenes Guthaben
mit Kapitalsicherung sind in den Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen beschrieben. Dort finden Sie auch Hinweise zur
Aufteilung des Anlagevermdogens auf Fondsguthaben, Siche-
rungskapital und nicht fondsgebundenes Guthaben. Ebenso
werden das Ablaufmanagement sowie die Option zur Um-
schichtung von vorhandenem Fondsguthaben in nicht fonds-
gebundenes Guthaben und umgekehrt beschrieben.

Da die Entwicklung der Wertpapiere nicht vorauszusehen ist,
kénnen wir die Hohe der sich hieraus ergebenden Leistungen
nicht garantieren. Sie haben die Chance, im Falle von Kurs-
steigerungen der Wertpapiere einen Wertzuwachs zu erzie-
len; bei Kursriickgangen tragen Sie das Risiko der Wertmin-
derung. Das bedeutet, dass unsere Leistungen bei einer gu-
ten Fondsentwicklung hdher sein werden als bei einer weni-
ger guten Fondsentwicklung. Wahrend der Vertragslaufzeit
werden wir Sie nach Ablauf eines jeden Jahres (ber den
Stand lhres Vertrags informieren.

In jedem Fall sagen wir zu, dass zu Beginn der Auszahlungs-
phase mindestens die bis dahin insgesamt gezahlten Beitrage
(mit Ausnahme der Beitrage fur eine evtl. eingeschlossene
Berufsunfahigkeits-Zusatzversicherung) und die uns zugeflos-
senen staatlichen Zulagen fir die Leistungserbringung zur
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Verfligung stehen. Sofern Sie Kapital fir Wohneigentum ver-
wenden, verringert sich dieser Mindestbetrag entsprechend,
soweit das Kapital nicht in diesen Vertrag zurtickgezahlt wur-
de. Auf Ihren Wunsch hin kénnen Sie zu Beginn der Auszah-
lungsphase bis zu 30 % des dann zur Verfligung stehenden
Kapitals als einmalige Auszahlung auf3erhalb der monatlichen
Leistungen erhalten.

Im Antrag nennen wir den gesamten tariflichen Beitrag zu
Ihrer Versicherung. Dort kénnen Sie gegebenenfalls auch
ersehen, wie sich Ihr Gesamtbeitrag aus den einzelnen Teil-
beitragen fir die Hauptversicherung und die evtl. einge-
schlossene Zusatzversicherung zusammensetzt. In dem Fall,
dass wir Uberschussanteile auf den tariflichen Beitrag an-
rechnen, geben wir dariber hinaus auch den anfanglich zu
zahlenden, reduzierten Beitrag an. Zusétzliche Kosten ent-
stehen Ihnen nicht.

Vereinbarungsgemal® zahlen Sie |hren Beitrag monatlich,
vierteljahrlich, halbjahrlich oder jahrlich bis zum Ablauf der
Beitragszahlungsdauer, langstens jedoch bis zum Schluss der
Versicherungsperiode, in der der Tod eingetreten ist.

Ihr Erstbeitrag wird sofort nach Abschluss lhres Versiche-
rungsvertrags fallig, jedoch nicht vor dem im Versicherungs-
schein angegebenen Versicherungsbeginn. Alle weiteren
Beitrage sind zu Beginn einer jeden Versicherungsperiode zu
zahlen.

Haben Sie uns ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt, buchen wir
die Beitrage von dem uns angegebenen Konto ab.

Einzelheiten Uber die Verwendung von staatlichen Zulagen,
die lhrem Vertrag gutgeschrieben werden, enthalten die All-
gemeinen Versicherungsbedingungen.

Im Falle einer fondsgebundenen Ausrichtung lhres Vertrags
hangt die Hohe unserer Versicherungsleistungen wesentlich
von der Entwicklung des Investmentfonds DWS Funds Invest
ZukunftsStrategie und/oder DWS Funds Invest Nachhaltig-
keitsStrategie Aktien Global LC, der Aufteilung des Anlagever-
mogens auf Fondsguthaben, Sicherungskapital und nicht
fondsgebundenes Guthaben sowie der Wertentwicklung unse-
res Sicherungsvermoégens ab (vgl. Nr. 5). Fur die Zusammen-
setzung der in den Fonds enthaltenen Vermdgenswerte ist die
DWS Investment S.A. (Luxemburg) verantwortlich; als Versi-
cherer haben wir hierauf keinen Einfluss. Die Aufteilung des
Anlagevermogens lhres Vertrages erfolgt nach einem von uns
festgelegten versicherungsmathematischen Verfahren.

Unter Nr. 19 werden die Anlagegrundsatze, -ziele und -risiken
dieser Investmentfonds beschrieben.

Den Beginn der Versicherung sowie den vereinbarten Beginn
der Rentenzahlung finden Sie im Antrag.

Ihr Versicherungsschutz beginnt, sobald wir lhren Versiche-
rungsschein ausgestellt haben, frihestens jedoch zu dem
vereinbarten Versicherungsbeginn. Bitte beachten Sie jedoch,
dass wir grundsatzlich erst dann zu einer Leistung verpflichtet
sind, wenn wir lhren Erstbeitrag erhalten haben.
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Wenn Sie uns ein SEPA-Lastschriftmandat fiir die Beitrage
erteilt haben, gilt Ihr Erstbeitrag zum Falligkeitstermin (Ab-
schluss des Versicherungsvertrags) als gezahlt, wenn zum
Abbuchungstermin Deckung auf dem Konto vorhanden ist.
Uber den Abbuchungstermin informieren wir Sie in unserem
Anschreiben zum Versicherungsschein. Hat unser Abbu-
chungsversuch keinen Erfolg, so gilt der Erstbeitrag als nicht
gezahilt.

Folgen einer nicht rechtzeitigen Zahlung des Erstbeitrags

Sollten Sie lhren Erstbeitrag nicht rechtzeitig zahlen, kénnen
wir auch vom Vertrag zurlicktreten, solange Sie die Zahlung
nicht bewirkt haben. Unser Rucktrittsrecht ist allerdings aus-
geschlossen, wenn Sie uns nachweisen, dass Sie die Nicht-
zahlung nicht zu vertreten haben.

Annahmefrist fiir lhren Antrag

Ihren Antrag kénnen wir innerhalb von sechs Wochen an-
nehmen. Diese Annahmefrist beginnt mit Ihrer Antragsunter-
zeichnung.

Sie konnen lhre Vertragserklarung innerhalb von 30 Tagen
ohne Angabe von Griinden in Textform (z. B. durch Brief, Fax
oder E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, wenn Sie die Ver-
sicherungsbedingungen, das Produktinformationsblatt, die
vorliegenden Informationen fiir den Versicherungsnehmer, die
Belehrung Uber das Widerrufsrecht und die Folgen eines
Widerrufs im Antrag sowie den Versicherungsschein erhalten
haben. Um die Frist zu wahren, geniigt es, wenn Sie lhren
Widerruf rechtzeitig absenden. Der Widerruf ist zu richten an
die Generali Deutschland Lebensversicherung AG, Sachsen-
ring 91, 50677 Kdéln, bzw. — bei einem Widerruf per Fax — an
die Telefax-Nummer 0221/33 95 78 28.

Widerrufsfolgen

Sobald |hr Widerruf wirksam wird, sind Sie nicht mehr an
Ihren Versicherungsantrag gebunden. Sollten wir lhnen zu
diesem Zeitpunkt bereits Versicherungsschutz geboten ha-
ben, endet dieser. Den Teil Ihres Beitrags, der auf die Zeit bis
zum Zugang des Widerrufs entfallt, kdbnnen wir einbehalten
(pro Tag 1/360 des auf ein Jahr entfallenden Beitrags); dafir
zahlen wir lhnen einen gegebenenfalls vorhandenen Ruick-
kaufswert einschlieBlich Uberschussbeteiligung. Dies gilt
jedoch nur, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versiche-
rungsschutz vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt. Haben Sie
eine solche Zustimmung nicht erteilt oder beginnt der Versi-
cherungsschutz erst nach Ablauf der Widerrufsfrist, erstatten
wir lhnen lhren gesamten Beitrag. Wir zahlen den lhnen je-
weils zustehenden Betrag unverziglich, spatestens 30 Tage
nach Zugang des Widerrufs.

Ihre Rentenversicherung (Hauptversicherung) lauft grundsatz-
lich solange, wie Sie leben. Die Versicherung endet, wenn bei
Tod der versicherten Person die eventuell fallige Leistung als
Einmalbetrag ausgezahlt bzw. abgefunden oder auf einen auf
den Namen des Ehepartners lautenden Altersvorsorgever-
trags Ubertragen wird. Stirbt die versicherte Person nach
Rentenbeginn wahrend der vereinbarten Garantiezeit der
Rente und wird danach die Rente bis zum Ablauf der Ren-
tengarantiezeit weitergezahlt, erlischt die Versicherung erst zu
diesem Zeitpunkt. Sofern aus dem falligen Todesfall-Kapital
auf Antrag eines bezugsberechtigten Hinterbliebenen eine
Hinterbliebenenrente erbracht wird, endet diese mit dem Tod
des Hinterbliebenen; die Zahlung einer Waisenrente endet
jedoch spatestens mit dem Ablauf der steuerlichen Bertick-
sichtigung als Kind.

Die Versicherung endet ferner bei Abfindung einer Kleinbe-
tragsrente nach § 93 Abs. 3 Einkommensteuergesetz (EStG).

IVN 6RG (10.21) / 4



Eine eingeschlossene Berufsunfahigkeits-Zusatzversicherung
endet grundsatzlich mit Ablauf der zugehérigen Versiche-
rungsdauer bzw. mit Beginn der Rentenzahlung aus der
Hauptversicherung oder wenn Sie vorher sterben. Haben Sie
mit uns eine Uber die Versicherungsdauer hinaus gehende
Leistungsdauer vereinbart und werden Sie wahrend der Ver-
sicherungsdauer dauerhaft berufsunfahig, besteht die Berufs-
unfahigkeits- Zusatzversicherung bis zum Ablauf der Leis-
tungsdauer fort. Alle Laufzeiten und Termine zur Hauptversi-
cherung und der evtl. eingeschlossenen Berufsunfahigkeits-
Zusatzversicherung haben wir fiir Sie im Antrag dokumentiert.

Vor dem Beginn der Rentenzahlung kénnen Sie |hren Versi-
cherungsvertrag ganz oder teilweise kiindigen; die maRgebli-
chen Termine hierzu finden Sie in dem zugehdrigen Paragra-
fen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen. Sie kénnen
den Vertrag zur Auszahlung des Ruckkaufswertes oder zur
Ubertragung des gebildeten Kapitals auf einen anderen Ver-
trag kiindigen.

Anstelle einer Kiindigung kdnnen Sie zum gleichen Zeitpunkt
auch verlangen, die Versicherung ruhen zu lassen, sofern sie
noch beitragspflichtig ist. In diesem Fall wandeln wir lhre
Versicherung in eine beitragsfreie Versicherung um. Dadurch
vermindert sich verstandlicherweise der Versicherungsschutz.
Zu einer ruhenden Versicherung kénnen Sie vor Beginn der
Rentenzahlung zu jedem Monatsanfang die Beitragszahlung
bis zur urspriinglichen Héhe wieder aufnehmen.

Einzelheiten zur Kindigung oder Beitragsfreistellung einer
evil. eingeschlossenen Berufsunfahigkeits-Zusatzversiche-
rung ergeben sich aus dem zugehdérigen Paragrafen der Be-
dingungen fiir die Zusatzversicherung. Die Zusatzversiche-
rung bildet mit der Hauptversicherung, zu der sie abgeschlos-
sen ist, eine Einheit und kann ohne die Hauptversicherung
grundsatzlich nicht fortgesetzt werden.

Anspriiche aus einer Berufsunfahigkeits-Zusatzversicherung,
die auf einem bereits vor Kiindigung oder Beitragsfreistellung
der Hauptversicherung eingetretenen Versicherungsfall beru-
hen, werden durch Rickkauf oder Umwandlung der Versiche-
rung in eine beitragsfreie Versicherung mit herabgesetzter
Versicherungsleistung nicht berthrt.

Bitte beachten Sie jedoch, dass die Kiindigung oder die Bei-
tragsfreistellung lhrer Versicherung fiir Sie mit Nachteilen
verbunden sein kénnen. Informationen zur Hohe der Rick-
kaufswerte und der beitragsfreien Leistungen erhalten Sie
unter der nachfolgenden Nr. 18.

Auf lhren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik
Deutschland Anwendung, u. a. das Versicherungsvertragsge-
setz (VVG).

Dem Paragrafen ,Wo ist der Gerichtsstand?“ in den Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen kénnen Sie entnehmen,
welches Gericht jeweils zustandig ist, falls Sie oder wir eine
Klage aus dem Versicherungsvertrag erheben.

Wir teilen Ihnen alle Vertragsbedingungen und Kundeninfor-
mationen in deutscher Sprache mit. Auch wahrend der Ver-
tragslaufzeit verstéandigen wir uns mit Ihnen in Deutsch.
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Bei Fragen oder Beschwerden zu |hrer Versicherung wenden
Sie sich bitte an Ihren Vermdgensberater. Er (oder sie) ist
gerne bereit, lhnen behilflich zu sein.

Und wenn Sie einmal mit uns nicht zufrieden sind?

Bitte melden Sie sich jederzeit mit Inrem Anliegen oder lhrer
Beschwerde direkt bei |hrer Kundenservice-Direktion. Die
Adresse und Telefonnummer finden Sie in dem Begleitschrei-
ben zu Ihrem Versicherungsschein. Darlber hinaus kénnen
Sie sich auch Uber unsere Internetseite an uns wenden:

www.generali.de/feedback

Sollte Ihr Problem auf diesem Wege nicht zu I6sen sein,
schreiben Sie bitte unserem Vorstand:

Vorstand der

Generali Deutschland Lebensversicherung AG
Adenauerring 7,

81737 Minchen

Wir sind sicher, dass wir gemeinsam mit lhnen lhr Anliegen
oder Ihre Beschwerde klaren werden.

Wenn Sie aber mit unserer Entscheidung nicht einverstanden
sind, kénnen Sie als unabhangigen und neutralen Schlichter
den Versicherungsombudsmann ansprechen:

Versicherungsombudsmann e. V.
Postfach 08 06 32
10006 Berlin

Weitere Kontaktwege und Informationen hierzu finden Sie auf
www.versicherungsombudsmann.de.

Der Ombudsmann flr Versicherungen ist eine unabhangige
Schlichtungsstelle. Er Uberprift neutral, schnell und unbdro-
kratisch die Entscheidungen der Versicherer. Fir Sie als
Verbraucher arbeitet er kostenfrei.

Sie kdnnen |Ihre Beschwerde auch an die

Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin),
Bereich Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht,
Graurheindorfer Str. 108,

53117 Bonn,

richten. Die BaFin ist allerdings keine Schiedsstelle und ihre
Entscheidung in einzelnen Streitféllen nicht verbindlich.

lhre Moglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hier-
von unberthrt.

Wir méchten, dass Sie mit uns zufrieden sind. Unser Kunden-
service ist ausgezeichnet — Ihre Anliegen nehmen wir sehr
ernst.

Die Abschlusskosten sowie die Ubrigen Kosten (Verwaltungs-
kosten) haben wir bei der Kalkulation Ihres Tarifbeitrags bzw.
des von lhnen zu zahlenden Beitrags bereits bertcksichtigt.
Weitere Angaben, auch zu mdéglichen sonstigen Kosten, ent-
halt das Produktinformationsblatt, das Sie vor Antragsunter-
zeichnung erhalten. Im Produktinformationsblatt finden Sie die
dartber hinausgehenden Informationen fir den Antragsteller
nach §7 Abs.1 des Altersvorsorgevertrage-Zertifizierungs-
gesetzes.
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Charakteristisch flr die Rentenversicherung sind die langfris-
tigen Garantien, die wir lhnen vor allem zu den lebenslangen
Rentenzahlungen geben. Diese Garantien erfordern von uns
eine vorsichtige Tarifkalkulation. Soweit wir fir das De-
ckungskapital lhrer Versicherung eine Mindestverzinsung
garantieren, missen wir ausreichend Vorsorge fir Verande-
rungen der Kapitalmarkte treffen, dartiber hinaus aber auch
fur eine ungunstige Entwicklung der versicherten Risiken und
flr Kostensteigerungen. Unsere vorsichtigen Annahmen fih-
ren zu Uberschiissen, an denen wir Sie und die anderen
Versicherungsnehmer beteiligen.

Bei der fondsgebundenen Ausrichtung der Versicherung
hangt der Gesamtertrag des Vertrages vor Rentenbeginn
mafRgeblich von der Entwicklung des Anlagestocks ab, an der
Sie unmittelbar beteiligt sind (vgl. Nr. 5 und Nr. 8).

Wie entstehen die Uberschiisse?

Uberschiisse erzielen wir in der Regel aus dem Kapitalanla-
ge-, dem Risiko- und dem Kostenergebnis. Die Uberschiisse
sind umso groRer, je erfolgreicher unsere Kapitalanlagepolitik
ist, je gunstiger der Risikoverlauf ist und je sparsamer wir
wirtschaften.

o Kapitalanlageergebnis

Uberschiisse stammen zu einem wesentlichen Teil aus den
Ertrdgen der Kapitalanlagen des Sicherungsvermégens nach
Rentenbeginn. Vor Beginn der Rentenzahlung kénnen Uber-
schiisse entstehen, sofern Anlagevermdgen in unserem Si-
cherungsvermégen angelegt wird (nicht fondsgebundenes
Anlagevermdgen). Damit wir unsere Verpflichtungen aus den
Versicherungsvertragen jederzeit erfiillen kénnen, missen wir
eine Deckungsruckstellung bilden und Mittel in entsprechen-
der Hohe anlegen (z. B. in festverzinslichen Wertpapieren,
Hypotheken, Darlehen, Aktien und Immobilien). Dies uberwa-
chen unser Verantwortlicher Aktuar und unser Treuhander
des Sicherungsvermdgens. Bei der Berechnung der De-
ckungsrickstellung wird vor Beginn der Rentenzahlung ein
Zinssatz von 0,9 % p. a. zugrunde gelegt, ab Beginn der Ren-
tenzahlung erfolgt die Berechnung mit einem Zinssatz von
0,6 % p.a.. Dies bedeutet, dass sich die entsprechenden
Vermogenswerte mindestens in dieser Héhe verzinsen mus-
sen. In der Regel Ubersteigen die Kapitalertrage diesen Min-
destzins, da wir das Vermdgen nach den Prinzipien mdglichst
grof3er Rentabilitdt und Sicherheit anlegen. AuRerdem beach-
ten wir den wichtigen Grundsatz der Mischung und Streuung.
Dadurch lassen sich bei gleichem Risiko héhere Renditen
erzielen, weil sich Ertragsschwankungen teilweise unterei-
nander ausgleichen.

Auf das Kapitalanlageergebnis wirken sich natirlich auch die
Aufwendungen flir das Management der Kapitalanlagen,
Abschreibungen, Zuschreibungen und die Realisierung von
Bewertungsreserven aus. Kapitalanlagen des Sicherungs-
vermdgens dirfen hdéchstens mit ihren Anschaffungs- oder
Herstellungskosten bewertet werden. Einen Einfluss auf die
Bewertung hat auch, ob wir die Kapitalanlagen dauerhaft
halten wollen (Anlagevermégen) oder nur voriibergehend
(Umlaufvermoégen). Bei Kapitalanlagen des Umlaufvermdgens
ist im Falle einer Wertminderung Uberschussmindernd auf
den Wert zum Bilanzstichtag abzuschreiben. Bei Kapitalanla-
gen des Anlagevermdgens muss dagegen nur bei einer vo-
raussichtlich dauerhaften Wertminderung abgeschrieben
werden. Wurden in der Vergangenheit Abschreibungen vor-
genommen und steigt der Wert der Kapitalanlagen wieder,
dann ist der Wertansatz in der Bilanz entsprechend zu erh6-
hen (sog. Wertaufholungsgebot). Dies fiihrt zu einem héheren
Uberschuss. Obergrenze fur diese Zuschreibung sind bei
beiden Vermdgensarten die Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten. Auch dies ist eine Auspragung des Vorsichts-
prinzips.
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Wir méchten dies an einem Beispiel verdeutlichen:

Wenn wir fir 100.000 € Aktien einer Gesellschaft gekauft
haben, sind diese in der Bilanz auch dann mit 100.000 €
anzusetzen, wenn sie zum Bilanzstichtag einen Wert von
150.000 € haben, unabhangig davon, ob es sich um Anla-
ge- oder Umlaufvermdgen handelt. Betragt der Wert der
Aktien zum Bilanzstichtag dagegen nur noch 80.000 €,
dann ist bei Aktien des Umlaufvermdgens dieser Betrag
fir den Wertansatz in der Bilanz maRRgebend. Bei Aktien
des Anlagevermoégens besteht dagegen nur dann eine
Verpflichtung zur Abschreibung auf 80.000 €, wenn eine
voraussichtliche dauerhafte Wertminderung vorliegt. Bei
voribergehender Wertminderung kénnen die Aktien wei-
terhin mit 100.000 € in der Bilanz ausgewiesen werden.
Wurde eine Abschreibung im Umlauf- oder Anlagevermo-
gen auf 80.000 € vorgenommen und steigt der Kurswert
der Aktien bis zum néachsten Bilanzstichtag wieder auf
z.B.120.000 € an, dann ist eine Zuschreibung von
20.000 € vorzunehmen und in der Bilanz sind wieder die
urspringlichen Anschaffungskosten von 100.000 € aus-
zuweisen.

Steigt der Wert der Kapitalanlagen Uiber die Anschaffungskos-
ten hinaus, entstehen Bewertungsreserven. Diese bilden
einen Puffer, um kurzfristige Ausschlage an den Kapitalmark-
ten auszugleichen. Weitere Erlduterungen hierzu finden Sie
im Paragrafen ,Wie erfolgt die Uberschussbeteiligung?” der
Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

¢ Risikoergebnis

Bei der Tarifkalkulation haben wir vorsichtige Annahmen Uber
den Eintritt von Versicherungsfallen zugrunde gelegt. Dadurch
wird insbesondere sichergestellt, dass die vertraglichen Ren-
tenleistungen langfristig auch dann noch erfiillt werden kon-
nen, wenn die durchschnittliche Lebenserwartung aller Ren-
tenversicherten steigt. Ist die Dauer des Rentenbezugs dage-
gen in der Realitat kirzer als kalkuliert, entstehen Risikolber-
schisse.

¢ Kostenergebnis

Ebenso haben wir auch Annahmen Uber die zukinftige Kos-
tenentwicklung getroffen. Wirtschaften wir sparsamer als
kalkuliert, entstehen Kostenuberschisse.

Wie werden die Uberschiisse ermittelt und festgestellt?

Die Uberschiisse werden nach den Vorschriften des Han-
delsgesetzbuches ermittelt und jahrlich im Rahmen unseres
Jahresabschlusses festgestellt. Der Jahresabschluss wird von
einem unabhangigen Wirtschaftsprufer gepruft und ist unserer
Aufsichtsbehorde einzureichen.

Wie beteiligen wir unsere Versicherungsnehmer an den
Uberschiissen, und wie erfolgt die Uberschussbeteili-
gung lhres Vertrags"

Die von uns erwirtschafteten Uberschiisse kommen zum ganz
Uberwiegenden Teil den Versicherungsnehmern zugute. Der
ubrige Teil wird an die Aktionare ausgeschittet bzw. den
Riicklagen des Unternehmens zugefiihrt. Uber die Grundsét-
ze und MaRstabe fiir die Uberschussbeteiligung der Versiche-
rungsnehmer gibt Ihnen der zugehdrige Abschnitt des Para-
grafen ,Wie erfolgt die Uberschussbeteiligung?“ der Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen Auskunft.

Da die verschiedenen Versicherungsarten in unterschiedli-
chem Umfang zum Uberschuss beitragen, fassen wir gleich-
artige Versicherungen zu Bestandsgruppen zusammen. Krite-
rien fur die Bildung einer solchen Gruppe sind die Art der
Kapitalanlage und das versicherte Risiko. Danach werden
z. B. konventionelle, d. h. nicht fondsgebundene Rentenversi-
cherungen, fondsgebundene Rentenversicherungen und
Risikoversicherungen jeweils eigenen Gruppen zugeordnet.
Fondsgebundene und nicht fondsgebundene Rentenversiche-
rungen nach dem AltZertG bilden ebenfalls jeweils eigene
Bestandsgruppen. Darlber hinaus haben wir nach engeren
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Gleichartigkeitskriterien innerhalb der Bestandsgruppen Un-
tergruppen gebildet; diese werden Gewinnverbande genannt.

Ihr Vertrag erhalt Anteile an den Uberschiissen des in Ihrem
Versicherungsschein genannten Gewinnverbandes innerhalb
der dort ebenfalls aufgefiinrten Bestandsgruppe. Wir teilen
Ihrem Vertrag Uberschussanteile fur die Hauptversicherung
vor Beginn der Rentenzahlung in der Regel monatlich zu, fir
eine Zusatzversicherung in der Regel mit jeder Beitragszah-
lung. Darlber hinaus kénnen zu Beginn und wahrend der
Rentenzahlung aus der Hauptversicherung oder bei einer
vorzeitigen Beendigung lhres Vertrags eventuell vorhandene
Bewertungsreserven hinzukommen, bei nicht fondsgebunde-
ner Ausrichtung Ihrer Versicherung zu Beginn der Rentenzah-
lung oder bei einer vorzeitigen Beendigung auch ein Schluss-
Uberschussanteil.

Die Héhe der Uberschussanteil-Satze wird jedes Jahr vom
Vorstand unseres Unternehmens auf Vorschlag des Verant-
wortlichen Aktuars festgelegt. Wir veroffentlichen die Uber-
schussanteil-Satze in unserem Geschéaftsbericht. Den Ge-
schaftsbericht kdnnen Sie bei uns jederzeit anfordern. Sie
finden ihn auch auf unserer Internetseite: www.generali.de.

Die Hohe der kiinftigen Uberschussbeteiligung ist nicht
garantiert.

Wie verwenden wir die Uberschussanteile Ihrer Versiche-
rung?

In der Anlage zum Antrag haben wir dargelegt, wie wir die
Uberschussanteile zu Ihrer (Haupt-)Versicherung vor und
nach Rentenbeginn verwenden. Erlauterungen zur Uber-
schussverwendung bei der Hauptversicherung sowie bei einer
evil. eingeschlossenen Berufsunféhigkeits-Zusatzversicherung
kénnen Sie den zugehdrigen Paragrafen der einzelnen Be-
dingungswerke entnehmen.

Versicherungsmathematische Hinweise:

Die Bemessungsgrofen fir die Uberschussanteile werden
nach versicherungsmathematischen Regeln mit den Rech-
nungsgrundlagen der Tarifkalkulation ermittelt. Die Kalkulation
der bei Vertragsabschluss garantierten Leistungen der Haupt-
versicherung basiert auf Sterbewahrscheinlichkeiten der Ster-
betafeln der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) 2004 R
(Manner/Frauen) fur Versicherungen mit Uberwiegendem
Erlebensfallcharakter (Basistafel mit Trendfunktion) ohne
weitere Zu- und Abschlage, wegen der gesetzlichen Anforde-
rung einer unabhangig vom Geschlecht zu berechnenden
Altersversorgung ausgehend von einem Verhaltnis 48 %
Manner und 52 % Frauen gewichtet zu einer ,mittleren* Ster-
bewahrscheinlichkeit. Als Rechnungszins werden vor Beginn
der Rentenzahlung 0,9 % p. a. angesetzt, ab Beginn der Ren-
tenzahlung betragt der Rechnungszins 0,6 % p. a..

Unter Nr. 12 haben wir bereits auf die grundsatzlichen Vo-
raussetzungen hingewiesen, unter denen Sie lhren Vertrag
kiindigen oder ihn ruhen lassen (beitragsfrei stellen) kdnnen.

Bei einer vollstandigen Kindigung erhalten Sie den Riick-
kaufswert, vor Beginn der Abrufphase vermindert um einen
Abzug, ggf. erhéht um Leistungen aus der Uberschussbeteili-
gung. Der Rickkaufswert orientiert sich an dem nicht fonds-
gebundenen Deckungskapital |hrer Versicherung und dem
Zeitwert des fondsgebundenen Deckungskapitals zum mal-
gebenden Kundigungstermin.

Im Falle einer Beitragsfreistellung setzen wir die versicherten
Leistungen nach den in den Versicherungsbedingungen be-
schriebenen Regeln herab. Die beitragsfreie Rente erreicht
mindestens die in der Anlage zum Antrag genannte Héhe.
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Werden die Versicherungsleistungen aufgrund des Dynamik-
plans oder durch Sonderzahlungen erhéht, so erhéhen sich
auch die Garantiewerte. Die aktualisierten Werte teilen wir
Ihnen jeweils in einem Nachtrag zu lhrer Versicherung mit.

Die Beschreibungen der Anlagegrundsatze, -ziele und -risiken
der im Folgenden aufgefiihrten Fonds wurde mit der Verwal-
tungsgesellschaft der Fonds zum Zeitpunkt der Erstellung
dieser Informationen abgestimmt. Hierfur ist die genannte
Gesellschaft alleine verantwortlich. Weitergehende Informati-
onen, insbesondere auch Uber die mit den jeweiligen Invest-
mentanlagen verbundenen Risiken, kdnnen Sie den aktuellen
Verkaufsprospekten der Gesellschaft, ergadnzt durch den
jeweiligen letzten gepriften Jahresbericht und den jeweiligen
Halbjahresbericht entnehmen. Fur deren Vollstandigkeit und
Richtigkeit haftet der Herausgeber. Bitte beachten Sie, dass
im Hinblick auf alle diesbeztiglichen Informationen der aktuel-
le Verkaufsprospekt allein maf3geblich ist, den Sie bei uns
oder der Fonds-Verwaltungsgesellschaft in elektronischer
oder gedruckter Form anfordern kdnnen. In dem jeweiligen
Verkaufsprospekt finden Sie auch Angaben dariber, in wel-
cher Hohe die Fonds-Verwaltungsgesellschaft Kosten fir die
Verwaltung des Fonds berechnet. Die Fonds-Verwaltungs-
gesellschaft zahlt aus den von ihr in die Fonds eingerechne-
ten Kosten wiederkehrend Vergitungen in Héhe von monat-
lich umgerechnet bis zu 0,08 % des jeweiligen Fondsvermo-
gens an uns oder an unsere Kooperationspartner fiir die Ver-
mittlung und Betreuung von Versicherungen. Die Vergltung
bezieht sich auf die jeweils in unseren Anlagestécken vorhan-
denen Vermdgenswerte der einzelnen Fonds. Die Héhe der
Vergitung zu einem bestimmten Fonds werden wir lhnen auf
Nachfrage mitteilen. Eine uns von der Fonds-Verwaltungs-
gesellschaft gezahlte Vergitung erhéht die Uberschiisse, an
denen Sie beteiligt werden.

DWS Funds Invest ZukunftsStrategie

WKN: DWSONY — ISIN: LU0313399957

Risikoklasse 6

Verwaltungsgesellschaft: DWS Investment S.A. (Luxemburg)
Anlagepolitik

Der Fonds DWS Funds Invest ZukunftsStrategie kann fle-
xibel in verzinsliche Wertpapiere, Wandelanleihen, Opti-
onsanleihen, Partizipations- und Genussscheine, Aktien,
Aktien- und Indexzertifikate, Aktienanleihen, Options-
scheine, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel und in Antei-
le an Organismen fiir gemeinsame Anlagen in Wertpapie-
ren, die von einem Unternehmen der DWS / Deutsche
Bank Gruppe oder anderen Emittenten aufgelegt wurden,
bzw. bérsengehandelte und EU-richtlinienkonforme Fonds
(ETF — Exchange Traded Funds) investieren sowie in die
jeweiligen Derivate aller vorherigen Instrumente bzw. De-
rivate auf Indizes.

Sofern das Fondsvermégen in Anteile an Organismen fiir
gemeinsame Anlagen in Wertpapieren investiert wird,
kénnen insbesondere Anteile an in- und auslandischen
Aktienfonds, gemischten Wertpapierfonds, Wertpapierren-
tenfonds, Fonds nach Teill des Gesetzes vom
17. Dezember 2010, die in den internationalen Rohstoffbe-
reich investieren, Geldmarktfonds sowie Geldmarktfonds
mit kurzer Laufzeitstruktur erworben werden. Je nach Ein-
schatzung der Marktlage kann das Fondsvermdgen auch
vollstédndig in einer dieser Fondskategorien oder einem
der o.g. Wertpapiere bzw. Derivate angelegt werden.

Das Fondsvermdgen kann darlber hinaus in allen ande-
ren zulassigen Vermdgenswerten angelegt werden.

Der Fonds folgt einer dynamischen Wertsicherungsstrate-
gie, bei der laufend marktabhangig zwischen der Wert-
steigerungskomponente (z. B. bestehend aus risikoreiche-
ren Fonds wie Aktien- und riskanteren Rentenfonds, Di-
rektanlagen in oder Derivate auf risikoreichere Komponen-
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ten wie Aktien und riskantere Rentenpapiere) und der Ka-
pitalerhaltkomponente (z. B. bestehend aus weniger risi-
koreichen Renten-/Geldmarktpublikumsfonds bzw. Direkt-
anlagen in oder Derivate auf weniger risikoreiche Renten-/
Geldmarktpapiere) umgeschichtet wird. So wird versucht,
einen Mindestwert sicherzustellen und zugleich eine mog-
lichst hohe Partizipation an Kurssteigerungen in den Wert-
steigerungskomponenten zu erreichen. Ziel ist, dem Anle-
ger eine Partizipation an steigenden Markten zu erlauben
und dennoch gleichzeitig das Verlustrisiko im Fall sinken-
der Markte zu begrenzen. Die Absicherung des Mindest-
wertes bei paralleler Wahrnehmung von Kursgewinnchan-
cen wird durch Umschichtungen zwischen der Wertsteige-
rungskomponente und der Kapitalerhaltkomponente je
nach Marktlage vorgenommen. Bei steigenden Kursen
steigt im Allgemeinen auch der Anteil der Wertsteige-
rungskomponente im Fonds. Im Gegenzug wird der Anteil
der Kapitalerhaltkomponente reduziert. In Zeiten fallender
Markte wird demgegenlber der Anteil der Wertsteige-
rungskomponente reduziert und der Anteil der Kapitaler-
haltkomponente erhdht.

Der Fonds verfligt Uiber einen Mechanismus, der am Ende
eines jeden Monats einen Mindestwert von 80 % des Net-
to-Inventarwerts vom letzten Bewertungstag des Vormo-
nats sichert. Der Mechanismus und seine Auswirkung auf
den Garantiewert sind unten unter ,Garantie“ naher be-
schrieben.

Um einen Schutz vor extremen Verlusten der risikoreiche-
ren Komponenten innerhalb eines sehr kurzen Zeitrau-
mes, in dem es der Gesellschaft nicht mdéglich ist, ent-
sprechende Gegengeschafte zu tatigen, zu gewahrleisten,
legt der Fonds auch regelmaRig in derivative Instrumente
an, die in einem solchen Verlustfall die Wertverluste ab ei-
ner gewissen Grenze kompensieren.

DWS Funds Invest NachhaltigkeitsStrategie Aktien
Global LC

WKN: DWSO0DC — ISIN: LU0275643053

Risikoklasse 4

Verwaltungsgesellschaft: DWS Investment S.A. (Luxemburg)
Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitk des Fonds DWS Funds Invest
NachhaltigkeitsStrategie Aktien Global ist die Erwirtschaf-
tung einer Wertsteigerung in Euro.

Dabei kann der Fonds in solche Anlagen investieren, die
sich nach Ansicht des Fondsmanagements durch einen
hohen Ertrags- bzw. Substanzwert auszeichnen. Hierzu
kénnen zum Beispiel Kennzahlen wie das Kurs-Buchwert-
oder das Kurs-Cash-Flow-Verhéltnis und andere zu Hilfe
genommen werden.

Dartber hinaus kann der Fonds auch in alle nachfolgend
beschriebenen Anlageklassen investieren.

Der Fonds DWS Funds Invest NachhaltigkeitsStrategie
Aktien Global kann flexibel in verzinsliche Wertpapiere,
Wandelanleihen, Optionsanleihen, Partizipations- und Ge-
nussscheine, Aktien, Aktien- und Indexzertifikate, Aktien-
anleihen, Optionsscheine, Geldmarktinstrumente, liquide
Mittel und in Anteile an Organismen fir gemeinsame An-
lagen in Wertpapieren, die von einem Unternehmen der
DWS / Deutsche Bank Gruppe oder anderen Emittenten
aufgelegt wurden, bzw. bdrsengehandelte und EU-
richtlinienkonforme Fonds (ETF - Exchange Traded
Funds) investieren sowie in die jeweiligen Derivate aller
vorherigen Instrumente bzw. Derivate auf Indizes.

Das Fondsvermégen wird Uberwiegend in Wertpapieren
internationaler Emittenten angelegt, deren Schwerpunkt
auf Okologischen und sozialen Gesichtspunkten sowie
Corporate Governance (ESG) liegt. Im Rahmen des Wert-
papierauswahlprozesses der speziellen ESG-Strategie
des Fonds wird die Performance jedes potenziellen Emit-
tenten unabhangig von seinem finanziellen und wirtschaft-
lichen Erfolg anhand verschiedener ESG-Kriterien bewer-
tet. Diese beziehen sich unter anderem auf folgende
Themen:
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Umwelt

e Soziales
e Corporate Governance

Fir Bewertungszwecke hat die DWS ihre eigene Bewer-
tungsmethodik (DWS ESG Engine) entwickelt und imple-
mentiert, welche als umfassendes ESG-Analyse-Tool
dient. Die DWS ESG Engine analysiert, integriert und ver-
arbeitet ESG-Daten aus verschiedenen Quellen — bei-
spielsweise intern erfasste ESG-Daten, externe Daten von
mehreren fiihrenden ESG-Datenanbietern sowie Daten
aus oOffentlich zuganglichen Quellen — in Bezug auf die
Einhaltung der vorgegebenen ESG-Kriterien durch die je-
weiligen Emittenten. Die erfassten Daten werden anhand
einer mehrstufigen Bewertungsmethode beurteilt. Unter
anderem werden die Kategorien ,Kontroverse Sektoren®,
.Kontroverse Waffen“, ,Einhaltung von Normen“ und die
Bewertung innerhalb einer Vergleichsgruppe zur allgemei-
nen ESG-Qualitdt und zum Klimarisiko einbezogen. Die
DWS ESG Engine ermittelt folglich ein eigenes kombinier-
tes Rating, ein ,Best-in-Class“-Rating einzelner Emittenten
im Vergleich zu ihren Vergleichsgruppen. Emittenten, die
im Hinblick auf die vorgenannten Bewertungskriterien und
ihre Branchenkollegen schlechter abschneiden, werden im
Allgemeinen nicht in den Anlageprozess einbezogen.

Die DWS ESG Engine ermdglicht damit ein automatisier-
tes und individuelles Screening nach Emittenten, die von
Anlegern mdéglicherweise als kontrovers erachtet werden
oder die erhebliche ESG bezogene Risiken und/oder
Chancen bergen, welches durch ein Best-in-Class-
Screening erweitert wird. Der Fondsmanager stitzt die
Wertpapierauswahl auf solche Emittenten, die in der aus
der Anwendung der DWS ESG Engine resultierenden Be-
wertung als positiv eingestuft werden. Ausfihrliche Infor-
mationen zur Funktionsweise der DWS ESG Engine, ihrer
Integration in den Anlageprozess und die Auswahl-
kriterien kdnnen auf der Website

www.dws.com/solutions/esg
abgerufen werden.

Zusatzlich zu der auf ESG-Daten basierten Wertpapier-
auswahl wird ein Dialog im Hinblick auf eine Verbesserung
der Corporate Governance und ein nachhaltiges und sozi-
ales Management mit den Emittenten eingeleitet. Dieser
Dialog kann auch durch Stimmrechtsvertretung ausgelibt
werden (,Engagement‘-Strategie). Diese Engagement-
Strategie wird in Ubereinstimmung mit Artikel 48 des o.g.
Gesetzes von 2010 umgesetzt.

Sofern das Fondsvermdégen in Anteile an Organismen fir
gemeinsame Anlagen in Wertpapieren investiert wird,
kénnen insbesondere Anteile an in- und auslandischen
Aktienfonds, gemischten Wertpapierfonds, Wertpapierren-
tenfonds, Fonds nach Teil | dieses Gesetzes von 2010,
die in den internationalen Rohstoffbereich investieren,
Geldmarktfonds sowie Geldmarktfonds mit kurzer Lauf-
zeitstruktur erworben werden. Je nach Einschatzung der
Marktlage kann das Fondsvermdgen auch vollstéandig in
einer dieser Fondskategorien oder einem der o0.g. Wertpa-
piere bzw. Derivate angelegt werden.

Das Fondsvermdgen kann darlber hinaus in allen ande-
ren zulassigen Vermogenswerten angelegt werden.

Der Fonds folgt einer dynamischen Wertsicherungsstrate-
gie, bei der laufend marktabhangig zwischen der Wert-
steigerungskomponente (z. B. bestehend aus risikoreiche-
ren Fonds wie Aktien- und riskanteren Rentenfonds, Di-
rektanlagen in oder Derivate auf risikoreichere Komponen-
ten wie Aktien und riskantere Rentenpapiere) und der Ka-
pitalerhaltkomponente (z. B. bestehend aus weniger risi-
koreichen Renten-/Geldmarktpublikumsfonds bzw. Direkt-
anlagen in oder Derivate auf weniger risikoreiche Renten-/
Geldmarktpapiere) umgeschichtet wird. So wird versucht,
einen Mindestwert sicherzustellen und zugleich eine még-
lichst hohe Partizipation an Kurssteigerungen in den Wert-
steigerungskomponenten zu erreichen. Ziel ist, dem Anle-
ger eine Partizipation an steigenden Markten zu erlauben
und dennoch gleichzeitig das Verlustrisiko im Fall sinken-
der Markte zu begrenzen. Die Absicherung des Mindest-
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wertes bei paralleler Wahrnehmung von Kursgewinnchan-
cen wird durch Umschichtungen zwischen der Wertsteige-
rungskomponente und der Kapitalerhaltkomponente je
nach Marktlage vorgenommen. Bei steigenden Kursen
steigt im Allgemeinen auch der Anteil der Wertsteige-
rungskomponente im Fonds. Im Gegenzug wird der Anteil
der Kapitalerhaltkomponente reduziert. In Zeiten fallender
Markte wird demgegenlber der Anteil der Wertsteige-
rungskomponente reduziert und der Anteil der Kapitaler-
haltkomponente erhoht.

Der Fonds verfiigt Gber einen Mechanismus, der am Ende
eines jeden Monats einen Mindestwert von 80 % des Net-
to-Inventarwerts am letzten Bewertungstag des Vormo-
nats sichert. Der Mechanismus und seine Auswirkung auf
den Garantiewert sind unten unter dem nachfolgenden
Abschnitt ,Garantie“ naher beschrieben.

Um einen Schutz vor extremen Verlusten der risikoreiche-
ren Komponenten innerhalb eines sehr kurzen Zeitrau-
mes, in dem es der Gesellschaft nicht mdglich ist, ent-
sprechende Gegengeschafte zu tatigen, zu gewahrleisten,
legt der Fonds auch regelmaRig in derivative Instrumente
an, die in einem solchen Verlustfall die Wertverluste ab ei-
ner gewissen Grenze kompensieren.

Die Angaben zur Transparenz bei Férderung 6kologischer
und sozialer Merkmale kdnnen Sie dem Verkaufsprospekt
der DWS entnehmen. Sie finden diesen auch auf unserer
Internetseite (www.generali.de/fondsauswahl).

Garantie fiir die Fonds DWS Funds Invest ZukunftsStra-
tegie und DWS Funds Invest NachhaltigkeitsStrategie
Aktien Global LC

Die Verwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A. garantiert
fur die Fonds DWS Funds Invest ZukunftsStrategie und DWS
Funds Invest NachhaltigkeitsStrategie Aktien Global jeweils,

dass der Anteilwert des jeweiligen Fonds zuzlglich etwaiger
Ausschittungen (,Garantiewert") am Ende eines jeden Mo-
nats nicht unter 80 % des am letzten Bewertungstag des
Vormonats ermittelten Netto-Inventarwertes liegt. Sollte der
Garantiewert nicht erreicht werden, wird die DWS Invest-
ment S.A. den Differenzbetrag aus eigenen Mitteln in das
Fondsvermdgen einzahlen. Der Garantiewert wird jeweils am
letzten Bewertungstag eines Monats ermittelt und gilt fir den
letzten Bewertungstag des jeweils folgenden Kalendermo-
nats. Der Garantiewert entspricht 80 % des Netto-Inventar-
wertes am letzten Bewertungstag des jeweiligen Vormonats.
Sobald mit dem Ende eines Monats fir den Folgemonat ein
neuer Garantiewert ermittelt wurde, verliert der vorherige
Garantiewert seine Giultigkeit.

Die Garantie dient ausschlieRlich einer kurzfristigen Absiche-
rung eines Mindest-Netto-Inventarwertes. Langfristig ergibt
sich hieraus keine wirksame Absicherung des Netto-Inventar-
wertes. Anleger sollten sich bewusst sein, dass die Wertsi-
cherung sich nur auf den Garantiezeitpunkt bezieht. Der An-
teilwert kann bis zum jeweiligen Garantiezeitpunkt bei Verkau-
fen auch unter dem jeweils geltenden Garantieniveau liegen.
Sofern steuerliche Anderungen innerhalb des Garantiezeit-
raums die Wertentwicklung des Fonds negativ beeinflussen,
ermaBigt sich die Garantie um den Betrag, den diese Diffe-
renz einschlieRlich entgangener markt- und laufzeitgerechter
Wiederanlage pro Anteil ausmacht. Die genaue Hohe des
jeweiligen Garantiewertes und der jeweils gliltige Garantie-
zeitpunkt kénnen bei der Verwaltungsgesellschaft und den
Zahlstellen erfragt werden und werden in den Halbjahres- und
Jahresberichten verdffentlicht.

Die dem Versicherungsnehmer aus dem Versicherungsver-
trag von uns, der Generali Deutschland Lebensversiche-
rung AG, garantierten Leistungen bleiben von den o. g. Ein-
schrankungen unberihrt.

Fondsiubersicht mit den Anlageschwerpunkten und der Wertentwicklung der Fonds in den letzten Jahren

Um lhnen einen Eindruck zu geben, mit welchen Chancen und Risiken die Entwicklung des Fondsguthabens lhrer Versicherung
verbunden ist, haben wir nachfolgend die Wertentwicklung der Fonds jeweils zum Jahresende dargestellt. Dabei haben wir die
die — grundsatzlich vollen — Jahre seit Auflage des Fonds berticksichtigt.

Die Wertentwicklung fir die einzelnen Jahre wurde nach der Methode des Bundesverbandes Deutscher Investment-
Gesellschaften e. V. (BVI-Methode) errechnet. Sie beruht auf der Annahme eines einmalig angelegten Betrags ohne Beriick-
sichtigung eines Ausgabeaufschlags. Ertragsausschittungen werden zum Anteilwert am Ausschittungstag wiederangelegt. Die
Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen fur die Zukunft. Selbstverstandlich besteht das Risiko, dass
zuklinftig auch hoéhere Verluste entstehen kdnnen — aber auch die Chance auf bessere Ergebnisse. Hierbei ist zu beriicksichti-
gen, dass sich Wertverluste, aber auch Gewinne am Ende des Ansparvorganges starker auswirken als zu Beginn, da sie das
gesamte angesparte Fondsguthaben beeinflussen.

Alle wichtigen Fondsdaten und die aktuelle Wertentwicklung der fur lhren Vertrag gewahlten Investmentfonds haben wir auf
unserer Homepage www.generali.de fiir Sie zusammengestellt.

Fonds / Fondskiirzel | Anlageschwerpunkt Wertentwicklung in Prozent fiir das Jahr

2011 2012| 2013| 2014 2015| 2016| 2017| 2018| 2019| 2020

Dachfonds mit Garantie

DWS Funds Invest |GQ | Garantiefonds, speziell zugeschnitten auf| -5,4| +8,6|+15,9] +9,4| +20| +4,6| +55| -6,7|+17,2| -6,8
ZukunftsStrategie die Anforderungen der Garantiezusage
DWS Funds Invest |GT | Garantiefonds, speziell zugeschnitten auf| -5,2| +3,0| -2,2| +44| -71| +41 +28| -68|+16,9|-108
Nachhaltigkeits- die Anforderungen der Garantiezusage
Strategie Aktien
Global LC
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Sofern Guthaben in unserem sonstigen Sicherungsvermdogen
investiert ist (sicherheitsorientiertes Guthaben), beriicksichti-
gen wir bei der Kapitalanlage Nachhaltigkeitsrisiken und ver-
meiden Investitionen in Vermdgenswerte mit potenziell nega-
tiven Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Unsere Kapi-
talanlage unterliegt den gruppenweiten ESG-Richtlinien. Dies
bedeutet, dass nicht in Sektoren und Firmen investiert werden
darf, wenn auf sie die nachstehend genannten Belange zu-
treffen. Bereits getatigte Investitionen unterliegen bei Eintritt
dieser Umstande einer besonderen Beobachtung.

Folgende Aspekte und/oder Geschéftsbereiche sind hierbei
im Rahmen der ESG-Belange insbesondere relevant:

e Beteiligungen an Unternehmen, die mdglicherweise gegen
die Grundsatze des ,Global Compact® der Vereinten Nati-
onen verstolien,

o die Beteiligung an Unternehmen, die schwere Umwelt-
schaden verursachen oder mit Korruption und Bestechung
in Verbindung gebracht werden,

o die Beteiligung an Unternehmen, die an Investitionen in
die Kohle- und Teersandindustrie sowie Ristungs- und
Waffenindustrie beteiligt sind oder die an der Herstellung
und Verbreitung kontroverser Waffen wie Streubomben,
Antipersonen-Landminen, Atomwaffen sowie biologische
und chemische Waffen beteiligt sind.

Zudem sind wir Mitglied bei der ,Net-Zero Asset Owner Alli-
ance”. Diese Allianz zielt darauf ab, ihre Portfolios auf ein
1,5°C-Szenario anzupassen. Die Mitglieder haben sich ver-
pflichtet, ihre Anlageportfolios bis zum Jahr 2050 auf Netto-
Null-Emissionen umzustellen einhergehend mit einem maxi-
malen Temperaturanstieg von 1,5°C Uber vorindustriellem
Niveau.

Auch haben wir Anfang 2019 eine technische Note herausge-
geben, welche besagt, dass kohlebezogene Aktivitaten nicht
erweitert werden und keine neuen Investments in ,Kohle*
getatigt werden. Zudem soll die bestehenden Investitionen im
Kohlesektor abgebaut werden.

Nachteilige Nachhaltigkeitsrisiken, die sich auf Investitions-
entscheidungen fir die Kapitalanlage auswirken kénnen, wie
zum Beispiel Veranderung der Vermoégenswerte durch Kili-
mawandel oder durch Verscharfung von Regulierungen finden
bei der Investitionsentscheidung Berlcksichtigung und wer-
den regelmaRig neu bewertet und hinterfragt.

Investitionen in nachhaltige Investments bringen, wie alle
Investments, Chancen und Risiken mit sich. Der Wert einer
Anlage und Ertrage daraus kénnen sinken oder steigen.

Die nachstehenden Angaben Uber die Steuerregelungen und
die staatliche Foérderung von Altersvorsorgevertrdgen gelten
insoweit, als das deutsche Steuerrecht Anwendung findet.

Bei den Ausfuhrungen handelt es sich lediglich um allgemeine
Angaben. Verbindliche Auskilnfte Uber die steuerliche Be-
handlung von Beitrdgen oder Versicherungsleistungen dirfen
Ihnen auler dem zustdndigen Finanzamt nur die im Steuer-
beratungsgesetz bezeichneten Personen (insbesondere Steu-
erberater) erteilen. Unsere Vermittler sind nicht befugt, Sie
steuerlich zu beraten. Fur die Richtigkeit und Vollstandigkeit
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dieser Informationen sowie fir Angaben von Vermittlern zu
steuerlichen Fragen ubernehmen wir keine Haftung.

Die Ausfuhrungen entsprechen dem Stand Dezember 2020
der Steuergesetzgebung. Die Anwendung der Steuerregelun-
gen auf den jeweiligen Vertrag kann sich auch wahrend der
Laufzeit des Vertrags noch andern. Insbesondere kann sich
aus der Anderung von Gesetzen, Verordnungen und Verwal-
tungsanweisungen oder auch der Rechtsprechung wahrend
der weiteren Vertragslaufzeit sowie durch einvernehmliche
Vertragsanderungen eine abweichende steuerliche Behand-
lung ergeben.

A Einkommensteuer

(1) Riesterrente Strategie Plus nach Tarif 6RG als Al-
tersvorsorgevertrag gemaR § 1 AltZertG

a) Staatliche Forderung der Beitrdage

Von der Finanzverwaltung wird jahrlich — in Abhangigkeit von
den individuell gezahlten Altersvorsorgebeitragen (fir die
Hauptversicherung und eine evtl. eingeschlossene Berufsun-
fahigkeits-Zusatzversicherung) und sofern die personlichen
Voraussetzungen gegeben sind — auf Antrag eine Zulage auf
den Altersvorsorgevertrag des Zulageberechtigten geleistet.
Diese Zulage setzt sich zusammen

e aus einer Grundzulage in Hohe von jahrlich 175 €

e und ggdf. aus einer Kinderzulage (je Kind, fir das fir min-
destens einen Monat des Beitragsjahres Kindergeld ge-
zahlt wird) in Hohe von jahrlich 185 € fir Kinder, die vor
dem 01.01.2008 geboren sind, bzw. in Hohe von jahrlich
300 € fir Kinder, die ab dem 01.01.2008 geboren sind.

Fir unmittelbar Zulageberechtigte, die zu Beginn des ersten
Beitragsjahres, fir das sie die Altersvorsorgezulage beantra-
gen, das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erhdht
sich die Grundzulage einmalig um einen Betrag von 200 €
(sog. Berufseinsteiger-Bonus).

Die volle Grund- und Kinderzulage sowie der volle Berufsein-
steiger-Bonus werden gewahrt, wenn im jeweiligen Kalender-
jahr der Mindesteigenbeitrag gezahlt worden ist. Er belauft
sich auf jahrlich 4 % des Vorjahreseinkommens (rentenversi-
cherungspflichtiger Arbeitslohn, Besoldung, Amtsbezuge etc.)
— héchstens 2.100 € — abzuglich der vorgenannten in Betracht
kommenden Zulagen. Fur Landwirte ist das Einkommen des
Vorvorjahres malRgeblich. Der jahrliche Eigenbetrag muss
zudem mindestens einen so genannten Sockelbetrag von
60 € erreichen.

Wird der Mindesteigenbeitrag nicht erreicht, wird die Zulage
bzw. der Berufseinsteiger-Bonus im entsprechenden Verhalt-
nis gekiirzt, also nur anteilig gewahrt.

Haben Ehegatten / eingetragene Lebenspartner, die nicht
dauernd getrennt leben und beide ihren Wohnsitz oder ge-
woéhnlichen Aufenthalt in einem Mitgliedstaat der Europai-
schen Union (EU) oder einem Staat des Europaischen Wirt-
schaftsraums (EWR) haben, jeweils einen auf ihren Namen
lautenden Altersvorsorgevertrag abgeschlossen und gehdrt
einer der Ehegatten / eingetragenen Lebenspartner nicht zu
dem nach § 10a Abs. 1 EStG begunstigten Personenkreis,
erhalt auch dieser die volle Zulage auf den eigenen Altersvor-
sorgevertrag, solange dessen Auszahlungsphase noch nicht
begonnen hat, wenn er zugunsten dieses Altersvorsorgever-
trages im jeweiligen Beitragsjahr mindestens 60 € leistet und
der unmittelbar zulageberechtigte Ehegatte / eingetragene
Lebenspartner seinen Mindesteigenbeitrag unter Berlcksich-
tigung der den Ehegatten / eingetragenen Lebenspartnern
insgesamt zustehenden Zulagen erbringt (mittelbare Zulage-
berechtigung).

Die Beitrage fir die zusatzliche private Altersvorsorge kénnen
bei der Einkommensteuerveranlagung als Sonderausgaben
nach § 10a EStG bis zu dem gesetzlich vorgesehenen
Hochstbetrag von jahrlich 2.100 € geltend gemacht werden.
Dieser Betrag erhoht sich ggf. um den Mindestbeitrag von
60 € eines nur mittelbar zulageberechtigten Ehegatten / ein-
getragenen Lebenspartners. Der Sonderausgabenabzug kann
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die Beantragung einer Zulage aber nicht ersetzen. Zu den
beglinstigten Aufwendungen gehéren innerhalb der Hochst-
grenze des § 10a Abs. 1 EStG nicht nur die vom Steuerpflich-
tigen selbst geleisteten Altersvorsorgebeitrédge, sondern auch
der ihm zustehende Zulagenanspruch. Das zustandige Fi-
nanzamt prift, ob der Sonderausgabenabzug flir den Zulage-
berechtigten im Vergleich zur Zulagenférderung gunstiger ist.
Ubersteigt die aus dem Sonderausgabenabzug sich ergeben-
de Steuerersparnis den Anspruch auf Zulage, wird der Diffe-
renzbetrag zur Zulage dem Begunstigten mit der Veranlagung
zur Einkommensteuer erstattet; dabei wird ein eventueller
Berufseinsteigerbonus nicht bericksichtigt.

Der Sonderausgabenabzug steht Ehegatten / eingetragenen
Lebenspartnern, die beide unmittelbar begtinstigt sind, unbe-
schrankt einkommensteuerpflichtig sind und nicht dauernd
getrennt leben, jeweils gesondert zu. Ein nur mittelbar zula-
geberechtigter Ehegatte / eingetragener Lebenspartner kann
nicht den zusatzlichen Sonderausgabenabzug in Anspruch
nehmen. Seine Altersvorsorgebeitrage kénnen jedoch von
dem unmittelbar beginstigten Ehegatten / eingetragenen
Lebenspartner im Rahmen seines Sonderausgabenabzugs
nach § 10a EStG geltend gemacht werden.

b) Altersvorsorge-Eigenheimbetrag fiir eine wohnungs-
wirtschaftliche Verwendung

Der Zulageberechtigte kann das in seinem Altersvorsorgever-
trag angesparte geforderte Altersvorsorgevermdgen bis zum
Beginn der Auszahlungsphase vollstandig oder, wenn das
verbleibende geférderte Restkapital mindestens 3.000 € be-
tragt, auch teilweise fir folgende Zwecke verwenden (Alters-
vorsorge (AV)-Eigenheimbetrag gemaR § 92a EStG):

e unmittelbar zur Anschaffung oder Herstellung einer Woh-
nung oder zur Tilgung eines zu diesem Zwecke aufge-
nommenen Darlehens, wenn das dafiir enthommene Kapi-
tal mindestens 3.000 € betragt, oder

e unmittelbar fir den Erwerb von Geschaftsanteilen (Pflicht-
anteilen) an einer eingetragenen Genossenschaft fur die
Selbstnutzung einer Genossenschaftswohnung oder zur
Tilgung eines zu diesem Zwecke aufgenommenen Darle-
hens, wenn das dafir entnommene Kapital mindestens
3.000 € betragt, oder

e fir die Finanzierung eines Umbaus einer Wohnung, wenn
das dafiir entnommene Kapital im Falle eines Umbaus in-
nerhalb von drei Jahren nach der Anschaffung oder Her-
stellung der Wohnung mindestens 6.000 €, ansonsten
mindestens 20.000 € betragt.

Es muss sich hierbei um eine Wohnung im eigenen Haus,
eine Eigentumswohnung, eine Genossenschaftswohnung
oder eine Wohnung mit lebenslangem Dauerwohnrecht han-
deln, die in einem EU-/EWR-Staat liegt und die der Zulagebe-
rechtigte als Hauptwohnsitz oder Lebensmittelpunkt nutzt.

Als Grundlage fir die nachgelagerte Besteuerung des AV-
Eigenheimbetrags (vgl. Abschnitt d)) hat die Zentrale Zula-
genstelle fiir Altersvermégen (ZfA) den entnommenen Betrag
in einem so genannten Wohnférderkonto zu erfassen. Der
Gesamtbetrag auf diesem Konto ist in der Ansparphase je-
weils zum Ende eines Kalenderjahres, letztmals fur das Ka-
lenderjahr, in dem die Auszahlungsphase beginnt, um 2 % zu
erhéhen.

Der Zulageberechtigte ist nicht verpflichtet, einen entnomme-
nen AV-Eigenheimbetrag zurlckzuzahlen, kann jedoch bis
zum Beginn der Auszahlungsphase jederzeit das Wohnfor-
derkonto durch Sonderzahlungen zurtckfihren. Diese gelten
nicht als férderberechtigte Altersvorsorgebeitrage, stellen
aber geférdertes Altersvorsorgevermogen dar.

Die Entnahme eines AV-Eigenheimbetrags hat der Zulagebe-
rechtigte spatestens zehn Monate vor Beginn der Auszah-
lungsphase bei der Zentralen Zulagenstelle zu beantragen
und dabei die notwendigen Nachweise zu erbringen; das
genaue Verfahren ist in § 92b EStG geregelt. Sobald wir von
der Zentralen Zulagenstelle dariiber informiert worden sind,
bis zu welcher Héhe wir einen AV-Eigenheimbetrag auszah-
len kénnen, nehmen wir die Auszahlung vor.
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c) Riickzahlungspflicht bei schadlicher Verwendung
der Fordermittel

Wird bei einem Altersvorsorgevertrag das angesparte gefor-
derte Altersvorsorgevermdgen nicht als lebenslange Rente
ausgezahlt bzw. nicht als Kleinbetragsrente abgefunden, liegt
grundsatzlich eine so genannte schadliche Verwendung vor
(§ 93 Abs. 1 EStG). Als unschadlich gelten jedoch

e die einmalige Teilkapitalabfindung von bis zu 30 % des
Verrentungskapitals bei Rentenbeginn,

¢ die unmittelbare Ubertragung des geférderten Kapitals auf
einen anderen Altersvorsorgevertrag des Zulageberechtig-
ten,

e im Falle eines Versorgungsausgleichs nach einer Ehe-
scheidung / Aufhebung einer eingetragenen Lebenspart-
nerschaft die Ubertragung von geférdertem Kapital auf ei-
nen Altersvorsorgevertrag oder eine nach § 82 Abs. 2
EStG begunstige betriebliche Altersversorgung der aus-
gleichsberechtigten Person,

e im Todesfall die Zahlung einer Hinterbliebenenrente an
einen versorgungsberechtigten Hinterbliebenen bzw. die
Ubertragung des geférderten Kapitals auf einen Altersvor-
sorgevertrag des versorgungsberechtigten Ehegatten / ein-
getragenen Lebenspartners,

¢ die Entnahme eines AV-Eigenheimbetrags.

Eine schadliche Verwendung ist insbesondere dann gegeben,
wenn

e es aufgrund einer Vertragskiindigung zu einer Auszahlung
von angesammeltem Kapital kommt,

e Kapital im Todesfall ausgezahlt wird,

e bei Tod der versicherten Person wahrend der Rentenga-
rantiezeit die bis zu ihrem Ablauf noch ausstehenden ga-
rantierten Renten weitergezahlt werden,

e der Vertrag im Rahmen des Versorgungsausgleichs nach
einer Ehescheidung / Aufhebung einer eingetragenen Le-
benspartnerschaft extern geteilt und dabei geférdertes
Kapital nicht auf einen Altersvorsorgevertrag, eine nach
§ 82 Abs.2 EStG beglnstige betriebliche Altersversor-
gung, die Versorgungsausgleichskasse oder die gesetzli-
che Rentenversicherung tbertragen wird oder

e der Zulageberechtigte seinen Wohnsitz oder gewdéhnli-
chen Aufenthalt in einen Staat aul3erhalb der EU oder des
EWR (EU-/EWR-Ausland) verlegt (§ 95 EStG).

Die schadliche Verwendung flhrt regelmaRig zu einer Rick-
zahlungsverpflichtung der Zulagen sowie der dariber hinaus
gehenden Steuerermafigungen, soweit sie auf das ausge-
zahlte gefoérderte Altersvorsorgevermdgen entfallen (steuerli-
che Férdermittel).

Entsprechend muss der Anbieter des Altersvorsorgevertrags
die Zentrale Zulagenstelle iber die schadliche Verwendung
informieren. Die Zentrale Zulagenstelle ermittelt daraufhin den
Ruckzahlungsbetrag. Dieser wird nicht an den Zulageberech-
tigten Uiberwiesen, sondern direkt an die Zentrale Zulagenstel-
le.

Bei einer Verlegung des Wohnsitzes oder gewdhnlichen Auf-
enthalts in das EU-/EWR-Ausland besteht die Mdglichkeit, die
Rickzahlung bis zur Auszahlung der Vorsorgeleistung zu
stunden. Dabei fallen Stundungszinsen an. Bei Erhalt der
Leistung sind dann mindestens 15 % des monatlichen Ver-
sorgungsbetrages zur Tilgung des gestundeten Rilckzah-
lungsbetrages zu zahlen.

d) Besteuerung der Leistungen

Bei einer Riesterrente Strategie Plus nach Tarif 6RG unterlie-
gen lebenslange Alters- oder Hinterbliebenenrenten, Berufs-
unfahigkeitsrenten sowie nicht forderschadliche (Teil-
)Kapitalabfindungen zu Rentenbeginn als sonstige Einkiinfte
grundsatzlich in vollem Umfang mit dem persénlichen Steuer-
satz der Einkommensteuer (nachgelagerte Besteuerung; § 22
Nr.5 Satz 1 EStG). Dies gilt jedoch nur insoweit, als diese
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Leistungen auf Altersvorsorgebeitragen beruhen, die nach
§ 10a oder Abschnitt XI EStG gefordert worden sind.

Hingegen unterliegen lebenslange Rentenzahlungen, die auf

nicht geférderten Beitragen beruhen, nur mit dem Ertragsan-

teil gemalk § 22 Nr.1 Satz 3 a) bb) EStG der Einkommen-

steuer. Zu den nicht geférderten Beitrdgen z8hlen die Betra-

ge,

o die zugunsten eines Altersvorsorgevertrags in einem Bei-
tragsjahr eingezahlt werden, in dem der Versicherungs-
nehmer nicht zu dem beglinstigten Personenkreis gehort,

o fir die der Versicherungsnehmer keine Zulagen und kei-
nen steuerlichen Vorteil aus dem Sonderausgabenabzug
nach § 10a EStG erhalten hat, oder

e die aufgrund des jeweiligen Hochstbetrags fir den Son-
derausgabenabzug nach § 10a Abs. 1 EStG nicht mehr
geférdert werden (Uberzahlungen).

Die Hohe des Ertragsanteils hangt vom vollendeten Lebens-
jahr der versicherten Person bei Rentenbeginn (Rentenbe-
ginnalter) ab. Nachfolgend sind fir einige Rentenbeginnalter
(in Jahren) die zugehorigen Ertragsanteile beispielhaft ange-
geben:

Rentenbeginnalter | 60 | 61 | 62 | 63 |
Ertragsanteil (in%) | 22 | 22 | 21 | 20 |

Mit dem Ertragsanteil werden nur die Ertrage aus den laufen-
den Renten erfasst; in den Renten enthaltene Ertrage, die
wahrend der Zeit bis zum Beginn der Rentenzahlung erzielt
wurden, bleiben steuerfrei. Werden die mit dem Ertragsanteil
zu versteuernde Renten nach dem Tod der versicherten Per-
son wahrend einer Rentengarantiezeit weitergezahlt, unterlie-
gen die Renten der Garantiezeit weiterhin mit dem Ertragsan-
teil der Einkommensteuer.

Renten aus Berufsunfahigkeits-Zusatzversicherungen, die auf
nicht geforderten Beitragen beruhen, sind als zeitlich begrenz-
te Leibrenten mit dem Ertragsanteil aus § 55 Einkommen-
steuer-Durchfihrungsverordnung (EStDV) zu versteuern.
Nachfolgend sind fiir einige mégliche Laufzeiten der Berufs-
unfahigkeitsrente die zugehodrigen Ertragsanteile beispielhaft
angegeben:

Laufzeit (inJahren) | 1 | 2 | 3| 6| 9 ]12]15]18]21
Ertragsanteil in%) [ 0 [ 1 [ 2 | 7 [10[14[16]19] 22

Ferner ist bei einer Kapitalauszahlung, die auf nicht geférder-
ten Beitragen beruht, der Unterschiedsbetrag zwischen der
Versicherungsleistung und der Summe der auf sie entrichte-
ten Beitrage (Ertrage) einkommensteuerpflichtig. Erfolgt die
Auszahlung dieser Ertrdge erst nach Vollendung des
62. Lebensjahres des Steuerpflichtigen und hat der Vertrag im
Zeitpunkt der Auszahlung mindestens zwolf Jahre bestanden,
ist nur die Halfte dieses Unterschiedsbetrags der Besteuerung
zugrunde zu legen. Bei einer teilweisen Kapitalauszahlung gilt
das nicht geférderte Kapital als zuerst ausgezahlt. Im Todes-
fall ist eine Kapitalauszahlung, die auf nicht geférderten Bei-
tragen beruht, stets einkommensteuerfrei.

Im Falle einer schadlichen Verwendung von geférdertem
Kapital (siehe Abschnitt c)) unterliegt die zugehdérige Leistung
— nach Abzug der darauf entfallenden Zulagen — der gleichen
Besteuerung wie die entsprechende Leistung aus nicht gefor-
dertem Kapital.
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Hat der Zulageberechtigte einen AV-Eigenheimbetrag ent-
nommen und endet die Versicherung durch Kindigung oder
Tod, gilt der auf dem Wohnférderkonto erreichte Betrag als
zugeflossene Leistung, die voll zu versteuern ist. Damit er-
lischt dieses Konto. Nutzt der Zulageberechtigte die Woh-
nung, fur die er den AV-Eigenheimbetrag entnommen hat,
nicht nur voribergehend nicht mehr zu eigenen Wohnzwe-
cken, hat er uns bzw. — in der Auszahlungsphase — der Zent-
ralen Zulagenstelle den Zeitpunkt mitzuteilen, ab dem er die
Wohnung aufgegeben hat. Auch in diesem Fall wird das
Wohnférderkonto aufgeldst, und der Auflésungsbetrag unter-
liegt der Einkommensteuer nach § 22 Nr. 5 Satz 1 EStG.

Das Wohnforderkonto vermindert sich grundsatzlich ab dem
Ende des Rentenbeginnjahres bis zum vollendeten
85. Lebensjahr des Zulageberechtigten in jahrlich gleichen
Betrdgen. Diese Minderungsbetrage sind im jeweiligen Ka-
lenderjahr in voller Hohe einkommensteuerpflichtig. Der Zula-
geberechtigte kann jedoch jederzeit in der Auszahlungsphase
von der Zentralen Zulagenstelle verlangen, dass ein beste-
hendes Wohnférderkonto anstelle einer regelmaRigen Minde-
rung vollstandig aufgelést wird. In diesem Falle unterliegt der
Auflésungsbetrag zu 70 % der Einkommensteuer. Sollte der
Zulageberechtigte die Wohnung innerhalb der ersten zehn
Jahre ab dem Beginn der Auszahlungsphase nicht mehr zu
eigenen Wohnzwecken nutzen, ist das Eineinhalbfache des
noch nicht erfassten Auflésungsbetrags, d. h. weitere 45 %
des Auflésungsbetrags, zu versteuern. Bei einer Aufgabe der
Wohnung zwischen dem 10. und 20. Jahr nach Beginn der
Auszahlungsphase betragt die Nachversteuerung 30 % des
Auflésungsbetrags.

(2) Riesterrente Strategie Plus nach Tarif 6RG mit plan-
méRiger Erh6hung nach dem Dynamikplan als Al-
tersvorsorgevertrage gemaf § 1 AltZertG

Fir Rentenversicherungen mit planmaRiger Erhéhung nach
dem Dynamikplan, die als Altersvorsorgevertrag gemafR § 1
AltZertG anerkannt sind, gelten die Steuerregelungen aus
Abschnitt 1 in gleicher Weise.

B  Erbschaftsteuer (Schenkungsteuer)

Anspriiche oder Leistungen aus der Riesterrente Strategie
Plus nach Tarif 6RG unterliegen der Erbschaftsteuer, wenn
sie bei Tod des Versicherungsnehmers als Erwerb von Todes
wegen (z. B. aufgrund eines Bezugsrechts oder als Teil des
Nachlasses) erworben werden. Bei Erwerb von Anspriichen
oder Leistungen aufgrund einer Schenkung des Versiche-
rungsnehmers_unterliegen diese der Schenkungsteuer. Aller-
dings ist eine Ubertragung von Forderungen oder Eigentums-
rechten aus einer Riesterrente Strategie Plus nach Tarif 6RG
steuerrechtlich ausgeschlossen.

Erhalt der Versicherungsnehmer die Versicherungsleistung,
ist sie nicht erbschaftsteuerpflichtig.

C  Versicherungsteuer

Beitrdge zu Rentenversicherungen sind in Deutschland nach
§ 4 Abs. 1 Nr. 5 Versicherungsteuergesetz von der Versiche-
rungsteuer befreit.

Im Ausland kann sich eine Versicherungsteuerpflicht der

Beitrage ergeben, z. B. bei privater Fortfihrung des Vertrags
nach Wegzug ins Ausland.
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GENERALI

Informationen zum Aufbau lhrer zusatzlichen privaten Altersvorsorge

Der Riickgang der jungen Bevdlkerung und ein deutlicher An-
stieg der Anzahl von Rentenempféangern stellt unser Sozial-
versicherungssystem zunehmend vor groRe Probleme. Das
Umlageverfahren, bei dem die jeweils arbeitende Generation
den Ruhestand der Rentner finanziert, stof3t an seine Gren-
zen. Deshalb hat der Bundestag im Rahmen der Rentenre-
form 2001 beschlossen, die gesetzliche Altersversorgung
durch zusatzliche private Altersvorsorge zu erganzen. Diese
zusatzliche private Altersvorsorge, die so genannte Riester-
Rente, wird seit 2002 vom Staat gefordert.

Wenn Sie
o Pflichtversicherte(r) in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung,

e Beamtin / Beamter oder

o Arbeiter(in) / Angestellte(r) im &ffentlichen Dienst mit einer
Zusatzversorgung etc. sind,

kénnen Sie die staatliche Férderung erhalten, indem Sie pri-
vat vorsorgen. Die Foérderung erfolgt grundsatzlich in Form
von Zulagen. Um diese in voller Héhe zu erhalten, missen
Sie jahrlich zusammen mit den Ihnen zustehenden Zulagen
4% Ihres rentenversicherungspflichtigen Bruttojahresver-
dienstes bzw. lhrer Besoldung und der Amtsbeziige des Vor-
jahres flr den privaten Altersvorsorgevertrag aufwenden. Zu-
satzlich kénnen Sie durch den Sonderausgabenabzug in Ho-
he der Sparbeitrage weitere Steuern sparen. Die steuerliche
Forderung durch Sonderausgabenabzug ist auf einen Jah-
resbeitrag von 2.100 € begrenzt.

Sind Sie verheiratet oder besteht eine eingetragene Lebens-
partnerschaft und sind Sie alleine unmittelbar férderberech-
tigt, so erlangt |hr Ehegatte bzw. eingetragener Lebens-
partner eine mittelbare Férderberechtigung, wenn auch er ei-
nen Altersvorsorgevertrag auf seinen Namen abschlie®t und
er zugunsten dieses Vertrags im jeweiligen Beitragsjahr min-
destens 60 € leistet. In diesem Fall kénnen Sie den Sonder-
ausgabenabzug nur einmal geltend machen und dabei bis
zum Hoéchstbetrag von 2.160 € gemeinsame Beitrage als
Sonderausgaben ansetzen. Sind Sie beide unmittelbar for-
derberechtigt, gilt pro Person ein Hochstbeitrag von 2.100 €.

Fur die Rentenleistungen aus geférderten Vertrdgen greift
das Prinzip der ,nachgelagerten Besteuerung“. Die Renten-
leistungen werden in der Auszahlungsphase mit dem dann
glltigen individuellen Steuersatz versteuert.

Bei Rentenbeginn kénnen Sie sich auferhalb der monatli-
chen Leistungen bis zu 30 % des vorhandenen Kapitals in ei-
ner Summe auszahlen lassen.

Sie als Versicherungsnehmer kénnen die Generali Deutsch-
land bevollmachtigen, den Zulagenantrag fir Sie zu stellen
(Dauerzulagenantrag). Dies konnen Sie bereits bei Vertrags-
abschluss tun. Sie missen die Zulage dann nicht mehr jahr-
lich beantragen. Mit der Bevollmachtigung werden die zula-
genrelevanten Daten abgefragt. Die Generali Deutschland
ubermittelt dann die Daten bis zum Ablauf des auf das Bei-
tragsjahr folgenden Kalenderjahres an die Zentrale Zulagen-
stelle furAltersvermdégen (ZfA).

Die Zertifizierungsstelle hat den hier angebotenen Tarif der
Generali Deutschland nach §5 Altersvorsorgevertrage-
Zertifizierungsgesetz (AltZertG) zertifiziert. Ihr Vertrag ist ein
Altersvorsorgevertrag nach §1 Abs. 1 AltZertG. Er ist im
Rahmen von § 10a und Abschnitt XI des Einkommensteuer-
gesetzes (EStG) steuerlich forderfahig.
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Nach dem Eigenheimrentengesetz kdnnen selbst genutzte
Wohnimmobilien in die Riester-Férderung eingebunden und
damit staatlich geférdert werden.

Mit einem ,Riester-Vertrag“ der Generali Deutschland profitie-
ren Sie von den Vorteilen der ,Wohn-Riester“-Férderung und
kénnen so Ihr Eigenheim mit Unterstitzung vom Staat finan-
zieren.

Sie kdnnen aus Ihrem zertifizierten Altersvorsorgevertrag bis
zum Beginn der Auszahlungsphase Kapital fiir Wohneigen-
tum entnehmen (Altersvorsorge-Eigenheimbetrag nach § 92a
EStG):

e flUr den Kauf, Bau, Umbau oder die Entschuldung einer
selbst genutzten Wohnimmobilie

e grundsétzlich ab einem Mindestbetrag in Hohe von 3.000 €

e vollstédndig oder, wenn das verbleibende geférderte Rest-
kapital mindestens 3.000 € betragt, auch teilweise

¢ ohne Rickzahlungsverpflichtung

Mindesteigenbeitrag

Damit Sie die volle staatliche Foérderung erhalten koénnen,
muissen Sie jahrlich mindestens 4 % lhres rentenversiche-
rungspflichtigen Bruttoverdienstes bzw. lhrer Besoldung und
der Amtsbeziige des Vorjahres fiir die zusatzliche private
Altersvorsorge aufwenden. Die steuerliche Fdrderung durch
die als Sonderausgabe abziehbaren Betrage ist auf 2.100 €
begrenzt; dieser Betrag erhoht sich ggf. um den Mindestbei-
trag von 60 € fUr einen mittelbar forderberechtigten Ehepart-
ner / eingetragenen Lebenspartner.

Mindestbeitrag fiir mittelbar Forderberechtigte

Ein mittelbar forderberechtiger Ehegatte / eingetragener Le-
benspartner erhalt nur dann eine Zulage fiir seinen Altersvor-
sorgevertrag, wenn er zugunsten dieses Vertrags im jeweili-
gen Beitragsjahr mindestens 60 € leistet. Zahlt er weniger
oder nichts, erhalt er keine Zulage, auch keine anteilige. Zu-
satzlich muss der unmittelbar férderberechtigte Ehegatte / ein-
getragene Lebenspartner seinen Mindesteigenbeitrag unter
Berucksichtigung der den Eheleuten / eingetragenen Lebens-
partnern insgesamt zustehenden Zulage erbracht haben.

Grundzulage

Sofern in der geforderten Mindesthéhe privat vorgesorgt wird,
gewahrt der Staat eine jahrliche Grundzulage von 175 €.

Berufseinsteiger-Bonus fiir junge Leute

Jeder Forderberechtigte, der das 25. Lebensjahr noch nicht
vollendet hat, erhalt vom Staat einen einmaligen Berufsein-
steiger-Bonus von 200 €. Dieser wird dem Vertrag neben der
beantragten Grundzulage automatisch gutgeschrieben, wenn
der Forderberechtigte den erforderlichen Mindesteigenbeitrag
leistet. Anderenfalls wird der Berufseinsteiger-Bonus — wie
alle weiteren Zulagen — anteilig gezahilt.

Kinderzulage

Fir jedes Kind, fir das Kindergeld gezahlt wird, erhalt man
eine jahrliche Kinderzulage. Diese betragt 185 € fiur Kinder,
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die vor dem 01.01.2008 geboren wurden, und 300 € fiir nach
dem 31.12.2007 geborene Kinder.

Sockelbetrag

Damit die zusatzliche private Altersvorsorge nicht ausschlief3-
lich aus Zulagen finanziert wird, hat der Gesetzgeber fiir den
Erhalt der vollen Zulage einen Sockelbetrag von 60 € jahrlich
vorgeschrieben. Dieser ist von dem unmittelbar Férderbe-
rechtigten zu leisten.
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Eventuelle zusétzliche Steuerersparnis

Der Beitrag flur die zusatzliche private Altersvorsorge setzt
sich aus Eigenbeitragen und Zulagen zusammen. Die ZfA
Uberweist die Zulage direkt auf lhren Altersvorsorgevertrag.
Das Finanzamt pruft, ob die durch den Sonderausgabenab-
zug erzielte Steuerersparnis héher ist als die Zulagen. Ist dies
der Fall, erstattet Ihnen das Finanzamt diese Differenz als
zusatzliche Steuerersparnis im Rahmen lhrer Einkommen-
steuererklarung.
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Datenschutzhinweise

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie Uiber die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten durch die Generali Deutschland Lebens-
versicherung AG und die lhnen nach dem Datenschutzrecht zuste-
henden Rechte.

Generali Deutschland Lebensversicherung AG
Adenauerring 7

81737 Munchen

Telefon: 089 5121-0

Fax: 089 5121-1400

E-Mail: service@generali.de

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter
der o.g. Adresse mit dem Zusatz Datenschutzbeauftragter oder per
E-Mail unter:

datenschutzbeauftragter.de@generali.com

Wir verarbeiten lhre personenbezogenen Daten unter Beachtung
der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG), der datenschutzrechtlich relevanten Be-
stimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie aller
weiteren maBgeblichen Gesetze. Darliber hinaus hat sich unser
Unternehmen auf die ,Verhaltensregeln fir den Umgang mit perso-
nenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft”
(Code of Conduct Datenschutz) verpflichtet, die die oben genannten
Gesetze fur die Versicherungswirtschaft prazisieren. Diese kdnnen Sie
im Internet unter https://www.generali.de/datenschutz abrufen.

Fordern Sie Informationen z. B. zu unserem Unternehmen oder zu
Produkten oder Leistungen unseres Unternehmens an, bendtigen wir
die von Ihnen hierbei gemachten Angaben flir die Bearbeitung lhres
Anliegens. Falls Sie eine Beratung wiinschen, benétigen wir lhre An-
gaben zur Weitergabe an unseren Vertriebspartner.

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, bendtigen wir die
von lhnen hierbei gemachten Angaben flir den Abschluss des Ver-
trages und zur Einschatzung des von uns zu ibernehmenden Risikos.
Kommt der Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir diese
Daten zur Durchfiihrung des Vertragsverhéltnisses, z. B. zur Policie-
rung oder Rechnungsstellung. Angaben zum Leistungsfall bendtigen
wir etwa, um prifen zu kdnnen, ob ein Versicherungsfall eingetreten
und wie hoch der Schaden ist.

Die Bearbeitung lhres Anliegens bzw. der Abschluss und die
Durchfiihrung des Versicherungsvertrages ist ohne die Verarbei-
tung lhrer personenbezogenen Daten nicht méglich.

Dartber hinaus bendtigen wir lhre personenbezogenen Daten zur
Erstellung von versicherungsspezifischen Statistiken, z. B. fur die
Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfiillung aufsichtsrechtlicher Vor-
gaben.

Rechtsgrundlage flr diese Verarbeitungen personenbezogener Daten
fiir vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO.
Soweit daflir besondere Kategorien personenbezogener Daten (z. B.
lhre Gesundheitsdaten bei Abschluss eines Lebensversicherungs-
vertrages) erforderlich sind, holen wir Ihre Einwilligung nach Art. 9
Abs. 2 a)i. V. m. Art. 7 DSGVO ein. Erstellen wir Statistiken mit diesen
Datenkategorien, geschieht dies auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2 )
DSGVO i. V. m. § 27 BDSG. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit
widerrufen werden. Dies gilt auch fur den Widerruf von Einwilligungs-
erklarungen, die gegebenenfalls vor der Geltung der DSGVO, also vor
dem 25.05.2018, uns gegenuber erteilt worden sind.

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns
oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO). Dies kann insbe-
sondere erforderlich sein:

— zur Gewahrleistung der [T-Sicherheit und des IT-Betriebs,
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— zur Werbung fir unsere eigenen Versicherungsprodukte sowie fir
Markt- und Meinungsumfragen,

— zur Verhinderung und Aufklarung von Straftaten; insbesondere
nutzen wir Datenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf
Versicherungsmissbrauch hindeuten kénnen.

Dartber hinaus verarbeiten wir lhre personenbezogenen Daten
zur Erflllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. aufsichts- und
geldwéscherechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher
Aufbewahrungspflichten oder unserer Beratungspflicht. Als Rechts-
grundlage fur die Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen
gesetzlichen Regelungen i. V. m. Art. 6 Abs. 1 ¢) DSGVO.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten fiir einen oben nicht ge-
nannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen dartiber zuvor informieren.

Rickversicherer:

Von uns Gbernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versiche-
rungsunternehmen (Riickversicherer). Daflir kann es erforderlich sein,
Ihre Vertrags- und ggf. Leistungsfalldaten an einen Riickversicherer zu
Ubermitteln, damit dieser sich ein eigenes Bild Uber das Risiko oder
den Versicherungsfall machen kann. Dariiber hinaus ist es méglich,
dass der Rickversicherer unser Unternehmen aufgrund seiner be-
sonderen Sachkunde bei der Risiko- oder Leistungspriifung sowie bei
der Bewertung von Verfahrensablaufen unterstitzt. Wir Gbermitteln
Ihre Daten an den Ruckversicherer nur soweit dies fur die Erfillung
unseres Versicherungsvertrages mit lhnen erforderlich ist bzw. im zur
Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlichen Umfang.
Nahere Informationen kdnnen Sie von unseren Rickversicherern

— Generali Deutschland AG, Adenauerring 7, 81737 Minchen
— General Reinsurance AG, Theodor-Heuss-Ring 11, 50668 Kdln

— Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft
in Minchen, KéniginstraBe 107, 80802 Muinchen

— Swiss Re Europe S.A., Niederlassung Deutschland, Arabella-
straBe 30, 81925 Miinchen

erhalten.

Vermittler/Vermégensberater:

Soweit sich im Rahmen der Bearbeitung lhres Anliegens die Notwen-
digkeit zur Einbeziehung eines Vermittlers/Vermdgensberaters ergibt,
verarbeitet Ihr Vermittler/Vermdgensberater die zum Abschluss und
zur Durchfiihrung des Vertrages bendtigten Antrags- und Vertrags-
daten. Gleiches gilt, wenn Sie hinsichtlich lhrer Versicherungsver-
trage von einem Vermittler/Vermdgensberater betreut werden. Auch
Ubermittelt unser Unternehmen diese Daten an die Sie betreuenden
Vermittler/Vermdgensberater, soweit diese die Informationen zu lhrer
Betreuung und Beratung in Ihren Versicherungs- und Finanzdienst-
leistungsangelegenheiten bendtigen.

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe:

An die Muttergesellschaft unseres Konzerns kdnnen wir Daten auf-
grund gesetzlicher Verpflichtung nach dem Geldwéschegesetz tber-
tragen; darliber hinaus nehmen spezialisierte Unternehmen bzw.
Bereiche unserer Unternehmensgruppe nehmen bestimmte Datenver-
arbeitungsaufgaben fir die in der Gruppe verbundenen Unternehmen
zentral wahr. Soweit ein Versicherungsvertrag zwischen lhnen und
einem oder mehreren Unternehmen unserer Gruppe besteht, kdnnen
Ilhre Daten etwa zur zentralen Verwaltung von Anschriftendaten, fur
den telefonischen Kundenservice, zur Vertrags- und Leistungsbear-
beitung, fur In- und Exkasso oder zur gemeinsamen Postbearbeitung
zentral durch ein Unternehmen der Gruppe verarbeitet werden. In
unserer Dienstleisterliste bei den Vertragsbedingungen und Kunden-
informationen, die wir Ihnen vor Antragstellung in Textform mitge-
teilt haben, sowie in der jeweils aktuellen Version im Internet unter
https://www.generali.de/datenschutz finden Sie die Unternehmen,
die an einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen.

TA17 (10.21) / 1



Externe Dienstleister:

Wir bedienen uns zur Erfullung unserer vertraglichen und gesetzlichen
Pflichten zum Teil externer Dienstleister. Eine Auflistung der von uns
eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister, zu denen nicht nur
vorlibergehende Geschaftsbeziehungen bestehen, kénnen Sie der
Ubersicht in den Vertragsbedingungen und Kundeninformationen, die
Sie vor Antragstellung erhalten haben, sowie in der jeweils aktuellen
Version auf unserer Internetseite unter
https://www.generali.de/datenschutz entnehmen.

Weitere Empféanger:

Darlber hinaus kénnen wir lhre personenbezogenen Daten an weitere
Empfanger Ubermitteln, wie etwa an Behdrden zur Erflillung gesetz-
licher Mitteilungspflichten (z. B. Sozialversicherungstrager, Finanzbe-
hdrden oder Strafverfolgungsbehérden).

Wir 16schen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie fiir die oben
genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vor-
kommen, dass personenbezogene Daten flr die Zeit aufbewahrt
werden, in der Anspriiche gegen unser Unternehmen geltend ge-
macht werden kdnnen (gesetzliche Verjahrungsfrist von drei oder bis
zu dreiBig Jahren). Zudem speichern wir lhre personenbezogenen
Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende
Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter anderem
aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und dem Geldwé-
schegesetz. Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahren.

Sie kénnen unter der o. g. Adresse Auskunft Gber die zu lhrer Person
gespeicherten Daten verlangen. Darliber hinaus kénnen Sie unter be-
stimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Léschung lhrer
Daten verlangen. lhnen kann weiterhin ein Recht auf Einschrénkung
der Verarbeitung lhrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von
lhnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gédngigen und
maschinenlesbaren Format zustehen.

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung lhrer personenbezo-
genen Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen.

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interes-
sen, konnen Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich
aus lhrer besonderen Situation Griinde ergeben, die gegen die
Datenverarbeitung sprechen.

Soliten Sie Widerspruch einlegen, werden wir lhre personen-
bezogenen Daten nicht mehr verarbeiten; es sei denn, wir
kénnen zwingende schutzwiirdige Griinde fiir die Verarbei-
tung nachweisen, die lhre Interessen, Rechte und Freiheiten
liberwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung,
Ausiibung oder Verteidigung von Rechtsanspriichen.

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte méglichst
an den vorgenannten Verantwortlichen fiir die Datenverarbei-
tung gerichtet werden.
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Sie haben die Mdoglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben
genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzauf-
sichtsbehdrde zu wenden. Die fir uns zustandige Datenschutzauf-
sichtsbehérde ist:

Bayerisches Landesamt fur Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Postfach 1349
91504 Ansbach

Um |hre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages bzw.
bei Eintritt des Versicherungsfalls ggf. zu tberpriifen und bei Bedarf
zu erganzen, kdnnen wir im daflr erforderlichen Umfang personen-
bezogene Daten mit dem von Ihnen benannten friiheren Versicherer
austauschen.

Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister auBerhalb des
Europaischen Wirtschaftsraums (EWR) Gbermitteln, dann tun wir dies
nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission ein angemes-
senes Datenschutzniveau bestétigt wurde oder andere angemessene
Datenschutzgarantien (z. B. verbindliche unternehmensinterne Daten-
schutzvorschriften oder EU-Standardvertragsklauseln) vorhanden
sind.
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Verhaltensregeln fiir den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche

Versicherungswirtschaft (Code of Conduct)

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V.
(GDV) mit Sitz in Berlin ist die Dachorganisation der privaten Versiche-
rer in Deutschland. Ihm gehd&ren Gber 450 Mitgliedsunternehmen an.
Diese bieten als Risikotrager Risikoschutz und Unterstiitzung sowohl
fur private Haushalte als auch fur Industrie, Gewerbe und 6ffentliche
Einrichtungen. Der Verband setzt sich fiir alle die Versicherungswirt-
schaft betreffenden Fachfragen und fiir ordnungspolitische Rahmen-
bedingungen ein, die den Versicherern die optimale Erflllung ihrer
Aufgaben ermdglichen.

Die Versicherungswirtschaft ist von jeher darauf angewiesen, in
groBem Umfang personenbezogene Daten der Versicherten zu ver-
wenden. Sie werden zur Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung
erhoben, verarbeitet und genutzt, um Versicherte zu beraten und zu
betreuen sowie um das zu versichernde Risiko einzuschéatzen, die
Leistungspflicht zu priifen und Versicherungsmissbrauch im Interes-
se der Versichertengemeinschaft zu verhindern. Versicherungen kén-
nen dabei heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen
Datenverarbeitung erflllen.

Die Wahrung der informationellen Selbstbestimmung und der Schutz
der Privatsphére sowie die Sicherheit der Datenverarbeitung sind fur
die Versicherungswirtschaft ein Kernanliegen, um das Vertrauen der
Versicherten zu gewabhrleisten. Alle Regelungen zur Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten muissen nicht nur im Einklang mit den Bestim-
mungen der Europdischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO),
des Bundesdatenschutzgesetzes und aller einschlagigen bereichs-
spezifischen Vorschriften (ber den Datenschutz stehen, sondern die
beigetretenen Unternehmen der Versicherungswirtschaft verpflichten
sich dariiber hinaus, den Grundséatzen der Transparenz, der Erforder-
lichkeit der verarbeiteten Daten und der Datenminimierung in beson-
derer Weise nachzukommen.

Hierzu hat der GDV im Einvernehmen mit seinen Mitgliedsunternehmen
die folgenden Verhaltensregeln fiir den Umgang mit den personen-
bezogenen Daten der Versicherten aufgestellt. Sie schaffen fiir die
Versicherungswirtschaft weitestgehend einheitliche Standards und
férdern die Einhaltung von datenschutzrechtlichen Regelungen.
Unternehmen, die die brancheninternen Verhaltensregeln anwenden,
stellen damit nach Auffassung der unabhangigen Datenschutzbe-
hérden des Bundes und der Lander sicher, dass die Vorgaben der
Datenschutz-Grundverordnung fir die Versicherungswirtschaft bran-
chenspezifisch konkretisiert werden. Die Mitgliedsunternehmen des
GDV, die diesen Verhaltensregeln gemas Artikel 30 beigetreten sind,
verpflichten sich damit zu deren Einhaltung.

Die Verhaltensregeln sollen den Versicherten der beigetretenen Un-
ternehmen die Gewahr bieten, dass Datenschutz- und Datensicher-
heitsbelange bei der Gestaltung und Bearbeitung von Produkten und
Dienstleistungen berlicksichtigt werden. Der GDV versichert seine
Unterstiitzung bei diesem Anliegen. Die beigetretenen Unternehmen
weisen ihre Flihrungskréfte und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
an, die Verhaltensregeln einzuhalten. Antragsteller und Versicherte
werden Uber die Verhaltensregeln informiert.

Dartiber hinaus sollen mit den Verhaltensregeln zuséatzliche Einwilligun-
gen moglichst entbehrlich gemacht werden. Grundséatzlich sind solche
nur noch fiir die Verarbeitung von besonders sensiblen Arten personen-
bezogener Daten — wie Gesundheitsdaten — sowie fiir die Verarbeitung
personenbezogener Daten zu Zwecken der Werbung oder der Markt-
und Meinungsforschung erforderlich. Fir die Verarbeitung von beson-
ders sensiblen Arten personenbezogener Daten — wie Gesundheitsda-
ten — hat der GDV gemeinsam mit den zusténdigen Aufsichtsbehdrden
Mustererkldrungen mit Hinweisen zu deren Verwendung erarbeitet. Die
beigetretenen Unternehmen sind von den Datenschutzbehérden auf-
gefordert — angepasst an ihre Geschéftsablaufe — Einwilligungstexte zu
verwenden, die der Musterklausel entsprechen.

Die vorliegenden Verhaltensregeln konkretisieren und erganzen die
datenschutzrechtlichen Regelungen fiir die Versicherungsbranche. Als
Spezialregelungen fur die beigetretenen Mitgliedsunternehmen des
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GDV erfassen sie die wichtigsten Verarbeitungen personenbezogener
Daten, welche die Unternehmen im Zusammenhang mit der Begriin-
dung, Durchfiihrung, Beendigung oder Akquise von Versicherungsver-
trédgen sowie zur Erflllung gesetzlicher Verpflichtungen vornehmen.

Da die Verhaltensregeln geeignet sein missen, die Datenverarbeitung
aller beigetretenen Unternehmen zu regeln, sind sie moglichst allge-
meingultig formuliert. Deshalb kann es erforderlich sein, dass die ein-
zelnen Unternehmen diese in unternehmensspezifischen Regelungen
konkretisieren. Das mit den Verhaltensregeln erreichte Datenschutz-
und Datensicherheitsniveau wird dabei nicht unterschritten. Dartiber
hinaus ist es den Unternehmen unbenommen, Einzelregelungen mit
datenschutzrechtlichem Mehrwert, z. B. fiir besonders sensible Daten
wie Gesundheitsdaten oder fir die Verarbeitung von Daten im Inter-
net, zu treffen. Haben die beigetretenen Unternehmen bereits solche
besonders datenschutzfreundliche Regelungen getroffen oder beste-
hen mit den zusténdigen Aufsichtsbehdrden spezielle Vereinbarungen
oder Absprachen zu besonders datenschutzgerechten Verfahrens-
weisen, behalten diese selbstverstandlich auch nach dem Beitritt zu
diesen Verhaltensregeln ihre Gltigkeit.

Unbeschadet der hier getroffenen Regelungen gelten die Vorschriften
der DSGVO und des Bundesdatenschutzgesetzes. Unberiihrt bleiben
die Vorschriften zu Rechten und Pflichten von Beschéftigten der Ver-
sicherungswirtschaft.

Fur die Verhaltensregeln gelten die Begriffsbestimmungen der Daten-
schutz-Grundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes.

Dariber hinaus sind:

Unternehmen:

die Mitgliedsunternehmen des GDV, soweit sie das Versicherungsge-
schéft als Erstversicherer betreiben sowie mit diesem in einer Gruppe
von Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen verbun-
dene Erstversicherungsunternehmen, einschlieB8lich Pensionsfonds,
die diesen Verhaltensregeln beigetreten sind,

Versicherungsverhiltnis:

Versicherungsvertrag einschlieBlich der damit im Zusammenhang
stehenden vorvertraglichen MaBnahmen und rechtlichen Verpflich-
tungen,

Betroffene Personen:

Versicherte, Antragsteller oder weitere Personen, deren personen-
bezogene Daten im Zusammenhang mit dem Versicherungsgeschéft
verarbeitet werden,

Versicherte:
— Versicherungsnehmer und Versicherungsnehmerinnen des Unter-
nehmens,

— versicherte Personen einschlieBlich der Teilnehmer an Gruppenver-
sicherungen,

Antragsteller:

Personen, die ein Angebot angefragt haben oder einen Antrag auf
Abschluss eines Versicherungsvertrages stellen, unabhangig davon,
ob der Versicherungsvertrag zustande kommt,

weitere Personen:

auBerhalb des Versicherungsverhaltnisses stehende betroffene Per-
sonen, wie Geschadigte, Zeugen und sonstige Personen, deren Daten
das Unternehmen im Zusammenhang mit der Begriindung, Durchfih-
rung oder Beendigung eines Versicherungsverhaltnisses verarbeitet,

Geschadigte:
Personen, die einen Schaden erlitten haben oder erlitten haben kénn-
ten, wie z. B. Anspruchsteller in der Haftpflichtversicherung,

Datenverarbeitung:

Erheben, Erfassen, Organisieren, Ordnen, Speichern, Anpassen oder
Veréndern, Auslesen, Abfragen, Verwenden, Offenlegen durch Uber-
mitteln, Verbreiten oder Bereitstellen in einer anderen Form, Abgleichen
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oder Verkniipfen oder Einschrénken der Verarbeitung sowie Loschen
oder Vernichten personenbezogener Daten,

Datenerhebung:
das Beschaffen von Daten Uber die betroffenen Personen,

Automatisierte Verarbeitung:
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten
unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen,

Automatisierte Entscheidung:

eine Entscheidung gegentiber einer einzelnen Person, die auf eine
ausschlieBlich automatisierte Verarbeitung gestitzt wird, ohne dass
eine inhaltliche Bewertung und darauf gestitzte Entscheidung durch
eine naturliche Person stattgefunden hat,

Stammdaten:

die allgemeinen Daten der betroffenen Personen: Name, Adres-
se, Geburtsdatum, Geburtsort, Kundennummer, Beruf, Familien-
stand, gesetzliche Vertreter, Angaben Uber die Art der bestehenden
Vertrage (wie Vertragsstatus, Beginn- und Ablaufdaten, Versiche-
rungsnummer(n), Zahlungsart, Rollen der betroffenen Person (z. B.
Versicherungsnehmer, versicherte Person, Beitragszahler, Anspruch-
steller), sowie Kontoverbindung, Telekommunikationsdaten, Authen-
tifizierungsdaten fir die elektronische oder telefonische Kommuni-
kation, Werbesperren und andere Widerspriiche, Werbeeinwilligung
und Sperren fir Markt- und Meinungsforschung, Vollmachten und
Betreuungsregelungen, zustandige Vermittler und mit den genannten
Beispielen vergleichbare Daten,

Dienstleister:
andere Unternehmen oder Personen, die eigenverantwortlich Aufga-
ben fir das Unternehmen wahrnehmen,

Auftragsverarbeiter:
eine natiirliche oder juristische Person, Einrichtung oder andere Stelle,
die personenbezogene Daten im Auftrag des verantwortlichen Unter-
nehmens verarbeitet,

Vermittler:

selbststandig handelnde nattirliche Personen (Handelsvertreter) und
Gesellschaften, welche als Versicherungsvertreter, oder -makler im
Sinne des § 59 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) Versicherungsver-
trage vermitteln oder abschlieBen.

Schutzwiirdige Interessen:

Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen
Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, insbe-
sondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind
handelt.

Art. 1 Geltungsbereich

(1) 'Die Verhaltensregeln gelten fiir die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten im Zusammenhang mit dem Versicherungsgeschéft
durch die Unternehmen. 2Dazu gehért neben dem Versicherungsver-
héltnis insbesondere die Erfiillung gesetzlicher Anspriiche, auch wenn
ein Versicherungsvertrag nicht zustande kommt, nicht oder nicht mehr
besteht. 3Zum Versicherungsgeschaft gehéren auch die Gestaltung
und Kalkulation von Tarifen und Produkten.

(2) Unbeschadet der hier getroffenen Regelungen gelten die gesetz-
lichen Vorschriften zum Datenschutz, insbesondere die EU-Daten-
schutz-Grundverordnung und das Bundesdatenschutzgesetz.

Art. 2 Zwecke der Verarbeitung

(1) 'Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt fiir die Zwe-
cke des Versicherungsgeschafts grundsatzlich nur, soweit dies zur
Begriindung, Durchfiihrung und Beendigung von Versicherungsver-
héltnissen erforderlich ist, insbesondere zur Bearbeitung eines An-
trags, zur Beurteilung des zu versichernden Risikos, zur Erfullung der
Beratungspflichten nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG),
zur Prifung einer Leistungspflicht und zur internen Priifung des frist-
gerechten Forderungsausgleichs. 2Sie erfolgt auch zur Priifung und
Regulierung der Anspriiche Geschadigter in der Haftpflichtversiche-
rung, zur Priifung und Abwicklung von Regressforderungen, zum Ab-
schluss und zur Durchfiihrung von Rulckversicherungsvertragen, zur
Entwicklung von Tarifen, Produkten und Services, zur Erstellung von
Statistiken, fur versicherungsrelevante Forschungszwecke, z. B. Un-
fallforschung, zur Missbrauchsbek&mpfung oder zur Erfullung gesetz-
licher und aufsichtsrechtlicher Verpflichtungen oder zu Zwecken der
Werbung sowie der Markt- und Meinungsforschung.
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(2) 'Die personenbezogenen Daten werden grundsétzlich im Rah-
men der den betroffenen Personen bekannten Zweckbestimmung
verarbeitet. °Eine Anderung oder Erweiterung der Zweckbestimmung
erfolgt nur, wenn sie rechtlich zulassig ist und die betroffenen Perso-
nen nach Artikel 7 bzw. 8 dieser Verhaltensregeln dartber informiert
wurden oder wenn die betroffenen Personen eingewilligt haben.

Art. 3 Grundsatze zur Qualitédt der Datenverarbeitung

(1) Die Unternehmen verpflichten sich, alle personenbezogenen
Daten in rechtmaBiger und den schutzwirdigen Interessen der be-
troffenen Person entsprechender und nachvollziehbarer Weise zu
verarbeiten.

(2) 'Die Datenverarbeitung richtet sich an dem Ziel der Datenmini-
mierung und Speicherbegrenzung aus. 2Personenbezogene Daten
werden vorbehaltlich der Zwecke Forschung und Statistik nach MaB-
gabe des Art. 5 Abs. 1 lit. ) DSGVO in einer Form gespeichert, die
die Identifizierung der betroffenen Personen nur so lange ermdglicht,
wie es flir die Zwecke der Verarbeitung erforderlich ist. 3lnsbesondere
werden die Méglichkeiten zur Anonymisierung und Pseudonymisie-
rung genutzt, soweit dies méglich ist und der Aufwand nicht unver-
héltnismaBig zu dem angestrebten Schutzzweck ist. Dabei wird die
Anonymisierung der Pseudonymisierung vorgezogen.

(3) 'Das Unternehmen tragt dafiir Sorge, dass die vorhandenen per-
sonenbezogenen Daten richtig und erforderlichenfalls auf dem aktu-
ellen Stand gespeichert sind. 2Es werden alle angemessenen MaB-
nahmen daflir getroffen, dass nicht zutreffende oder unvollstandige
Daten unverzuglich berichtigt, geléscht oder in der Verarbeitung ein-
geschrankt werden.

(4) 'Die MaBnahmen nach den vorstehenden Absatzen werden doku-
mentiert. 2Grundsétze hierfir werden in das Datenschutzkonzept der
Unternehmen aufgenommen (Art. 4 Abs. 2).

Art. 4 Grundsatze der Datensicherheit

(1) 'Zur Gewihrleistung der Datensicherheit werden die erforderlichen
technisch-organisatorischen MaBnahmen unter Berucksichtigung
des Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Art,
des Umfangs, der Umstande und der Zwecke der Verarbeitung sowie
der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeiten und Schwere der
mit der Verarbeitung verbundenen Risiken fir die Rechte und Frei-
heiten natlrlicher Personen getroffen, um ein dem Risiko angemes-
senes Schutzniveau zu gewéhrleisten. 2Dabei werden angemessene
MaBnahmen getroffen, die insbesondere gewahrleisten kénnen, dass

1. nur Befugte personenbezogene Daten zur Kenntnis nehmen
koénnen (Vertraulichkeit). Mittel hierzu sind insbesondere Berech-
tigungskonzepte, Pseudonymisierung oder Verschlisselung per-

sonenbezogener Daten.

. personenbezogene Daten wahrend der Verarbeitung unversehrt,
vollstandig und aktuell bleiben (Integritat).

. personenbezogene Daten zeitgerecht zur Verfligung stehen und
ordnungsgemas verarbeitet werden kénnen (Verfligbarkeit, Belast-
barkeit).

. jederzeit personenbezogene Daten ihrem Ursprung zugeordnet
werden kdénnen (Authentizitat).

. festgestellt werden kann, wer wann welche personenbezogenen
Daten in welcher Weise eingegeben, Gbermittelt und verandert hat
(Revisionsféhigkeit).

. die Verfahrensweisen bei der Verarbeitung personenbezogener
Daten vollstandig, aktuell und in einer Weise dokumentiert sind,
dass sie in zumutbarer Zeit nachvollzogen werden kdnnen (Trans-
parenz).

(2) 'Die in den Unternehmen veranlassten MaBnahmen werden in
ein umfassendes, die Verantwortlichkeiten regelndes Datenschutz-
und -sicherheitskonzept integriert, welches unter Einbeziehung der
betrieblichen Datenschutzbeauftragten erstellt wird. 2Es beinhaltet
insbesondere Verfahren zur regelmaBigen Uberpriifung und Bewer-
tung der Wirksamkeit der getroffenen MaBnahmen.

Art. 5 Einwilligung

(1) "Soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten auf eine Ein-
willigung sowie — soweit erforderlich — auf eine Schweigepflichtent-
bindungserklarung der betroffenen Personen gestitzt wird, stellt das
Unternehmen sicher, dass diese freiwillig, in informierter Weise und
unmissversténdlich bekundet wird, wirksam und nicht widerrufen ist.
2Soweit besondere Kategorien personenbezogener Daten - insbe-
sondere Daten Uber die Gesundheit — verarbeitet werden, muss die
diesbeziigliche Einwilligung ausdriicklich abgegeben sein.
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(2) 'Soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten von Minder-
jahrigen auf eine Einwilligung sowie — soweit erforderlich — auf eine
Schweigepflichtentbindungserklarung gestitzt wird, werden diese
Erkldrungen von dem gesetzlichen Vertreter eingeholt. 2Friihestens
mit Vollendung des 16. Lebensjahres werden diese Erklarungen bei
entsprechender Einsichtsfahigkeit des Minderjahrigen von diesem
selbst eingeholt.

(3) 'Das einholende Unternehmen bzw. der die Einwilligung einho-
lende Vermittler stellt sicher und dokumentiert, dass die betroffenen
Personen zuvor Uber die Verantwortliche(n), den Umfang, die Form
und den Zweck der Datenverarbeitung sowie die Mdglichkeit der
Verweigerung und die Widerruflichkeit der Einwilligung und deren
Folgen informiert sind. 2Art. 7 Abs. 3 dieser Verhaltensregeln bleibt
unberthrt.

(4) 'Die Einwilligung und die Schweigepflichtentbindung kénnen je-
derzeit mit Wirkung fiir die Zukunft ohne Angabe von Grlinden wider-
rufen werden. ?Die betroffenen Personen werden (iber die Méglichkei-
ten und Folgen des Widerrufs einer Einwilligungserklarung informiert.
3Mégliche Folge eines wirksamen Widerrufs kann insbesondere sein,
dass eine Leistung nicht erbracht werden kann.

(5) Wird die Einwilligung schriftlich oder elektronisch zusammen mit
anderen Erklarungen eingeholt, wird sie so hervorgehoben, dass sie
ins Auge fallt.

(6) 'Eine Einwilligung kann schriftlich, elektronisch oder miindlich er-
teilt werden. 2Das Unternehmen wird die Erklérung so dokumentieren,
dass der Inhalt der jeweils erteilten Einwilligungserklarung nachgewie-
sen werden kann. 3Auf Verlangen wird den betroffenen Personen der
Erklarungsinhalt zur Verfiigung gestellt.

(7) Wird die Einwilligung mindlich eingeholt, ist dies den betroffenen
Personen unverzuglich schriftlich oder in Textform zu bestétigen.

Art. 6 Besondere Kategorien personenbezogener Daten

(1) 'Besondere Kategorien personenbezogener Daten im Sinne der
EU-Datenschutz-Grundverordnung (insbesondere Angaben Uber
die Gesundheit) werden auf gesetzlicher Grundlage (insbesondere
Art. 6 i. V. m. Art. 9 Datenschutz-Grundverordnung) oder mit Ein-
willigung der betroffenen Personen nach Artikel 5 und - soweit
erforderlich — aufgrund einer Schweigepflichtentbindung erhoben
und verarbeitet. 2Eine Einwilligung muss sich ausdriicklich auf diese
Daten beziehen.

(2) 'Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener
Daten auf gesetzlicher Grundlage ist zuléssig, insbesondere wenn
es zur Geltendmachung, Austibung oder Verteidigung von Rechtsan-
spriichen erforderlich ist. ?Das gilt beispielsweise fir die Priifung und
Abwicklung der Anspriiche von Versicherten sowie von Geschadigten
in der Haftpflichtversicherung.

(8) Dartiber hinaus kann die Verarbeitung von Gesundheitsdaten
betroffener Personen ohne deren Einwilligung erfolgen zur Geltend-
machung, Prifung und Abwicklung von gesetzlich geregelten Re-
gressforderungen einerseits des Unternehmens oder andererseits
eines Dritten, der gegenuber den betroffenen Personen eine Leistung
erbracht hat, wie beispielsweise zur Prifung und Abwicklung der
Regressforderungen eines Sozialversicherungstrégers, Arbeitgebers
oder privaten Krankenversicherers.

(4) Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener
Daten kann im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben auch dann zu-
lassig sein, soweit es zur Gesundheitsvorsorge bzw. -versorgung er-
forderlich ist.

(5) Ebenso kann die Verarbeitung von Gesundheitsdaten ohne Ein-
willigung erfolgen zum Schutz lebenswichtiger Interessen der be-
troffenen oder anderer Personen, wenn diese aus kdrperlichen oder
rechtlichen Griinden auBerstande sind, ihre Einwilligung zu geben,
insbesondere wenn fir diese Personen Assistance-Leistungen (z.
B. Notrufdienste, Krankentransport aus dem Ausland oder Koordi-
nation der medizinischen Behandlung) vereinbart und sie im Leis-
tungsfall auBer Stande sind, ihre Einwilligung abzugeben, z. B. weil
nach einem Unfall ein Krankentransport fiir eine bewusstlose Person
ndtig ist.

(6) Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Da-
ten erfolgt auch auf gesetzlicher Grundlage zu statistischen Zwecken
sowie zu Forschungszwecken nach MaBgabe von Artikel 10 dieser
Verhaltensregeln.
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Art. 7 Grundsatze zur Datenerhebung und Informationen bei
Datenerhebung bei der betroffenen Person

(1) 'Personenbezogene Daten werden in nachvollziehbarer Weise er-
hoben. ?Bei Versicherten und Antragstellern werden die Mitwirkungs-
pflichten nach §§ 19, 31 VVG bertiicksichtigt.

(2) 'Personenbezogene Daten weiterer Personen im Sinne dieser Ver-
haltensregeln werden erhoben und verarbeitet, wenn es zur Geltend-
machung, Auslibung oder Verteidigung von Rechtsanspriichen oder
zur Erfiillung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist. 2Das gilt
insbesondere fir die Erhebung von Daten von Zeugen oder von Ge-
schéadigten anldsslich einer Leistungsprifung und -erbringung in der
Haftpflichtversicherung und fir Datenverarbeitungen zur Erflillung
von Direktanspriichen in der Kfz-Haftpflichtversicherung oder zur Er-
flillung von gesetzlichen Meldepflichten. ®Daten nach Satz 1 kénnen
auch erhoben und verarbeitet werden, wenn dies im Zusammenhang
mit der Begriindung, Durchfiihrung oder Beendigung eines Versiche-
rungsverhéltnisses erforderlich ist und die schutzwiirdigen Interessen
dieser Personen nicht Giberwiegen, beispielsweise wenn Daten eines
Rechtsanwalts oder einer Reparaturwerkstatt zur Korrespondenz im
Leistungsfall benétigt werden.

(3) 'Die Unternehmen stellen sicher, dass die betroffenen Personen
zur Gewahrleistung der Transparenz und zur Wahrung ihrer Rechte
Uber Folgendes unterrichtet werden:

a) die Identitat des Verantwortlichen (Name, Sitz, Kontaktdaten, Ver-
tretungsberechtigte),

b) die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten,

c) die Zwecke und Rechtsgrundlagen (ggf. einschlieBlich der berech-
tigten Interessen) der Datenverarbeitung,

d) ggf. Empfanger oder die Kategorien von Empféngern der personen-
bezogenen Daten,

e) ggf. beabsichtigte Ubermittlungen der personenbezogenen Daten
in ein Drittland oder an eine internationale Organisation nach MaB-
gabe des Art. 13 Abs. 1 lit. f) DSGVO,

f) die Speicherdauer (oder deren Kriterien) der personenbezogenen
Daten,

g) dieim Abschnitt VIl dieser Verhaltensregeln geregelten Rechte der
betroffenen Personen einschlieBlich der Beschwerdemdglichkei-
ten bei einer Aufsichtsbehdrde sowie Uber ein ggf. bestehendes
Widerspruchsrecht,

h) wenn die Verarbeitung auf einer Einwilligung beruht: Uber das
Recht zum Widerruf der Einwilligung und dessen Folgen,

i) eine ggf. gesetzlich oder vertraglich bestehende oder fir einen Ver-
tragsschluss erforderliche Pflicht zur Angabe der Daten und die
Folgen der Nichtangabe und

j) bei Einsatz automatisierter Entscheidungen aussagekraftige Infor-
mationen Uber die eingesetzte Logik, Tragweite und Auswirkungen
dieser Verarbeitung.

°Die Information unterbleibt, wenn und soweit die betroffenen Perso-
nen bereits auf andere Weise Kenntnis von ihr erlangt haben.

Art. 8 Datenerhebung ohne Mitwirkung der betroffenen
Personen

(1) 'Daten werden ohne Mitwirkung der betroffenen Personen erho-
ben, wenn dies im Zusammenhang mit der Begriindung, Durchfiihrung
oder Beendigung von Versicherungsverhéltnissen und insbesondere
auch zur Prifung und Bearbeitung von Leistungsanspriichen erfor-
derlich ist. ?Das gilt beispielsweise, wenn der Versicherungsnehmer
bei Gruppenversicherungen zuléssigerweise die Daten der versicher-
ten Personen oder bei Lebens- und Unfallversicherungen die Daten
der Bezugsberechtigten angibt oder er in der Haftpflichtversicherung
Angaben Uber den Geschadigten oder Zeugen macht. 3Ohne Mitwir-
kung der betroffenen Person kénnen personenbezogene Daten auch
zu Zwecken nach Art. 10 Abs. 1 erhoben werden.

(2) 'Die Erhebung von Gesundheitsdaten oder genetischen Daten bei
Dritten erfolgt — soweit erforderlich — mit wirksamer Schweigepflicht-
entbindungserklarung der betroffenen Personen und nach MaBgabe
des § 213 VWG und § 18 GenDG, soweit diese Vorschriften anzuwen-
den sind. 2Die Erhebung von besonderen Kategorien personenbezo-
gener Daten bei Dritten kann auch erforderlich sein in den in Artikel 6
Absatz 2 bis 5 dieser Verhaltensregeln genannten Fallen.
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(3) 'Das Unternehmen, das personenbezogene Daten ohne Mit-
wirkung der betroffenen Personen erhebt, stellt sicher, dass die be-
troffenen Personen innerhalb einer im Einzelfall angemessenen Frist,
langstens jedoch innerhalb eines Monats, nach der ersten Erlangung
der Daten informiert werden uber:

a) die Identitat des Verantwortlichen (Name, Sitz, Kontaktdaten, Ver-
tretungsberechtigte),

b) die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten,

c) die Zwecke und Rechtsgrundlagen (ggf. einschlieBlich der berech-
tigten Interessen) der Datenverarbeitung,

d) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden,

e) ggf. Empfanger oder die Kategorien von Empfangern der perso-
nenbezogenen Daten,

f) gof. beabsichtigte Ubermittlungen der personenbezogenen Daten
in ein Drittland oder an eine internationale Organisation nach MaB-
gabe des Art. 14 Abs. 1 lit. f) DSGVO,

g) die Speicherdauer (oder deren Kriterien) der personenbezogenen
Daten,

h) die im Abschnitt VIII dieser Verhaltensregeln geregelten Rechte
der betroffenen Personen einschlieBlich der Beschwerdemdglich-
keiten bei einer Aufsichtsbehorde,

i) wenn die Verarbeitung auf einer Einwilligung beruht: liber das Recht
zum Widerruf der Einwilligung und dessen Folgen,

j) die Quelle der personenbezogenen Daten bzw. ob sie aus einer
offentlich zugénglichen Quelle stammen und

k) bei Einsatz automatisierter Entscheidungen aussagekréftige Infor-
mationen Uber die eingesetzte Logik, Tragweite und Auswirkungen
dieser Verarbeitung.

2Falls die Daten zur Kommunikation mit den betroffenen Personen
verwendet werden sollen, erfolgt die Information spatestens mit der
ersten Mitteilung an sie, zum Beispiel in Fallen der Benennung von
Bezugsberechtigten in der Lebensversicherung bei Eintritt des Leis-
tungsfalls oder in Fallen der Benennung von Berechtigten flr Notfélle,
wenn dieser eintritt. 3Falls die Offenlegung an einen anderen Empfan-
ger beabsichtigt ist, erfolgt die Information spatestens zum Zeitpunkt
der ersten Offenlegung.

(4) 'Die Information unterbleibt, wenn und soweit die betroffenen Per-
sonen bereits Uber die Informationen verfligen, sich die Erteilung der
Informationen als unmdglich erweist oder die Information einen unver-
héltnisméaBigen Aufwand erfordern wiirde, insbesondere wenn Daten
fur statistische oder wissenschaftliche Zwecke verarbeitet werden
oder wenn gespeicherte Daten aus allgemein zuganglichen Quellen
entnommen sind und eine Benachrichtigung wegen der Vielzahl der
betroffenen Falle unverhaltnismaBig ist. 2Die Information unterbleibt
auch, wenn die Daten nach einer Rechtsvorschrift oder ihnrem Wesen
nach, insbesondere wegen des Uberwiegenden berechtigten Inter-
esses eines Dritten, geheim gehalten werden miissen. Dies betrifft
beispielsweise Félle in der Lebensversicherung, in denen sich der
Versicherungsnehmer wiinscht, dass ein Bezugsberechtigter nicht
informiert wird.

(5) "Ebenso unterbleibt die Information nach MaBgabe des § 33
Abs. 1 Nr. 2 Bundesdatenschutzgesetz in Verbindung mit Art. 23 Abs.
1 lit. j) DSGVO, wenn:

sie die Geltendmachung, Auslibung oder Verteidigung zivilrecht-
licher Anspriiche beeintrachtigen wiirde oder die Verarbeitung von
personenbezogenen Daten aus zivilrechtlichen Vertragen beinhaltet
und der Verhiitung von Schaden durch Straftaten dient, sofern nicht
das berechtigte Interesse der betroffenen Person an der Informa-
tionserteilung Uberwiegt oder

- das Bekanntwerden der Informationen die behordliche Strafverfol-
gung gefahrden wiirde.

2Daher erfolgt regelmé&Big keine Information tber Datenerhebungen
zur Aufklarung von Widersprichlichkeiten gemaB Artikel 15 dieser
Verhaltensregeln.

(6) 'In den Fallen des Absatzes 5 ergreift das Unternehmen geeignete
MaBnahmen zum Schutz der berechtigten Interessen der betroffenen
Personen (z. B. Priifung und gegebenenfalls Veranlassung weiterer
Zugriffsbeschrankungen). 2Sofern das Unternehmen von einer Infor-
mation absieht, dokumentiert es die Griinde dafir.
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Art. 9 Verarbeitung von Stammdaten in der Unternehmens-
gruppe

(1) Wenn das Unternehmen einer Gruppe von Versicherungs- und
Finanzdienstleistungsunternehmen angehért, kénnen die Stamm-
daten von Antragstellern, Versicherten und weiteren Personen sowie
Angaben Uber den Zusammenhang mit bestehenden Vertragen zur
zentralisierten Bearbeitung von bestimmten Verfahrensabschnitten im
Geschéftsablauf (z. B. Telefonate, Post, Inkasso) in einem von Mitglie-
dern der Gruppe gemeinsam nutzbaren Datenverarbeitungsverfahren
verarbeitet werden, wenn sichergestellt ist, dass die technischen und
organisatorischen MaBnahmen nach MaBgabe des Art. 4 dieser Ver-
haltensregeln (z. B. Berechtigungskonzepte) den datenschutzrecht-
lichen Anforderungen entsprechen und die Einhaltung dieser Ver-
haltensregeln durch den oder die fir das Verfahren Verantwortlichen
gewabhrleistet ist.

(2) 'Stammdaten werden aus gemeinsam nutzbaren Datenverarbei-
tungsverfahren nur weiterverarbeitet, soweit dies fir den jeweiligen
Zweck erforderlich ist. 2Dies ist technisch und organisatorisch zu ge-
wahrleisten.

(3) 'Erfolgt eine gemeinsame Verarbeitung von Daten gemaB Ab-
satz 1, werden die Versicherten dariiber bei Vertragsabschluss oder
bei Neueinrichtung eines solchen Verfahrens in Textform informiert.
2Dazu hélt das Unternehmen eine aktuelle Liste aller Unternehmen der
Gruppe bereit, die an einer zentralisierten Bearbeitung teilnehmen und
macht diese in geeigneter Form bekannt.

(4) Nimmt ein Unternehmen fir ein anderes Mitglied der Gruppe wei-
tere Datenverarbeitungen vor oder finden gemeinsame Verarbeitun-
gen mehrerer Mitglieder der Gruppe statt, richtet sich dies nach Artikel
21 bis 22a dieser Verhaltensregeln.

Art. 10 Statistik, Tarifkalkulation und Pramienberechnung

(1) 'Die Versicherungswirtschaft errechnet auf der Basis von
Statistiken und Erfahrungswerten mit Hilfe versicherungsmathe-
matischer Methoden die Wahrscheinlichkeit des Eintritts von Versi-
cherungsféllen sowie deren Schadenhdhe und entwickelt auf dieser
Grundlage Tarife. 2Dazu werten Unternehmen neben Daten aus Ver-
sicherungsverhdltnissen, Leistungs- und Schadenféllen auch andere
Daten von Dritten (z. B. des Kraftfahrtbundesamtes) aus.

(2) 'Die Unternehmen stellen durch geeignete technische und or-
ganisatorische MaBnahmen sicher, dass die Rechte und Freiheiten
der betroffenen Personen gemaB der Datenschutz-Grundverord-
nung gewahrt werden, insbesondere dass die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten auf das fir die jeweilige Statistik notwendige
MaB beschrinkt wird. 2Zu diesen MaBnahmen gehért die frithzeitige
Anonymisierung oder Pseudonymisierung der Daten, sofern es még-
lich ist, den Statistikzweck auf diese Weise zu erfillen.

(3) 'Eine Ubermittlung von Daten an den Gesamtverband der Deut-
schen Versicherungswirtschaft e. V., den Verband der Privaten Kran-
kenversicherung e. V. oder andere Stellen zur Errechnung unterneh-
menstibergreifender Statistiken oder Risikoklassifizierungen erfolgt
grundsétzlich nur in anonymisierter oder — soweit fiir den Statistikzweck
erforderlich — pseudonymisierter Form. 2Ein Riickschluss auf die betrof-
fenen Personen durch diese Verbande erfolgt nicht. 3Absatz 2 gilt ent-
sprechend. *Fir Kraftfahrt- und Sachversicherungsstatistiken kénnen
auch Datensétze mit personenbeziehbaren Sachangaben wie z. B. Kfz-
Kennzeichen, Fahrzeugidentifikationsnummern oder Standortdaten
von Risikoobjekten wie beispielsweise Gebduden Ubermittelt werden.

(4) 'Fur Datenverarbeitungen zu statistischen Zwecken kénnen Un-
ternehmen auch besondere Kategorien personenbezogener Daten,
insbesondere Gesundheitsdaten, verarbeiten, wenn dies fir den je-
weiligen Statistikzweck erforderlich ist und die Interessen des Unter-
nehmens an der Verarbeitung die Interessen der betroffenen Perso-
nen an einem Ausschluss von der Verarbeitung erheblich tGiberwiegen.
2Das gilt z. B. fiir Statistiken zur Entwicklung und Uberpriifung von Ta-
rifen oder zum gesetzlich vorgeschriebenen Risikomanagement. 2Die
Unternehmen treffen in diesen Fallen angemessene und spezifische
MaBnahmen zur Wahrung der Interessen der betroffenen Personen
und insbesondere der in Artikel 3 und 4 geregelten Grundsatze.
4Zu den spezifischen MaBnahmen gehéren wegen der besonderen
Schutzbedurftigkeit der Daten beispielsweise:

— die Sensibilisierung der an den Verarbeitungen beteiligten Mitarbei-
ter und Dienstleister,

— die Pseudonymisierung personenbezogener Daten nach Absatz 2
Satz 2,
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— die Beschrédnkung des Zugangs zu den personenbezogenen Daten
innerhalb der Unternehmen oder beim Dienstleister und

— Verschlusselung beim Transport personenbezogener Daten.

SAlle personenbezogenen Daten werden anonymisiert, sobald dies
nach dem Statistikzweck méglich ist, es sei denn, der Anonymisie-
rung stehen berechtigte Interessen der betroffenen Personen ent-
gegen. ®Bis dahin werden die Identifikationsmerkmale, mit denen
Einzelangaben einer betroffenen Person zugeordnet werden kénnten,
gesondert gespeichert. "Diese Identifikationsmerkmale diirfen mit den
Einzelangaben nur zusammengeflihrt werden, soweit der Statistik-
zweck dies erfordert.

(5) 'Die betroffenen Personen kénnen der Verarbeitung ihrer perso-
nenbezogenen Daten fir eine Statistik widersprechen, wenn aufgrund
ihrer persénlichen Situation Griinde vorliegen, die der Verarbeitung ihrer
Daten zu diesem Zweck entgegenstehen. 2Das Widerspruchsrecht be-
steht nicht, wenn die Verarbeitung zur Erfullung einer im 6ffentlichen
Interesse liegenden Aufgabe (z. B. der Beantwortung von Anfragen der
Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht) erforderlich ist.

(6) 'Zur Ermittlung der risikogerechten Pramie werden Tarife nach
Absatz 1 auf die individuelle Situation des Antragstellers angewandt.
2Dariiber hinaus kann eine Bewertung des individuellen Risikos des
Antragstellers durch spezialisierte Risikoprifer, z. B. Arzte, in die Pré-
mienermittlung einflieBen. *Hierzu werden auch personenbezogene
Daten einschlieBlich ggf. besonderer Kategorien personenbezogener
Daten, wie Gesundheitsdaten, verwendet, die nach MaBgabe dieser
Verhaltensregeln verarbeitet worden sind.

(7) Die Versicherungswirtschaft verarbeitet personenbezogene Daten
entsprechend den vorstehenden Abséatzen auch flr Zwecke der wis-
senschaftlichen Forschung, zum Beispiel zur Unfallforschung.

Art. 11 Scoring
Fur das Scoring gelten die gesetzlichen Regelungen.

Art. 12 Bonitatsdaten

Fur die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Bonitatsdaten gel-
ten die gesetzlichen Regelungen.

Art. 13 Automatisierte Einzelentscheidungen

(1) Automatisierte Entscheidungen, die fur die betroffenen Personen
eine rechtliche Wirkung nach sich ziehen oder sie in dhnlicher Weise
erheblich beeintrachtigen, werden nur unter den in Absatz 2, 3 und 4
genannten Voraussetzungen getroffen.

(2) 'Eine Entscheidung, die fiir den Abschluss oder die Erfiillung
eines Versicherungsvertrags mit der betroffenen Person oder im
Rahmen der Leistungserbringung erforderlich ist, kann automatisiert
erfolgen. 2Eine Erforderlichkeit ist insbesondere in folgenden Féllen
gegeben:

1. Entscheidungen gegenuber Antragstellern Uber den Abschluss

und die Konditionen eines Versicherungsvertrages,

. Entscheidungen gegeniiber Versicherungsnehmern Uber Leis-
tungsfalle im Rahmen eines Versicherungsverhéaltnisses,

. Entscheidungen Uber die Erfillung von Merkmalen bei verhaltens-
bezogenen Tarifen, z. B. das Fahrverhalten honorierende Rabatte
in der Kfz-Versicherung.

(3) 'Automatisierte Entscheidungen Uber Leistungsanspriiche nach
einem Versicherungsvertrag, z. B. Entscheidungen gegeniiber mitver-
sicherten Personen oder Geschédigten in der Haftpflichtversicherung,
sind auch dann zuléssig, wenn dem Begehren der betroffenen Per-
son stattgegeben wird. 2Die Entscheidung kann im Rahmen der Leis-
tungserbringung nach einem Versicherungsvertrag auch automatisiert
ergehen, wenn die Entscheidung auf der Anwendung verbindlicher
Entgeltregelungen fiir Heilbehandlungen beruht und das Unternehmen
fur den Fall, dass dem Antrag nicht vollumfanglich stattgegeben wird,
angemessene MaBnahmen zur Wahrung der berechtigten Interessen
der betroffenen Person trifft, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung
des Eingreifens einer Person seitens des Unternehmens, auf Darlegung
des eigenen Standpunktes und auf Anfechtung der Entscheidung zahlt.

(4) Dariliber hinaus kann eine automatisierte Entscheidung mit aus-
driicklicher Einwilligung der betroffenen Person erfolgen.

(5) 'Besondere Kategorien personenbezogener Daten werden im
Rahmen einer automatisierten Entscheidungsfindung verarbei-
tet, wenn die betroffenen Personen ihre Einwilligung erteilt haben.
2Automatisierte Entscheidungen mit besonderen Kategorien perso-
nenbezogener Daten sind auch ohne Einwilligung in den Fallen des
Absatzes 3 mdglich.
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(6) 'Sofern automatisierte Entscheidungen zu Lasten der betroffenen
Personen getroffen werden, wird mindestens das Folgende veran-
lasst: Das Unternehmen teilt den betroffenen Personen mit, dass eine
automatisierte Entscheidung getroffen wurde. Dabei werden ihnen,
sofern sie nicht bereits informiert wurden, aussagekréftige Informa-
tionen Uber die involvierte Logik sowie die Tragweite und die ange-
strebten Auswirkungen der automatisierten Entscheidungsfindung
mitgeteilt. *Auf Verlangen werden den betroffenen Personen auch die
wesentlichen Griinde der Entscheidungsfindung mitgeteilt und erlau-
tert, um ihnen die Darlegung ihres Standpunktes, das Eingreifen einer
Person seitens des Unternehmens und die Anfechtung der Entschei-
dung zu erméglichen. “Dies umfasst auch die verwendeten Daten-
arten sowie ihre Bedeutung fiir die automatisierte Entscheidung. °Die
betroffenen Personen haben das Recht, die Entscheidung anzufech-
ten. ®Dann wird die Entscheidung auf dieser Grundlage in einem nicht
ausschlieBlich automatisierten Verfahren erneut gepriift. “Artikel 28
Absatz 1 dieser Verhaltensregeln gilt entsprechend.

(7) Der Einsatz automatisierter Entscheidungsverfahren wird doku-
mentiert.

(8) 'Die Unternehmen stellen sicher, dass technische und organisa-
torische MaBnahmen getroffen werden, damit Faktoren, die zu un-
richtigen personenbezogenen Daten fiihren, korrigiert werden kénnen
und das Risiko von Fehlern minimiert wird. 2In Hinblick auf Gesund-
heitsdaten werden auch die gesetzlichen Vorgaben der §§ 37 Abs. 2,
22 Abs. 2 BDSG beachtet.

Art. 14 Hinweis- und Informationssystem (HIS)

(1) 'Die Unternehmen der deutschen Versicherungswirtschaft — mit
Ausnahme der privaten Krankenversicherer — nutzen ein Hinweis- und
Informationssystem (HIS) zur Unterstiitzung der Risikobeurteilung im
Antragsfall, zur Sachverhaltsaufklarung bei der Leistungspriifung so-
wie bei der Bek&mpfung der missbrauchlichen Erlangung von Ver-
sicherungsleistungen. 2Der Betrieb und die Nutzung des HIS erfolgen
auf Basis von Interessenabwégungen und festgelegten Einmelde-
kriterien.

(2) 'Das HIS wird getrennt nach Versicherungssparten betrieben.
2In allen Sparten wird der Datenbestand in jeweils zwei Datenpools
getrennt verarbeitet: in einem Datenpool fiir die Abfrage zur Risiko-
prifung im Antragsfall (A-Pool) und in einem Pool fir die Abfrage zur
Leistungspriifung (L-Pool). ®Die Unternehmen richten die Zugriffs-
berechtigungen fiir ihre Mitarbeiter entsprechend nach Sparten und
Aufgaben getrennt ein.

(3) 'Die Unternehmen melden Daten zu Fahrzeugen, Immobilien oder
Personen an den Betreiber des HIS, wenn ein erhohtes Risiko vorliegt
oder wenn eine Auffalligkeit festgestellt wurde, soweit dies zur gegen-
wartigen oder kiinftigen Aufdeckung oder zur Verhinderung der miss-
brauchlichen Erlangung von Versicherungsleistungen erforderlich ist
und nicht Uberwiegende schutzwiirdige Rechte und Freiheiten der be-
troffenen Personen dagegen sprechen. 2Eine Einwilligung der betrof-
fenen Personen ist nicht erforderlich. 3Vor einer Einmeldung von Daten
zu Personen erfolgt eine Abwagung der Interessen der Unternehmen
und des Betroffenen. “Bei Vorliegen der festgelegten Meldekriterien ist
regelmaBig von einem tberwiegenden berechtigten Interesse des Un-
ternehmens an der Einmeldung auszugehen. 5Die Abwagung ist hin-
reichend aussagekréftig zu dokumentieren. *Besondere Kategorien
personenbezogener Daten, wie z. B. Gesundheitsdaten, werden nicht
an das HIS gemeldet. "Wenn erhéhte Risiken in der Personenversi-
cherung als ,Erschwernis“ gemeldet werden, geschieht dies ohne die
Angabe, ob sie auf Gesundheitsdaten oder einem anderen Grund,
z. B. einem geféhrlichen Beruf oder Hobby, beruhen. 8Personenbezo-
gene Daten Uber strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten werden
ebenfalls nicht an das HIS gemeldet, es sei denn, die Verarbeitung
wird unter behdrdlicher Aufsicht vorgenommen oder dies ist nach dem
Unionsrecht oder dem nationalen Recht, das geeignete Garantien fiir
die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen vorsieht, zuldssig.

(4) 'Die Unternehmen informieren die Versicherungsnehmer bereits
bei Vertragsabschluss in allgemeiner Form liber das HIS unter Angabe
des Verantwortlichen mit dessen Kontaktdaten. 2Sie benachrichtigen
spatestens anlasslich der Einmeldung die betroffenen Personen mit
den nach Art. 8 Absatz 3 relevanten Informationen. Eine Benachrich-
tigung kann in den Féllen des Art. 8 Abs. 5 dieser Verhaltensregelun-
gen unterbleiben.

(5) 'Ein Abruf von Daten aus dem HIS kann bei Antragstellung und
im Leistungsfall erfolgen, nicht jedoch bei Auszahlung einer Kapital-
lebensversicherung im Erlebensfall. 2Der Datenabruf ist nicht die allei-
nige Grundlage fiir eine Entscheidung im Einzelfall. *Die Informationen
werden lediglich als Hinweis daflir gewertet, dass der Sachverhalt einer
naheren Priifung bedarf. “Alle Datenabrufe erfolgen im automatisierten
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Abrufverfahren und werden protokolliert fiir Revisionszwecke und den
Zweck, stichprobenartig deren Berechtigung priifen zu kénnen.

(6) 'Soweit zur weiteren Sachverhaltsaufklarung erforderlich, kénnen
im Leistungsfall auch Daten zwischen dem einmeldenden und dem
abrufenden Unternehmen ausgetauscht werden, wenn kein Grund zu
der Annahme besteht, dass die betroffene Person ein schutzwiirdiges
Interesse am Ausschluss der Ubermittlung hat. 2So werden beispiels-
weise Daten und Gutachten tber Kfz- oder Geb&dude-Schaden bei dem
Unternehmen angefordert, welches einen Schaden in das HIS einge-
meldet hatte. *Der Datenaustausch wird dokumentiert. “Soweit der
Datenaustausch nicht gemaB Artikel 15 dieser Verhaltensregeln erfolgt,
werden die betroffenen Personen tber den Datenaustausch informiert.
SEine Information ist nicht erforderlich, solange die Aufklirung des
Sachverhalts dadurch gefahrdet wiirde oder wenn die betroffenen Per-
sonen auf andere Weise Kenntnis vom Datenaustausch erlangt haben.

(7) 'Die im HIS gespeicherten Daten werden spétestens am Ende des
4. Jahres nach dem Vorliegen der Voraussetzung flr die Einmeldung
geldscht. 2Zu einer Verlangerung der Speicherdauer auf maximal
10 Jahre kommt es in der Lebensversicherung im Leistungsbereich
oder bei erneuter Einmeldung innerhalb der regularen Speicherzeit
gemaB Satz 1. 3Daten zu Antrégen, bei denen kein Vertrag zustande
gekommen ist, werden im HIS spatestens am Ende des 3. Jahres nach
dem Jahr der Antragstellung geléscht.

(8) Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft gibt
unter Beachtung datenschutzrechtlicher Vorgaben einen detaillierten
Leitfaden zur Nutzung des HIS an die Unternehmen heraus.

Art. 15 Aufklarung von Widerspriichlichkeiten

(1) 'Die Unternehmen kénnen jederzeit bei entsprechenden Anhalts-
punkten priifen, ob bei der Antragstellung oder bei Aktualisierungen
von Antragsdaten wahrend des Versicherungsverhaltnisses unrichtige
oder unvollstandige Angaben gemacht wurden und damit die Risiko-
beurteilung beeinflusst wurde oder ob falsche oder unvollstandige
Sachverhaltsangaben bei der Feststellung eines entstandenen Scha-
dens gemacht wurden. 2Zu diesem Zweck nehmen die Unternehmen
Datenerhebungen und -verarbeitungen vor, soweit dies zur Aufklarung
der Widerspriichlichkeiten erforderlich ist. °Bei der Entscheidung,
welche Daten die Unternehmen benétigen, um ihre Entscheidung auf
ausreichender Tatsachenbasis zu treffen, kommt ihnen ein Beurtei-
lungsspielraum zu.

(2) "Im Leistungsfall kann auch ohne Vorliegen von Anhaltspunk-
ten die Priifung nach Abs. 1 erfolgen. 2Dies umfasst die Einholung
von Vorinformationen (z. B. Zeitrdume, in denen Behandlungen oder
Untersuchungen stattfanden), die es dem Unternehmen ermdglichen
einzuschatzen, ob und welche Informationen im Weiteren tatséchlich
fur die Prufung relevant sind.

(3) 'Datenverarbeitungen zur Uberpriifung der Angaben zur Risiko-
beurteilung bei Antragstellung erfolgen nur innerhalb von funf Jahren,
bei Krankenversicherungen innerhalb von drei Jahren nach Vertrags-
schluss. 2Die Angaben kénnen auch nach Ablauf dieser Zeit noch
Uberpriuft werden, wenn der Versicherungsfall vor Ablauf der Frist
eingetreten ist. 3Fir die Priifung, ob der Versicherungsnehmer bei
der Antragstellung vorsétzlich oder arglistig unrichtige oder unvoll-
standige Angaben gemacht hat, verlangert sich dieser Zeitraum auf
10 Jahre.

(4) Ist die Erhebung und Verarbeitung von besonderen Kategorien
personenbezogener Daten, insbesondere von Daten Uber die Ge-
sundheit, nach Absatz 1 erforderlich, werden die betroffenen Perso-
nen entsprechend ihrer Erklarung im Versicherungsantrag vor einer
Datenerhebung bei Dritten nach § 213 Abs. 2 VVG unterrichtet und
auf ihr Widerspruchsrecht hingewiesen oder von den betroffenen Per-
sonen wird zuvor eine eigensténdige Einwilligungs- und Schweige-
pflichtentbindungserklarung eingeholt.

(5) 'Die Méglichkeit, die Abgabe der Einwilligungs- und Schweige-
pflichtentbindungserklarung zu verweigern, bleibt unbenommen und
das Unternehmen informiert die betroffene Person diesbeziiglich.
2\erweigert die betroffene Person die Abgabe der Einwilligungs- und
Schweigepflichtentbindungserklérung, obliegt es der betroffenen Per-
son als Voraussetzung flr die Schadenregulierung alle erforderlichen
Informationen zu beschaffen und dem Unternehmen zur Verfligung
zu stellen. ®Das Unternehmen hat in diesem Fall darzulegen, welche
Informationen es bei Verweigerung der Einwilligungs- und Schweige-
pflichtentbindungserklérung fir erforderlich hélt.

Art. 16 Datenaustausch mit anderen Versicherern

(1) 'Ein Datenaustausch zwischen einem Vorversicherer und seinem
nachfolgenden Versicherer wird zur Erhebung tarifrelevanter oder
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leistungsrelevanter Angaben unter Beachtung des Artikels 8 Abs. 1
vorgenommen. 2Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Angaben
erforderlich sind:

1. bei der Risikoeinschétzung zur Uberpriifung von Schadenfreiheits-
rabatten, insbesondere der Schadensfreiheitsklassen in der Kfz-

Haftpflichtversicherung und Vollkaskoversicherung,

. zur Ubertragung von Anspriichen auf Altersvorsorge bei Anbieter-
oder Arbeitgeberwechsel,

. zur Ubertragung von Altersriickstellungen in der Krankenversiche-
rung auf den neuen Versicherer,

. zur Erganzung oder Verifizierung der Angaben der Antragsteller
oder Versicherten.

8In den Fallen der Nummern 1 und 4 ist der Datenaustausch zum
Zweck der Risikoprifung nur zuléssig, wenn die betroffenen Personen
bei Datenerhebung im Antrag Uber den mdglichen Datenaustausch
und dessen Zweck und Gegenstand informiert werden. “Nach einem
Datenaustausch zum Zweck der Leistungsprifung werden die be-
troffenen Personen vom Daten erhebenden Unternehmen Uber einen
erfolgten Datenaustausch im gleichen Umfang informiert. SArtikel 15
dieser Verhaltensregeln bleibt unberihrt.

(2) Ein Datenaustausch mit anderen Versicherern auBerhalb der fir
das Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft
(HIS) getroffenen Regelungen erfolgt darliber hinaus, soweit dies zur
Antrags- und Leistungsprifung und -erbringung, einschlieBlich der
Regulierung von Schaden bei gemeinsamer, mehrfacher oder kom-
binierter Absicherung von Risiken, des gesetzlichen Ubergangs einer
Forderung gegen eine andere Person oder zur Regulierung von Scha-
den zwischen mehreren Versicherern Uber bestehende Teilungs- und
Regressverzichtsabkommen erforderlich ist und kein Grund zu der
Annahme besteht, dass ein Uiberwiegendes schutzwirdiges Interesse
der betroffenen Person dem entgegensteht.

(3) Der Datenaustausch wird dokumentiert.

Art. 17 Dateniibermittlung an Riickversicherer

(1) 'Um jederzeit zur Erfilllung ihrer Verpflichtungen aus den Versi-
cherungsverhéltnissen in der Lage zu sein, geben Unternehmen einen
Teil ihrer Risiken aus den Versicherungsvertragen an Rickversicherer
weiter. 2Zum weiteren Risikoausgleich bedienen sich in einigen Fallen
diese Riickversicherer ihrerseits weiterer Riickversicherer. *Zur ord-
nungsgemaBen Begriindung, Durchfiihrung oder Beendigung des
Rulckversicherungsvertrages werden in anonymisierter oder — soweit
dies fur die vorgenannten Zwecke nicht ausreichend ist — pseudony-
misierter Form Daten aus dem Versicherungsantrag oder —verhaltnis,
insbesondere Versicherungsnummer, Beitrag, Art und Hohe des Ver-
sicherungsschutzes und des Risikos sowie etwaige Risikozuschlage
weitergegeben.

(2) 'Personenbezogene Daten erhalten die Riickversicherer nur, so-
weit dies

a) flr den Abschluss oder die Erfiillung des Versicherungsvertrages
erforderlich ist oder

b) zur Sicherstellung der Erfillbarkeit der Verpflichtungen des Unter-
nehmens aus den Versicherungsverhéltnissen erfolgt und kein
Grund zu der Annahme besteht, dass ein liberwiegendes schutz-
wurdiges Interesse der betroffenen Person dem Unternehmens-
interesse entgegensteht.

2Dies kann der Fall sein, wenn im Rahmen des konkreten Ruickver-
sicherungsverhaltnisses die Ubermittlung personenbezogener Daten
an Ruickversicherer aus folgenden Griinden erfolgt:

a) Die Ruckversicherer fiihren z. B. bei hohen Vertragssummen oder
bei einem schwer einzustufenden Risiko im Einzelfall die Risiko-
prifung und die Leistungsprifung durch.

Die Ruckversicherer unterstlitzen die Unternehmen bei der Risi-
ko- und Schadenbeurteilung sowie bei der Bewertung von Ver-
fahrensablaufen.

(¢]
-

Die Ruckversicherer erhalten zur Bestimmung des Umfangs der
Rickversicherungsvertrége einschlieBlich der Prifung, ob und in
welcher Héhe sie an ein und demselben Risiko beteiligt sind (Ku-
mulkontrolle) sowie zu Abrechnungszwecken Listen Uber den Be-
stand der unter die Riickversicherung fallenden Vertrage.

ke

Die Risiko- und Leistungsprifung durch den Erstversicherer wird
von den Ruckversicherern stichprobenartig oder in Einzelféllen
kontrolliert zur Priifung ihrer Leistungspflicht gegenliber dem Erst-
versicherer.
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(3) 'Die Unternehmen vereinbaren mit den Riickversicherern, dass
personenbezogene Daten von diesen nur zu den in Absatz 2 ge-
nannten Zwecken sowie mit diesen kompatiblen Zwecken (z. B.
Statistiken und wissenschaftliche Forschung) verwendet werden.
2AuBerdem vereinbaren sie, ob der Riickversicherer eine gesetzlich
erforderliche Information an die betroffene Person selbst vornimmt
oder ob das Unternehmen die Information des Riickversicherers an
die betroffene Person weiterleitet. 3Im Fall der Weiterleitung verein-
baren sie auch, wie die Information erfolgt. “Soweit die Unternehmen
einer Verschwiegenheitspflicht geméas § 203 StGB unterliegen, ver-
pflichten sie die Riickversicherer hinsichtlich der Daten, die sie nach
Absatz 2 erhalten, Verschwiegenheit zu wahren und weitere Ruck-
versicherer sowie Stellen, die fUr sie tatig sind, zur Verschwiegenheit
zu verpflichten.

(4) Besondere Kategorien personenbezogener Daten, insbesondere
Gesundheitsdaten, erhalten die Rickversicherer nur, wenn die Vor-
aussetzungen des Artikels 6 dieser Verhaltensregeln erfillt sind.

Art. 18 Verwendung von Daten fiir Zwecke der Werbung

(1) Personenbezogene Daten werden fir Zwecke der Werbung nur
auf der Grundlage von Artikel 6 Abs. 1 lit. a) oder f) Datenschutz-
Grundverordnung und unter Beachtung von § 7 UWG verarbeitet.

(2) 'Betroffene Personen kénnen der Verwendung ihrer personenbe-
zogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung widersprechen. 2Die
personenbezogenen Daten werden dann nicht mehr flr diese Zwecke
verarbeitet. ®Das Unternehmen trifft zur Umsetzung geeignete techni-
sche und organisatorische MaBnahmen.

Art. 19 Marktumfragen

(1) Die Unternehmen fihren Markt- und Meinungsumfragen unter
besonderer Beriicksichtigung der schutzwdirdigen Interessen der be-
troffenen Personen durch.

(2) 'Soweit die Unternehmen andere Stellen mit Markt- und Meinungs-
umfragen beauftragen, ist diese Stelle unter Nachweis der Einhaltung
der Datenschutzstandards auszuwihlen. ?Vor der Datenweitergabe
sind die Einzelheiten des Vorhabens vertraglich nach den Vorgaben
der Artikel 21, 22 oder 22a dieser Verhaltensregeln zu regeln. ®Dabei
ist insbesondere festzulegen:

a) dass die Ubermittelten und zuséatzlich erhobenen Daten frihest-
mdglich pseudonymisiert und sobald nach dem Zweck der Um-
frage moéglich anonymisiert werden,

b) dass die Auswertung der Daten sowie die Ubermittlung der Ergebnis-
se der Markt- und Meinungsumfragen an die Unternehmen in mog-
lichst anonymisierter oder in pseudonymisierter Form, wenn dies fir
die Zwecke erforderlich ist (z. B. Folgebefragungen), erfolgen.

(3) 'Soweit die Unternehmen selbst personenbezogene Daten zum
Zweck der Durchfiihrung von Markt- und Meinungsumfragen ver-
arbeiten oder nutzen, werden die Daten friihestmdglich pseudonymi-
siert und sobald nach dem Zweck der Umfrage méglich anonymisiert.
2Die Ergebnisse werden ausschlieBlich in méglichst anonymisierter
oder in pseudonymisierter Form, wenn dies fur die Zwecke erforder-
lich ist (z. B. Folgebefragungen), gespeichert oder genutzt.

(4) Soweit im Rahmen der Markt- und Meinungsumfragen geschaft-
liche Handlungen vorgenommen werden, die als Werbung zu werten
sind, beispielsweise wenn bei der Datenerhebung auch absatzfor-
dernde AuBerungen erfolgen, richtet sich die Verarbeitung personen-
bezogener Daten dafiir nach den in Artikel 18 dieser Verhaltensregeln
getroffenen Regelungen.

Art. 20 Dateniibermittlung an selbststandige Vermittler

(1) 'Eine Ubermittlung personenbezogener Daten erfolgt an den be-
treuenden Vermittler nur, soweit es zur bedarfsgerechten Vorbereitung
oder Bearbeitung eines konkreten Antrags bzw. Vertrags oder zur ord-
nungsgemaBen Durchfliihrung der Versicherungsangelegenheiten der
betroffenen Personen erforderlich ist. 2Die Vermittler werden auf ihre
besonderen Verschwiegenheitspflichten hingewiesen.

(2) "Vor der erstmaligen Ubermittlung personenbezogener Daten
an einen Versicherungsvertreter oder im Falle eines Wechsels vom
betreuenden Versicherungsvertreter auf einen anderen Versiche-
rungsvertreter informiert das Unternehmen die Versicherten oder
Antragsteller vorbehaltlich der Regelung des Absatz 3 mdglichst
friihzeitig, mindestens aber zwei Wochen vor der Ubermittlung ihrer
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personenbezogenen Daten Uber den bevorstehenden Datentransfer,
die Identitat (Name, Sitz) des neuen Versicherungsvertreters und ihr
Widerspruchsrecht. 2Die Benachrichtigung erfolgt nicht, wenn der
Wechsel von der betroffenen Person selbst gewiinscht ist. °Eine Infor-
mation durch den bisherigen Versicherungsvertreter steht einer Infor-
mation durch das Unternehmen gleich. *Im Falle eines Widerspruchs
findet die Dateniibermittlung grundsétzlich nicht statt. 5In diesem Fall
wird die Betreuung durch einen anderen Versicherungsvertreter oder
das Unternehmen selbst angeboten.

(3) Eine Ausnahme von Absatz 2 besteht, wenn die ordnungsgeméaBe
Betreuung der Versicherten im Einzelfall oder wegen des unerwar-
teten Wegfalls der Betreuung der Bestand der Vertragsverhaltnisse
geféhrdet ist.

(4) '"Personenbezogene Daten von Versicherten oder Antragstellern
dirfen an einen Versicherungsmakler oder eine Dienstleistungsgesell-
schaft von Versicherungsmaklern Gibermittelt werden, wenn die Ver-
sicherten oder Antragsteller dem Makler daflr eine Maklervollmacht
oder eine vergleichbare Bevollméchtigung erteilt haben, die die Da-
tenlibermittlung abdeckt. 2Fir den Fall des Wechsels des Maklers gilt
zudem Absatz 2 entsprechend.

(5) 'Eine Ubermittlung von Gesundheitsdaten durch das Unterneh-
men an den betreuenden Vermittler erfolgt grundsétzlich nicht, es sei
denn, es liegt eine Einwilligung der betroffenen Personen vor. Gesetz-
liche Ubermittlungsbefugnisse bleiben hiervon unberiihrt.

Art. 21 Pflichten bei der Verarbeitung im Auftrag

(1) 'Sofern ein Unternehmen personenbezogene Daten gemaB Ar-
tikel 28 Datenschutz-Grundverordnung im Auftrag verarbeiten lasst
(z. B. elektronische Datenverarbeitung, Scannen und Zuordnung von
Eingangspost, Adressverwaltung, Antrags- und Vertragsbearbeitung,
Schaden- und Leistungsbearbeitung, Sicherstellung der korrekten
Verbuchung von Zahlungseingéngen, Zahlungsausgang, Entsorgung
von Dokumenten), wird der Auftragnehmer mindestens gemas Art. 28
Abs. 3 Datenschutz-Grundverordnung verpflichtet. 2Es wird nur ein
solcher Auftragnehmer ausgewabhlt, der hinreichende Garantien dafir
bietet, dass geeignete technische und organisatorische MaBnahmen
so durchgefiihrt werden, dass die Verarbeitung im Einklang mit der
Datenschutz-Grundverordnung erfolgt und den Schutz der Rechte
der betroffenen Personen gewahrleistet. ®Das Unternehmen verlangt
alle erforderlichen Informationen zum Nachweis und zur Uberpriifung
der Einhaltung der beim Auftragnehmer getroffenen technischen und
organisatorischen MaBnahmen, zum Beispiel durch geeignete Zerti-
fikate. “Die Ergebnisse werden dokumentiert.

(2) "Jede Datenverarbeitung beim Auftragsverarbeiter erfolgt nur fiir
die Zwecke und im Rahmen der dokumentierten Weisungen des Un-
ternehmens. 2Vertragsklauseln sollen den Beauftragten fiir den Daten-
schutz vorgelegt werden, die bei Bedarf beratend mitwirken.

(3) 'Das Unternehmen hélt eine aktuelle Liste der Auftragnehmer be-
reit. 2Ist die automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten
nicht Hauptgegenstand des Auftrags oder werden viele verschiede-
ne Auftragnehmer (z. B. Dienstleister zur Aktenvernichtung an ver-
schiedenen Unternehmensstandorten oder regionale Werkstatten) mit
gleichartigen Aufgaben betraut, kdnnen die Auftragsverarbeiter — un-
beschadet interner Dokumentationspflichten - in Kategorien zusam-
mengefasst werden unter Bezeichnung ihrer Aufgabe. ®Dies gilt auch
fur Auftragnehmer, die nur gelegentlich tétig werden. “Die Liste wird
in geeigneter Form bekannt gegeben. ®*Werden personenbezogene
Daten bei den betroffenen Personen erhoben, sind sie grundséatzlich
bei Erhebung Uber die Liste zu unterrichten.

(4) Ein Vertrag oder ein anderes Rechtsinstrument im Sinne von
Art. 28 Abs. 3 und 4 Datenschutz-Grundverordnung zur Verarbeitung
im Auftrag ist schriftlich abzufassen, was auch in einem elektroni-
schen Format erfolgen kann.

Art. 22 Datenverarbeitung durch Dienstleister ohne Auftrags-
verarbeitung

(1) 'Ohne Vereinbarung einer Auftragsverarbeitung kénnen perso-
nenbezogene Daten an Dienstleister zur eigenverantwortlichen Auf-
gabenerfillung Ubermittelt und von diesen verarbeitet werden, so-
weit dies fir die Zweckbestimmung des Versicherungsverhéltnisses
mit den Betroffenen erforderlich ist. 2Das ist insbesondere méglich,
wenn Sachverstandige mit der Begutachtung eines Versicherungs-
falls beauftragt sind oder wenn Dienstleister zur Ausfuihrung der ver-
traglich vereinbarten Versicherungsleistungen, die eine Sachleistung
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beinhalten, eingeschaltet werden, z. B. Krankentransportdienstleis-
ter, Haushaltshilfen, Schllisseldienste und dhnliche Dienstleister.

(2) 'Die Ubermittlung von personenbezogenen Daten an Dienstleister
und deren Verarbeitung zur eigenverantwortlichen Erflllung von Da-
tenverarbeitungs- oder sonstigen Aufgaben kann auch dann erfolgen,
wenn dies zur Wahrung der berechtigten Interessen des Unternehmens
erforderlich ist und die schutzwirdigen Interessen der betroffenen Per-
sonen nicht (iberwiegen. ?Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn
Dienstleister Aufgaben libernehmen, die der Geschéftsabwicklung des
Unternehmens dienen, wie beispielsweise die Risikoprifung, Schaden-
und Leistungsbearbeitung und Inkasso, sofern dies keine Auftragsver-
arbeitung ist und die Voraussetzungen der Absétze 4 bis 8 erfllt sind.

(3) 'Die Ubermittlung von personenbezogenen Daten an Dienstleister
nach Absatz 2 unterbleibt, soweit die betroffene Person aus Griin-
den, die sich aus ihrer besonderen personlichen Situation ergeben,
dieser widerspricht und eine Prifung ergibt, dass seitens des Uber-
mittelnden Unternehmens keine zwingenden schutzwirdigen Griinde
fur die Verarbeitung beim Dienstleister vorliegen, die die Interessen
der betroffenen Person (iberwiegen. 2Die Ubermittlung an den Dienst-
leister erfolgt trotz des Widerspruchs auch dann, wenn sie der Gel-
tendmachung, Ausiibung oder Verteidigung von Rechtsanspriichen
dient. ®Die betroffenen Personen werden in geeigneter Weise auf ihre
Widerspruchsmdglichkeit hingewiesen.

(4) Das Unternehmen schlieBt mit den Dienstleistern, die nach Ab-
satz 2 tatig werden, eine vertragliche Vereinbarung, die mindestens
folgende Punkte enthalten muss:

— Eindeutige Beschreibung der Aufgaben des Dienstleisters;

— Sicherstellung, dass die Ubermittelten Daten nur im Rahmen der
vereinbarten Zweckbestimmung verarbeitet oder genutzt werden;

— Gewadhrleistung eines Datenschutz- und Datensicherheitsstan-
dards, der diesen Verhaltensregeln entspricht;

— Verpflichtung des Dienstleisters, dem Unternehmen alle Auskiinfte
zu erteilen, die zur Erflllung einer beim Unternehmen verbleiben-
den Auskunftspflicht erforderlich sind oder der betroffenen Person
direkt Auskunft zu erteilen.

(5) Diese Aufgabenauslagerungen nach Absatz 2 werden doku-

mentiert.

(6) 'Unternehmen und Dienstleister vereinbaren in den Fillen des
Absatzes 2 zusétzlich, dass betroffene Personen, welche durch die
Ubermittlung ihrer Daten an den Dienstleister oder die Verarbeitung
ihrer Daten durch diesen einen Schaden erlitten haben, berechtigt
sind, von beiden Parteien Schadenersatz zu verlangen. 2Vorrangig
tritt gegeniiber den betroffenen Personen das Unternehmen fur den
Ersatz des Schadens ein. 3Die Parteien vereinbaren, dass sie gesamt-
schuldnerisch haften und sie nur von der Haftung befreit werden kén-
nen, wenn sie nachweisen, dass keine von ihnen flr den erlittenen
Schaden verantwortlich ist.

(7) 'Das Unternehmen hélt eine aktuelle Liste der Dienstleister nach
Absatz 2 bereit, an die Aufgaben im Wesentlichen tUbertragen werden.
2Ist die automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten nicht
Hauptgegenstand des Vertrages, kénnen die Dienstleister in Kate-
gorien zusammengefasst werden unter Bezeichnung ihrer Aufgabe.
SDies gilt auch fiir Stellen, die nur einmalig tatig werden. “Die Liste
wird in geeigneter Form bekannt gegeben. SWerden personenbezo-
gene Daten bei den Betroffenen erhoben, sind sie grundsétzlich bei
Erhebung Uber die Liste zu unterrichten.

(8) Das Unternehmen stellt sicher, dass die Rechte der betroffenen
Personen gemaB Artikel 23 bis 24c durch die Einschaltung des Dienst-
leisters nach Absatz 2 nicht geschmalert werden.

(9) Ubermittlungen von personenbezogenen Daten an Rechtsanwilte,
Steuerberater und Wirtschaftspriifer im Rahmen von deren Aufgaben-
erflllungen bleiben von den zuvor genannten Regelungen unberihrt.

(10) 'Besondere Arten personenbezogener Daten diirfen in diesem
Rahmen nur verarbeitet werden, wenn die betroffenen Personen ein-
gewilligt haben oder eine gesetzliche Grundlage vorliegt. 2Soweit die
Unternehmen einer Verschwiegenheitspflicht gemaB § 203 StGB un-
terliegen, verpflichten sie die Dienstleister hinsichtlich der Daten, die
sie nach den Abséatzen 1 und 2 erhalten, Verschwiegenheit zu wahren
und weitere Dienstleister sowie Stellen, die fir sie tatig sind, zur Ver-
schwiegenheit zu verpflichten.

Art. 22a Gemeinsam verantwortliche Stellen

(1) Eine Gruppe von Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunter-
nehmen kann fiir gemeinsame Geschaftszwecke gemeinsame Daten-
verarbeitungsverfahren nach MaBgabe des Art. 26 Datenschutz-
Grundverordnung einrichten.
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(2) 'Die Unternehmen legen bei gemeinsamen Datenverarbeitungs-
verfahren mit zwei oder mehr Verantwortlichen in einer vertraglichen
Vereinbarung in transparenter Form fest, wer von ihnen welche Ver-
pflichtung gemaB der Datenschutz-Grundverordnung erfllt, insbe-
sondere welche Stelle welche Funktionen zur Erflllung der Rechte der
betroffenen Personen (ibernimmt. 2Geregelt werden auch die Verant-
wortlichkeiten fur die Information der betroffenen Personen.

(3) Das Unternehmen hélt eine aktuelle Liste der Zwecke der gemein-
samen Datenverarbeitungsverfahren mit den jeweils verantwortlichen
Unternehmen bereit und gibt sie den betroffenen Personen in geeig-
neter Form bekannt.

(4) Betroffene Personen kdnnen ihre datenschutzrechtlich begriin-
deten Rechte gegeniber jedem einzelnen Verantwortlichen geltend
machen.

Art. 23 Auskunftsanspruch

(1) Betroffene Personen haben das Recht zu erfahren, ob sie betref-
fende personenbezogene Daten verarbeitet werden und sie kénnen
Auskunft Uber die beim Unternehmen Uber sie gespeicherten Daten
verlangen.

(2) Verarbeitet ein Unternehmen eine groBe Menge von Informatio-
nen Uber die betroffene Person oder wird ein Auskunftsersuchen im
Hinblick auf die zu beauskunftenden personenbezogenen Daten un-
spezifisch gestellt, erteilt das Unternehmen zunéchst Auskunft Gber
die zur betroffenen Person gespeicherten Stammdaten sowie zusam-
menfassende Informationen Uber die Verarbeitung und bittet die be-
troffene Person zu prazisieren, auf welche Information oder welche
Verarbeitungsvorgénge sich ihr Verlangen bezieht.

(3) '"Der betroffenen Person wird entsprechend ihrer Anfrage Aus-
kunft erteilt. 2Die Auskunft wird so erteilt, dass sich die betroffene
Person uber Art und Umfang der Verarbeitung bewusst werden und
ihre RechtméBigkeit tiberpriifen kann. 3Es wird sichergestellt, dass die
betroffene Person alle gesetzlich vorgesehenen Informationen erhalt.
“Im Falle einer (geplanten) Weitergabe wird der betroffenen Person
auch uber die Empfanger oder die Kategorien von Empféngern, an die
ihre Daten weitergegeben werden (sollen), Auskunft erteilt.

(4) 'Es wird sichergestellt, dass nur die berechtigte Person die Aus-
kunft erhalt. 2Daher wird die Auskunft, auch wenn ein Bevollmach-
tigter sie verlangt, der betroffenen Person oder ihrem gesetzlichen
Vertreter erteilt.

(5) 'Eine Auskunft erfolgt schriftlich oder in anderer Form, insbeson-
dere auch elektronisch, beispielsweise in einem Kundenportal. 2Im
Falle einer elektronischen Antragstellung werden die Informationen in
einem géngigen elektronischen Format zur Verfiigung gestellt. °Dies
erfolgt nicht, wenn etwas anderes gewiinscht ist oder die Authentizi-
t4t des Empfangers oder die sichere Ubermittiung nicht gewéhrleistet
werden kann. “Sie kann auf Verlangen der betroffenen Personen auch
miindlich erfolgen, aber nur sofern die Identitét der betroffenen Per-
sonen nachgewiesen wurde.

(6) 'Durch die Auskunft diirfen nicht die Rechte und Freiheiten wei-
terer Personen beeintrachtigt werden. 2Geschéftsgeheimnisse des
Unternehmens kénnen berticksichtigt werden.

(7) 'Eine Auskunft kann unterbleiben, wenn die Daten nach einer
Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen nach, insbesondere wegen des
Uberwiegenden berechtigten Interesses eines Dritten geheim gehalten
werden missen oder wenn das Bekanntwerden der Information die
Strafverfolgung gefihrden wiirde. 2Eine Auskunft unterbleibt ferner
Uber Daten, die nur deshalb gespeichert sind, weil sie aufgrund ge-
setzlicher oder satzungsmaBiger Aufbewahrungsvorschriften nicht
geldscht werden diirfen oder die ausschlieBlich Zwecken der Datensi-
cherung oder Datenschutzkontrolle dienen, wenn die Auskunftsertei-
lung einen unverhaltnismaBigen Aufwand erfordern wiirde sowie eine
Verarbeitung zu anderen Zwecken durch geeignete technische und
organisatorische MaBnahmen ausgeschlossen ist. 3Ein Beispiel sind
wegen Aufbewahrungspflichten in der Verarbeitung eingeschrénkte
Daten und zugriffsgeschitzte Sicherungskopien (Backups).

(8) 'In Fallen des Absatzes 7 werden die Griinde der Auskunftsverwei-
gerung dokumentiert. °Die Ablehnung der Auskunftserteilung wird ge-
geniiber der betroffenen Person begriindet. ®Die Begriindung erfolgt
nicht, soweit durch die Mitteilung der tatséchlichen oder rechtlichen
Grinde fir die Auskunftsverweigerung der damit verfolgte Zweck
gefahrdet wiirde, insbesondere wenn die Mitteilung der Grinde die
Uberwiegenden berechtigten Interessen Dritter oder die Strafverfol-
gung beeintrachtigen wirde.
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(9) Im Falle einer Ruckversicherung (Artikel 17), Datenverarbeitung
durch Dienstleister ohne Auftragsverarbeitung (Artikel 22) oder einer
Verarbeitung durch gemeinsam Verantwortliche (Artikel 22a) nimmt
das Unternehmen die Auskunftsverlangen entgegen und erteilt auch
alle Auskiinfte, zu denen der Riickversicherer, Dienstleister oder alle
Verantwortlichen verpflichtet sind oder es stellt die Auskunftserteilung
durch diese sicher.

Art. 23a Recht auf Dateniibertragbarkeit

(1) Die betroffene Person bekommt vom Unternehmen die von ihr
bereitgestellten personenbezogenen Daten Ubertragen, wenn deren
Verarbeitung auf ihrer Einwilligung oder auf einem Vertrag mit ihr be-
ruht und die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.

(2) 'Das Recht umfasst die Daten, die die betroffene Person gegen-
iber dem Unternehmen angegeben oder bereitgestellt hat. 2Das sind
insbesondere die Daten, die von der betroffenen Person in Antragen
angegeben wurden, wie Name, Adresse und die zum zu versichern-
den Risiko erfragten Angaben sowie alle weiteren im Laufe des Ver-
sicherungsverhéltnisses gemachten personenbezogenen Angaben,
zum Beispiel bei Schadenmeldungen bereitgestellte Daten.

(3) Die betroffene Person erhalt die Daten in einem strukturierten,
gangigen und maschinenlesbaren Format.

(4) Die betroffenen Personen kénnen auch verlangen, dass die per-
sonenbezogenen Daten vom Unternehmen direkt an einen anderen
Verantwortlichen Gbermittelt werden, soweit dies technisch machbar
ist und die Anforderungen an die Sicherheit der Ubermittlung erfiillt
werden kénnen.

(5) Die Daten werden nicht direkt einem anderen Verantwortlichen zur
Verfligung gestellt, wenn die Rechte und Freiheiten anderer Personen
beeintrachtigt wiirden.

Art. 24 Anspruch auf Berichtigung

Erweisen sich die gespeicherten personenbezogenen Daten als un-
richtig oder unvollstandig, werden diese berichtigt.

Art. 24a Anspruch auf Einschrankung der Verarbeitung

(1) Das Unternehmen schrankt auf Verlangen der betroffenen Perso-
nen die Verarbeitung von deren Daten ein:

a) solange die Richtigkeit bestrittener Daten Uberprift wird,

b) wenn die Verarbeitung unrechtméBig ist und die betroffenen Per-
sonen die weitere Speicherung der Daten verlangen,

c) wenn das Unternehmen die personenbezogenen Daten fir die
Zwecke der Verarbeitung nicht l&anger benétigt, die betroffenen
Personen sie jedoch zur Geltendmachung, Auslibung oder Ver-
teidigung von Rechtsanspriichen benétigen oder

d) wenn die betroffenen Personen der Verarbeitung widersprochen ha-
ben, solange nicht feststeht, ob die berechtigten Griinde des Unter-
nehmens gegeniiber denen der betroffenen Personen tberwiegen.

(2) Machen die betroffenen Personen ihr Recht auf Einschrénkung
der Verarbeitung geltend, werden die Daten wahrenddessen nur noch
verarbeitet:

a) mit Einwilligung der betroffenen Personen,

b) zur Geltendmachung, Ausiibung oder Verteidigung von Rechts-
ansprichen,

c) zum Schutz der Rechte einer anderen natiirlichen oder juristischen
Person oder

d) aus Grinden eines wichtigen 6&ffentlichen Interesses der Europai-
schen Union oder eines ihrer Mitgliedstaaten.

(3) Betroffene Personen, die eine Einschrankung der Verarbeitung
erwirkt haben, werden vom Unternehmen unterrichtet, bevor die
Einschrankung aufgehoben wird.

Art. 24b L6schung

(1) 'Personenbezogene Daten werden unverziiglich geléscht, wenn
die Erhebung oder Verarbeitung von Anfang an unzulassig war, die
Verarbeitung sich auf Grund nachtréglich eingetretener Umsténde als
unzuldssig erweist oder die Kenntnis der Daten durch das Unterneh-
men zur Erflillung des Zwecks der Verarbeitung nicht mehr erforderlich
ist. 2Eine Léschung erfolgt auch, wenn sie zur Erfiillung einer rechtli-
chen Verpflichtung erforderlich ist oder wenn die personenbezogenen
Daten in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft
an ein Kind gemaB Art. 8 Abs. 1 der Datenschutz-Grundverordnung
erhoben worden sind.

(2) 'Die Priifung des Datenbestandes auf die Notwendigkeit einer L6-
schung nach Absatz 1 erfolgt in regelméaBigen Abstanden, mindestens
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einmal jahrlich. 2Auf Verlangen der betroffenen Person wird unverziig-
lich gepruft, ob die von dem Verlangen erfassten Daten zu I6schen
sind.

(3) 'Eine Léschung nach Absatz 2 erfolgt nicht, soweit die Daten er-
forderlich sind:

a) zur Erflllung einer rechtlichen Verpflichtung des Unternehmens,
insbesondere zur Erflllung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten,

b) fur die in Artikel 10 genannten Verarbeitungen firr statistische Zwecke,

c) firim offentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaft-
liche oder historische Forschungszwecke (z. B. zur Aufarbeitung
des Holocaust) oder

d) zur Geltendmachung, Auslibung oder Verteidigung von Rechts-
ansprlchen.

2Eine Léschung von Daten unterbleibt auch dann, wenn die Daten
nicht automatisiert verarbeitet werden, sie wegen der besonderen Art
der Speicherung nicht oder nur mit unverhaltnismaBigem Aufwand
geldscht werden kdnnen und das Interesse der betroffenen Perso-
nen an der Léschung als gering anzusehen ist. ®In diesem Fall oder
wenn personenbezogene Daten nur noch zur Erfillung gesetzlicher
Aufbewahrungspflichten gespeichert werden missen, wird deren Ver-
arbeitung nach dem Grundsatz der Datenminimierung eingeschrénkt.

Art. 24c Benachrichtigungen liber Berichtigung, Einschrankung
der Verarbeitung und Léschung

(1) 'Das Unternehmen benachrichtigt alle Empfénger, insbesondere
Riickversicherer und Versicherungsvertreter Uber eine auf Verlangen
der betroffenen Person erforderliche Berichtigung, Einschréankung der
Verarbeitung oder Léschung der Daten, es sei denn, dies erweist sich
als unmdglich oder ist mit einem unverhaltnismaBigen Aufwand ver-
bunden. ?Das ist zum Beispiel auch der Fall, wenn der Empfinger
die Daten aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung bereits geldscht
haben muss. 3Auf Verlangen unterrichtet das Unternehmen die be-
troffene Person Uber diese Empfanger.

(2) Soweit die Berichtigung, L6schung oder Sperrung der Daten auf-
grund eines Verlangens der betroffenen Personen erfolgte, werden
diese nach der Ausfiihrung hierliber unterrichtet.

(8) Sonstige Mitteilungspflichten bei Berichtigungen oder Léschun-
gen personenbezogener Daten sowie bei Einschrankungen der Ver-
arbeitung ohne Verlangen der betroffenen Person bleiben hiervon
unberuhrt.

Art. 24d Frist

'Das Unternehmen kommt den Rechten geméB Art. 23 bis 24b dieser
Verhaltensregeln méglichst unverziglich, jedenfalls innerhalb eines
Monats nach Eingang des Antrags auf Ausiibung des Rechts der be-
troffenen Person nach. 2Die Frist kann um weitere 2 Monate verlangert
werden, wenn dies unter Berticksichtigung der Komplexitat und der
Anzahl von Antragen erforderlich ist. ®In diesem Fall unterrichtet das
Unternehmen die betroffene Person innerhalb eines Monats nach Ein-
gang des Antrags Uber die Fristverlangerung und nennt die Griinde
fur die Verzégerung.

Art. 25 Verantwortlichkeit

(1) Die Unternehmen gewéhrleisten als Verantwortliche, dass die An-
forderungen des Datenschutzes und der Datensicherheit beachtet
werden.

(2) 'Beschiftigte, die mit der Verarbeitung personenbezogener Daten
betraut sind, werden zur Vertraulichkeit hinsichtlich personenbezoge-
ner Daten, zur Einhaltung des Datenschutzes und der diesbeztglichen
Weisungen des Unternehmens sowie zur Wahrung gesetzlicher Ge-
heimhaltungspflichten verpflichtet. 2Sie werden dariiber unterrichtet,
dass VerstoBe gegen datenschutzrechtliche Vorschriften auch als
Ordnungswidrigkeit geahndet oder strafrechtlich verfolgt werden und
Schadensersatzanspriiche nach sich ziehen kénnen. Verletzungen
datenschutzrechtlicher Vorschriften durch Beschéftigte kénnen ent-
sprechend dem jeweils geltenden Recht arbeitsrechtliche Sanktionen
nach sich ziehen.

(3) Die Verpflichtung der Beschaftigten nach Absatz 2 Satz 1 gilt auch
Uber das Ende des Beschéftigungsverhéltnisses hinaus.

Art. 26 Transparenz

(1) 'Texte, die sich an betroffene Personen richten, werden informativ,
transparent, versténdlich und prézise sowie in klarer und einfacher
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Sprache formuliert. 2Sie werden den betroffenen Personen in leicht
zuganglicher Form zur Verfigung gestellt.

(2) 'Die Unternehmen fiihren ein Verzeichnis (iber die eingesetzten
Datenverarbeitungsverfahren (Verarbeitungsverzeichnis). 2Sie ma-
chen es den Datenschutz-Aufsichtsbehdrden auf Anforderung zu-
ganglich. *Uberdies ist das Verarbeitungsverzeichnis eine interne
Grundlage der Unternehmen zur Erflllung der Informations- und Aus-
kunftspflichten gegeniliber den betroffenen Personen.

Art. 26a Datenschutz-Folgenabschatzung

(1) Die Unternehmen priifen insbesondere vor dem erstmaligen oder
maBgeblich erweiterten Einsatz folgender Verarbeitungen die Erfor-
derlichkeit einer Datenschutz-Folgenabschéatzung:

a) Verfahren mit automatisierten Einzelentscheidungen, die sich auf Ver-
fahren zur systematischen und umfassenden Auswertung mehrerer
personlicher Merkmale der betroffenen Personen stiitzen, wenn sie
eine Rechtswirkung gegeniber den betroffenen Personen entfalten
oder diese in ahnlicher Weise erheblich beeintréchtigen, wie beispiels-
weise Verfahren zur automatisierten Risiko- oder Leistungsprifung.

b) Verfahren mit umfangreichen Verarbeitungen besonderer Katego-
rien von personenbezogenen Daten, zum Beispiel Verfahren zur
Risiko- oder Leistungspriifung in der Krankenversicherung, zur
Risikoprufung in der Lebensversicherung oder zur Leistungspri-
fung in der Berufsunfahigkeitsversicherung oder

c) Verfahren zur Pramienberechnung unter Verwendung verhaltens-
basierter Daten betroffener Personen (z. B. fir sog. Telematiktarife
in der Kraftfahrtversicherung oder mit Daten aus Wearables).

(2) 'Die Entscheidung dariiber, ob eine Datenschutzfolgenabschat-
zung vorgenommen wird oder nicht und die Griinde daflr werden
dokumentiert. 2Die Unternehmen stellen durch geeignete organisa-
torische MaBnahmen sicher, dass bei der Durchfiihrung der Daten-
schutz-Folgenabschatzungen der Rat der Beauftragten fiir den Da-
tenschutz eingeholt wird.

Art. 27 Beauftragte fiir den Datenschutz

(1) 'Die Unternehmen oder eine Gruppe von Versicherungs- und Finanz-
dienstleistungsunternehmen benennen entsprechend den gesetzlichen
Vorschriften Beauftragte fiir den Datenschutz. 2Sie sind weisungsun-
abhangig und Uberwachen die Einhaltung der anwendbaren nationalen
und internationalen Datenschutzvorschriften sowie dieser Verhaltens-
regeln. ®Das Unternehmen trégtder Unabhéngigkeit vertraglich Rechnung.

(2) Die Beauftragten Uiberwachen die Einhaltung der Datenschutz-
Grundverordnung und anderer datenschutzrechtlicher Vorschriften
einschlieBlich der im Unternehmen bestehenden Konzepte fiir den
Schutz personenbezogener Daten und werden zu diesem Zweck vor
der Einrichtung oder nicht nur unbedeutenden Verdnderung eines Ver-
fahrens zur automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten
rechtzeitig unterrichtet und wirken hieran beratend mit.

(3) 'Dazu kdénnen sie in Abstimmung mit der jeweiligen Unterneh-
mensleitung alle Unternehmensbereiche zu den notwendigen Daten-
schutzmaBnahmen veranlassen. 2Insoweit haben sie ungehindertes
Kontrollrecht im Unternehmen.

(4) Die Beauftragten fir den Datenschutz unterrichten und beraten die
Unternehmen und die bei der Verarbeitung personenbezogener Daten
tatigen Beschéftigten Uber die jeweiligen besonderen Erfordernisse
des Datenschutzes.

(5) "Daneben kénnen sich alle betroffenen Personen jederzeit mit An-
regungen, Anfragen, Auskunftsersuchen oder Beschwerden im Zu-
sammenhang mit Fragen des Datenschutzes oder der Datensicherheit
auch an die Beauftragten fiir den Datenschutz wenden. 2Anfragen,
Ersuchen und Beschwerden werden vertraulich behandelt. *Die fiir
die Kontaktaufnahme erforderlichen Daten werden in geeigneter Form
bekannt gegeben.

(6) Die fur den Datenschutz verantwortlichen Geschaftsflihrungen
der Unternehmen unterstltzen die Beauftragten fur den Datenschutz
bei der Austibung ihrer Tatigkeit und arbeiten mit ihnen vertrauens-
voll zusammen, um die Einhaltung der anwendbaren nationalen und
internationalen Datenschutzvorschriften und dieser Verhaltensregeln
zu gewabhrleisten.

(7) Die Unternehmen stellen den Datenschutzbeauftragten die fir die
Aufgabenerfiillung und die zur Erhaltung des Fachwissens erforder-
lichen Ressourcen zur Verfiigung.

(8) 'Die Datenschutzbeauftragten arbeiten mit der fiir das Unter-
nehmen zustandigen Aufsichtsbehdrde zusammen. 2Sie kénnen sich
dazu jederzeit mit der jeweils zustdndigen datenschutzrechtlichen
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Aufsichtsbehdrde vertrauensvoll beraten und stehen der Aufsichts-
behérde in allen Angelegenheiten des Datenschutzes als Ansprech-
partner zur Verfiigung.

Art. 28 Beschwerden und Reaktion bei VerstoBen

(1) 'Die Unternehmen werden Beschwerden von Versicherten oder
sonstigen betroffenen Personen wegen VerstdBen gegen datenschutz-
rechtliche Regelungen sowie diese Verhaltensregeln unverztglich bear-
beiten und innerhalb einer Frist von einem Monat beantworten oder einen
Zwischenbescheid geben. 2Ein Bericht tiber die ergriffienen MaBnahmen
kann auch noch bis zu drei Monaten nach Antragstellung erteilt werden,
wenn diese Fristverlangerung unter Berticksichtigung der Komplexitat
und der Anzahl von Antrégen erforderlich ist. *Die firr die Kontaktaufnah-
me erforderlichen Daten werden in geeigneter Form bekannt gegeben.
4Kann der verantwortliche Fachbereich nicht zeitnah Abhilfe schaffen, hat
er sich umgehend an den Beauftragten flir den Datenschutz zu wenden.

(2) Die Geschéftsfihrungen der Unternehmen werden bei begriinde-
ten Beschwerden so schnell wie mdglich Abhilfe schaffen.

(3) 'Sollte dies einmal nicht der Fall sein, kénnen sich die Beauftrag-
ten fir den Datenschutz an die zusténdige Aufsichtsbehdrde fiir den
Datenschutz wenden. 2Sie teilen dies den betroffenen Personen unter
Benennung der zustandigen Aufsichtsbehdrde mit.

Art. 29 Meldung von Verletzungen des Schutzes personen-
bezogener Daten

(1) "Im Falle einer Verletzung des Schutzes personenbezogener
Daten, z. B. wenn sie unrechtmaBig Ubermittelt worden oder Dritten
unrechtmaBig zur Kenntnis gelangt sind, informieren die Unternehmen
unverziglich und mdglichst binnen 72 Stunden, nachdem ihnen die
Verletzung bekannt wurde, die zustandige Aufsichtsbehérde, es sei
denn, die Verletzung flhrt voraussichtlich nicht zu einem Risiko fur
die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen. 2Risiken fiir die
Rechte und Freiheiten betroffener Personen bestehen insbesondere
dann, wenn zu beflirchten ist, dass die Verletzung zu einem Identitats-
diebstahl, einem finanziellen Verlust oder einer Rufschadigung fihrt.

(2) 'Das Unternehmen dokumentiert Verletzungen des Schutzes per-
sonenbezogener Daten einschlieBlich aller im Zusammenhang damit
stehenden Fakten, Auswirkungen und ergriffenen AbhilfemaBnahmen.
2Diese Dokumentation erméglicht der Aufsichtsbehérde die Uberprii-
fung der Einhaltung der Bestimmungen dieses Artikels.

(3) 'Die betroffenen Personen werden benachrichtigt, wenn die Da-
tenschutzverletzung voraussichtlich ein hohes Risiko fir ihre persén-
lichen Rechte und Freiheiten zur Folge hat. Dies erfolgt unverziiglich.
3Dabei wird entsprechend der Gefahrenlage entschieden, ob zunéchst
MaBnahmen zur Sicherung der Daten oder zur Verhinderung kiinftiger
Verletzungen ergriffen werden. “Wiirde eine Benachrichtigung unver-
héltnisméaBigen Aufwand erfordern, z. B. wegen der Vielzahl der be-
troffenen Félle oder wenn eine Feststellung der betroffenen Personen
nicht in vertretbarer Zeit oder mit vertretbarem technischem Aufwand
méglich ist, tritt an ihre Stelle eine Information der Offentlichkeit.

(4) 'Die Benachrichtigung der betroffenen Personen unterbleibt, wenn
der Verantwortliche durch geeignete technische und organisatorische
MaBnahmen sichergestellt hat, dass das hohe Risiko flir die Rechte
und Freiheiten der betroffenen Personen aller Wahrscheinlichkeit nach
nicht oder nicht mehr besteht. 2Die Benachrichtigung der betroffe-
nen Personen unterbleibt auch, soweit durch die Benachrichtigung
Informationen offenbart wiirden, die nach einer Rechtsvorschrift oder
ihrem Wesen nach, insbesondere wegen der Giberwiegenden berech-
tigten Interessen eines Dritten, geheim gehalten werden mussen,
es sei denn, dass die Interessen der betroffenen Personen an der
Benachrichtigung, insbesondere unter Berlicksichtigung drohender
Schéden, gegenliber dem Geheimhaltungsinteresse Uberwiegen.

(5) Die Benachrichtigung der betroffenen Personen beschreibt
in klarer einfacher Sprache die Art der Verletzung des Schutzes
personenbezogener Daten und enthalt zumindest:

a) den Namen und die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten
oder einer sonstigen Anlaufstelle fir weitere Informationen,

b) eine Beschreibung der wahrscheinlichen Folgen der Verletzung
des Schutzes personenbezogener Daten,

c) eine Beschreibung der vom Unternehmen ergriffenen oder vorge-
schlagenen MaBnahmen zur Behebung der Verletzung des Schut-
zes personenbezogener Daten und gegebenenfalls MaBnahmen
zur Abmilderung ihrer mdglichen nachteiligen Auswirkungen.

(6) Die Unternehmen verpflichten ihre Auftragsverarbeiter, sie unver-
zUglich Uber Vorfalle nach Absatz 1 bei diesen zu unterrichten.
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(7) 'Die Unternehmen erstellen ein Konzept fir den Umgang mit
Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten. 2Sie stellen
sicher, dass alle Verletzungen den betrieblichen Datenschutzbeauf-
tragten zur Kenntnis gelangen. 3Die betrieblichen Datenschutzbeauf-
tragten berichten unmittelbar der héchsten Managementebene des
Unternehmens.

Art. 30 Beitritt

(1) 'Die Unternehmen, die diesen Verhaltensregeln beigetreten sind,
verpflichten sich zu deren Einhaltung ab dem Zeitpunkt des Beitritts.
2Der Beitritt der Unternehmen wird vom GDV dokumentiert und in ge-
eigneter Form bekanntgegeben.

(2) Versicherungsnehmer, deren Vertrage vor dem Beitritt des Unter-
nehmens zu diesen Verhaltensregeln bereits bestanden, werden Gber
den Beitritt zu diesen Verhaltensregeln Gber den Internetauftritt des
Unternehmens sowie spatestens mit der néchsten Vertragspost in
Textform informiert.
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(3) "Hat ein Unternehmen seinen Beitritt zu diesen Verhaltensregeln
erklart, ist die jeweils giiltige Fassung wirksam. 2Eine Riicknahme des
Beitritts ist jederzeit méglich durch Erklarung gegentiber dem GDV.
3Wenn ein Unternehmen die Riicknahme des Beitritts erklért, wird dies
durch die Léschung des Unternehmens in der Beitrittsliste vom GDV
dokumentiert und in Form einer aktualisierten Beitrittsliste in geeig-
neter Weise bekannt gegeben. “Das Unternehmen wird zudem die
fir das Unternehmen zustandige Datenschutzbehérde und die Ver-
sicherten Uber die Rlicknahme informieren.

Art. 31 Evaluierung

Diese Verhaltensregeln werden bei jeder ihren Regelungsgehalt be-
treffenden Rechtsanderung in Bezug auf diese, spatestens aber drei
Jahre nach Anwendungebeginn der DatenschutzGrundverordnung
insgesamt evaluiert.

Art. 32 Inkrafttreten

Diese Fassung der Verhaltensregeln gilt ab dem 1. August 2018 und
ersetzt die Fassung vom 7. September 2012.
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Ubersicht der Dienstleister
der Generali Deutschland Lebensversicherung AG
gemaB Art. 21 und 22 der Verhaltensregeln zum Umgang mit personenbezogenen Daten

Die Liste der Dienstleister gibt Ihnen einen Einblick, mit welchen Dienstleistern wir zusammenarbeiten. lhre personenbezogenen Daten werden selbst-
verstéandlich nur im Einzelfall und bei Bedarf unter Beachtung der gesetzlichen Anforderungen an einzelne Dienstleister tibermittelt. Dienstleister, die
nur einmalig fUr uns tétig werden oder bei denen die Datenverarbeitung nicht Hauptgegenstand des Vertrages ist, werden in Kategorien genannt.

Dienstleister, die fiir uns im Einzelfall Inre Gesundheitsdaten und weitere gesetzlich geschiitzte Daten verarbeiten, sind in einer separaten Uber-

sicht benannt.

Dienstleister, die im Wege der Auftragsverarbeitung flr uns tatig sind:

Dienstleister Gegenstand/Zweck der Beauftragung

ATLAS Dienstleistungen fir Vermdgensberatung GmbH

Dienstleistungen, z. B.
Antragserfassung, Provisionsverteilung, Abrechnung fir die Deutsche
Vermdgensberatung, IT-Betreuung

Deutsche Bausparkasse Badenia AG

— Immobilienkredite
— Sicherungsvermogen
— Darlehensgeschaft

European Bank for Fund Services GmbH

Depotflihrung

GDV Dienstleistungs-GmbH

— Datentransfer mit Vermittlern und Dienstleistern zur Erfullung gesetzlicher
Meldepflichten sowie
— unterstiitzende Tétigkeit im Rahmen des Unfallmeldedienstes

Generali Deutschland AG

— Leistungsbearbeitung im Schadenfall

— Schadenmanagement

— Beratung und Unterstltzung im Zusammenhang mit der Erbringung
von IT- und Telekommunikations-Leistungen

Generali Deutschland Services GmbH

— Abuwicklung Zahlungsverkehr

— Druck, Versand und Logistik einschlieBlich Scannen der Eingangspost
— Schriftverkehr mit Kunden und Vertriebspartnern

— Unterstutzung beim Kundenservice

Generali Shared Services S.c.a.r.l.,
Zweigniederlassung Deutschland
Diverse IT-Dienstleister

Erbringung von IT- und Telekommunikations-Leistungen, u. a.
— Bereitstellung von Hard- und Software

— Betrieb eines Rechenzentrums

— Netzwerk-Betrieb

— Telekommunikation

— Beratung und Unterstiitzung

VVS Vertriebsservice fiir Vermdgensberatung GmbH

Vertriebsunterstiitzung undVerkaufsférderung

Adressermittler

Berichtigung Adressbesténde

Akten- und Datenvernichter

Entsorgung von Akten und Datentréagern

IT- und Telekommunikationsunternehmen, IT-Berater

— IT- und Telekommunikations-Leistungen
— Beratung

Letter-Shops, Post- und Paketdienste, Druckereien

— Serienbrief-Erstellung
— Druck und Versand

Markt- und Meinungsforschungsunternehmen

— Kundenzufriedenheitsbefragungen
— Markt- und Meinungsforschung
— Marketingaktivitaten

Ubersetzer

Ubersetzungen

Wirtschaftsauskunfteien

Einholung von Auskiinften bei Antragstellung und bei der Leistungsbearbeitung
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Dienstleister, die fur uns Datenverarbeitung ohne Auftragsverarbeitung erbringen:

Beratungsunternehmen Unternehmensberatung

Generali Deutschland AG Erbringung von Leistungen, u. a.

— Konzernrevision

— Recht und Datenschutzbeauftragter
— Kundenmanagement und -marketing
— Fachliche Systementwicklung

— Controlling
— Rechnungswesen
Arzte, Psychologen, Psychiater, Riickversicherer und — (Sachverstandigen-)Gutachten bei Antragsstellung, im Leistungsfall
allgemeine Gutachter/Sachverstandige — Medizinische Untersuchungen
Inkasso-Unternehmen Forderungseinzug
Rechtsanwélte Anwaltliche Leistungen
Reha-Dienste, Dienstleister flr Hilfs- und Pflege- Assistance-Leistungen
leistungen, Krankenh&user, Mobilitatsdienstleister
Wirtschaftsprifer Buchprifung
Europ Assistance Services GmbH Vermittlung von Dienstleistungen in Zusammenhang mit Pflegefallen

Gemeinsame Verarbeitung von Daten innerhalb der Unternehmensgruppe

Konzerngesellschaften, die in gemeinsamen Datenbanken Ihre Stammdaten (z. B. Name und Anschrift) verarbeiten und die gemeinsame Daten-
verarbeitungsverfahren nutzen (Art. 9 der Verhaltensregeln zum Umgang mit personenbezogenen Daten):

— Advocard Rechtsschutzversicherung AG

— Deutsche Bausparkasse Badenia AG

— ENVIVAS Krankenversicherung AG

— Europ Assistance Service GmbH

— Generali Deutschland AG

— Generali Deutschland Gesellschaft fir bAV mbH
— Generali Deutschland Krankenversicherung AG
— Generali Deutschland Pensionskasse AG

— Generali Deutschland Pensor Pensionsfonds AG
— Generali Deutschland Services GmbH

— Generali Deutschland Unterstiitzungskasse e. V.
— Generali Deutschland Versicherung AG

— Generali Pensionsfonds AG

— Generali Pensions- und SicherungsManagement GmbH
— Generali Treuhand e. V.
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GENERALI

Anlage zur Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserkléarung

Liste der Dienstleister

Die Generali Deutschland Lebensversicherung AG arbeitet unter Verwendung von Gesundheitsdaten und weiterer nach § 203 StGB geschutzter
Daten derzeit mit den folgenden Stellen (Unternehmen/Personen) zusammen:

Unternehmen/Dienstleister

ATLAS Dienstleistungen fir Vermégensberatung GmbH

Deutsche Bausparkasse Badenia AG

Europ Assistance Services GmbH

GDV Dienstleistungs-GmbH

Generali Deutschland AG

Generali Deutschland Gesellschaft fiir bAV mbH

Generali Shared Services S.c.a.r.l., Zweigniederlassung Deutschland
Diverse IT-Dienstleister

Generali Deutschland Krankenversicherung AG

Generali Deutschland Services GmbH

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV)
VVS Vertriebsservice fir Vermodgensberatung GmbH

Nicht zum Konzern gehdrende Versicherungsunternehmen

TA 14 201201 GEDL

Ubertragene Aufgaben

Dienstleistungen, z. B. Antragserfassung , Provisionsverteilung,
Abrechnung fir die Deutsche Vermdgensberatung, IT-Betreuung

— Immobilienkredite
— Sicherungsvermdgen
— Darlehensgeschaft

Vermittlung von Dienstleistungen in Zusammenhang mit Pflegeféllen

— Datentransfer mit Vermittlern und Dienstleistern zur Erfillung
gesetzlicher Meldepflichten
— unterstitzende Tétigkeit im Rahmen des Unfallmeldedienstes

Erbringung von Leistungen, u. a.

— Konzernrevision

— Recht und Datenschutzbeauftragter

— Kundenmanagement & -marketing

— Fachliche Systementwicklung

— Controlling

— Rechnungswesen

— Erbringung von IT- und Telekommunikations-Leistungen, hier v. a.
Beratung und Unterstiitzung

Betriebliche Altersversorgung, z. B. versicherungsmathematische Gut-
achten zu Pensionszusagen, Ausarbeitung Versorgungsordnungen

Erbringung von IT- und Telekommunikations-Leistungen, u. a.
— Bereitstellung von Hard- und Software

— Betrieb eines Rechenzentrums

— Netzwerk-Betrieb

— Telekommunikation

— Beratung und Unterstiitzung

Leistungsbearbeitung bei Krankentagegeld

— Abwicklung Zahlungsverkehr

— Druck, Versand und Logistik einschlieBlich Scannen der Eingangs-
post

— Schriftverkehr mit Kunden und Vertriebspartnern

— Unterstlitzung beim Kundenservice

Fihren von Branchenstatistiken
Vertriebsunterstitzung und Verkaufsférderung

Konsortialgeschéft federflihrend und nicht-federfiihrend
— im Rahmen des Ubertragungsabkommens bAV
— im Rahmen des Versorgungsausgleichs
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Darliber hinaus arbeitet die Generali Deutschland Lebensversicherung AG mit folgenden Stellen zusammen, die Gesundheitsdaten und weitere

nach § 203 StGB geschitzte Daten erheben, verarbeiten und nutzen:

Adressermittler

Akten- und Datenvernichter

Arzte, Psychologen, Psychiater, Riickversicherer und allgemeine

Gutachter/Sachversténdige

Behorden, z. B. Gericht, Finanzamt

Beratungsunternehmen

IT- und Telekommunikations-Unternehmen, IT-Berater

Letter-Shops, Post- und Paketdienste, Druckereien

Markt- und Meinungsforschungsunternehmen

Rechtsanwalte

Reha-Dienste, Dienstleister fiur Hilfs- und Pflegeleistungen,
Krankenhauser, Mobilitatsdienstleister

Ubersetzer

Wirtschaftsauskunfteien

Wirtschaftsprifer

Berichtigung Adressbesténde

Entsorgung von Akten und Datentréagern

— (Sachversténdigen-)Gutachten bei Antragstellung, im Leistungsfall

— medizinische Untersuchungen

— Verfahren im Rahmen des Versorgungsausgleichs
— Abflihrung von Kapitalertragsteuer

— Bearbeitung von Rentenbezugsmitteilungen
Unternehmensberatung

— IT- und Telekommunikationsdienstleistungen
— Beratung

— Serienbrief-Erstellung
— Druck und Versand

— Kundenzufriedenheitsbefragungen
— Markt- und Meinungsforschung
— Marketingaktivitaten

Anwaltliche Leistungen

Assistance-Leistungen

Ubersetzungen

Einholung von Auskinften bei Antragstellung und bei der
Leistungsbearbeitung

Buchfiihrung

-61-

TA14 (04.21)/ 2



	Riesterrente Strategie Plus
	Versicherungsbedingungen und Informationen für den Versicherungsnehmer
	Allgemeine Bedingungen für den vorläufigen Versicherungsschutz
	Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Riesterrente Strategie Plus nach Tarif 6RG
	Besondere Bedingungen für die Riesterrente Strategie Plus nach Tarif 6RG mit planmäßiger Erhöhung nach dem Dynamikplan
	Bedingungen für die Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung
	Informationen für den Versicherungsnehmer zu Rentenversicherungen Riesterrente Strategie Plus nach Tarif 6RG
	Informationen zum Aufbau Ihrer zusätzlichen privaten Altersvorsorge
	Datenschutzhinweise
	Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft (Code of Conduct)
	Übersicht der Dienstleister der Generali Deutschland Lebensversicherung AG
	Anlage zur Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserklärung Liste der Dienstleister



